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Zum Inhalt:

In diesem Buch geht es um den Umgang der Polizei mit
Geschädigten bei Straftaten. Es handelt sich um einen für die
Öffentlichkeit besonders „sensiblen“ Bereich polizeilicher
Arbeit: „Professionalität“ im polizeilichen Handeln muss
sowohl den Erwartungen und Bedürfnissen von Opfern und
Zeugen gerecht werden, wie auch den Erfordernissen polizei-
licher Ermittlungstätigkeit entsprechen. Einen begrifflich-
theoretischen Rahmen bietet das Konzept einer „Bürgernahen
Verwaltung“. Mit Professionalität und Bürgernähe und mit
den Sichtweisen von Polizei und Geschädigten beschäftigt
sich der erste Teil des vorliegenden Buches.

Im zweiten Teil wird eine empirische Studie vorgestellt und
diskutiert, in der es um die Bewertung von Maßnahmen zur
Verbesserung des polizeilichen Umgangs mit Geschädigten
geht. Die Ergebnisse unterstreichen, dass die Herstellung eines
„Mehr“ an Bürgernähe und Professionalität grundsätzlich
möglich ist; es gelten verschiedene Rahmenbedingungen, auf
die näher eingegangen wird.
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Vorwort

Opferforschung wird im Kriminalistischen Institut (KI) des Bundeskriminal-
amtes mittlerweile seit 25 Jahren betrieben. Die Forschungsgruppe hat in die-
ser Zeit viele bedeutende Beitr$ge zu viktimologischen Fragestellungen gelie-
fert. Eine wegweisende viktimologische Untersuchung des BKA besch$ftigte
sich mit den Erwartungen und Bed)rfnissen, die Kriminalit$tsopfer gegen-
)ber Polizei und Justiz haben.1 Die Forschungsgruppe des BKA hat sich da-
r)ber hinaus mit vielf$ltigen Initiativen f)r die opferfreundliche Umsetzung
von Forschungsergebnissen in die Praxis der Strafverfolgungsbeh/rden ein-
gesetzt.2 So haben sich die viktimologischen Experten des BKA – neben den
ViktimologenundKriminologen aus anderen Institutionen – auch imRahmen
von parlamentarischen Anh/rungen und bei Vortragsveranstaltungen daf)r
eingesetzt, dass die Opferschutzgesetzgebung in Deutschland in den letzten
Jahrzehnten wesentlich verbessert wurde.

Die Jahrestagung1995desBundeskriminalamts standunterdemTitel „DasOp-
ferunddieKriminalit$tsbek$mpfung“.AufdieserTagung forderteneinigeTeil-
nehmerunteranderem,dass innerhalbderdeutschenPolizei sogenannteOpfer-
schutzbeauftragte eingef)hrt werden sollten. Diese Opferschutzbeauftragten
sollten sich f)r die Verbesserung der Strukturen und Arbeitsabl$ufe innerhalb
der Polizei in der Weise einsetzen, dass Opfer und Zeugen eine m/glichst pro-
fessionelle Behandlung auf den Polizeidienststellen erfahren. Denn die betrof-
fene Zielgruppe „Opfer und Zeugen“ erwartet von der Polizei ganz offensicht-
lich – das haben die Befragungen des BKA ergeben – einen guten Service.

Die Ergebnisse derArbeitstagungwurden 1996 in der BKA – Forschungsreihe
ver/ffentlicht undvonder Polizeipraxismit großem Interesse aufgenommen.3

Im Polizeipr$sidium S)dhessen entstand die Idee, die Ergebnisse der BKA-
Tagung in Form eines wissenschaftlich begleiteten Modellprojekts umzuset-
zen. Ziel des zweij$hrigen Umsetzungsprojekts „Pro Opfer“ war die Profes-
sionalisierung der Polizei im Umgang mit Opfern und Zeugen. Dazu wurde
mit Unterst)tzung des Kriminalistischen Instituts des BKA ein spezifisches
Konzept erarbeitet, es entstanden mehrere Arbeitskreise zu verschiedenen
Fragestellungen im Polizeipr$sidium S)dhessen, es wurden viele Verbes-
serungsvorschl$ge an der Dienststelle sofort umgesetzt und es wurde durch
die Darmst$dter Polizei die Zusammenarbeit mit anderen lokalen opferhel-
fenden Institutionen herbeigef)hrt.

1 Baurmann und Sch$dler: Das Opfer nach der Straftat – seine Erwartungen und Perspek-
tiven. Eine Befragung von Betroffenen zu Opferschutz und Opferunterst)tzung sowie ein
Bericht )ber vergleichbareUntersuchungen. (BKA–Forschungsreihe Band 22)Wiesbaden
1999, 2. Aufl.

2 S$mtlicheviktimologischenArbeitendesBundeskriminalamts sind in einer>bersicht dar-
gestellt in BaurmannundBernhardt: >ber 20 Jahre viktimologische Forschung imBundes-
kriminalamt. In: Bundeskriminalamt (Hg.): Das Opfer und die Kriminalit$tsbek$mpfung.
BKA-Arbeitstagung 1995. (BKA – Forschungsreihe Band 36) Wiesbaden 1996, S. 7 – 26.

3 Bundeskriminalamt (Hg.): Das Opfer und die Kriminalit$tsbek$mpfung. BKA-Arbeits-
tagung 1995. (BKA – Forschungsreihe Band 36) Wiesbaden 1996.
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Die Projektgruppe desModells „Pro Opfer“ w)nschte, dass die Umsetzungs-
bem)hungen an ihrer Dienststelle durch eine wissenschaftliche Begleitfor-
schung evaluiert werden („Was hat das Modellprojekt letztendlich ge-
bracht?“). Deshalb wurde eine wissenschaftliche Begleitforschung durch
das Psychologische Institut der Technischen Universit$t Darmstadt unter Lei-
tung von Prof. Dr. Hans-Georg W. Voß konzipiert und durchgef)hrt. Die im
vorliegendenBand ver/ffentlichten Ergebnisse der Evaluationsforschung zei-
gen, dass das Darmst$dter Modell „Pro Opfer“ sehr erfolgreich war.

In einem separaten, zus$tzlichen Band4werden vonDr.Michael C. Baurmann
(Bundeskriminalamt) die Entstehung und die Inhalte des Konzepts f)r das
Modellprojekt beschrieben und die Projektleiter des Darmst$dter Modells,
KHK Dieter Rein, KHK Udo Lieser und KOR Rudolf Balß, beschreiben in
diesemBuchdie LeitungundDurchf)hrungdes eigentlichenProjekts an ihrer
Polizeidienststelle. Dabei wird auch das ganze B)ndel der durchgef)hrten
Verbesserungsmaßnahmen dargestellt.

Der vorliegende Band dokumentiert mithilfe der Evaluationsforschung die
sehr erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung der Ergebnisse eines polizei-
lichen Forschungsprojekts. Das Modellprojekt „Pro Opfer“ konnte aber nur
deshalb so erfolgreich sein, weil alle drei Institutionen (Polizeipr$sidium
Darmstadt, Technische Universit$t Darmstadt und Kriminalistisches Institut
des BKA) so gut zusammenarbeiteten. Beide Seiten, Theorie und Praxis, ha-
ben bei diesem Forschungs- und Umsetzungsprojekt sehr viel voneinander
gelernt. An dieser Stelle sei allen Verantwortlichen herzlich gedankt.

Es bleibt zu hoffen, dass das Modellprojekt „Pro Opfer“ beim Polizeipr$si-
dium S)dhessen in Darmstadt als Vorbild f)r weiterf)hrende Umsetzungs-
maßnahmen an anderen Polizeidienststellen inDeutschland dient. Die Ergeb-
nisse aus dieser Evaluationsforschung werden sicherlich auch in der Wissen-
schaft mit großem Interesse aufgenommenwerden und zuweiteren einschl$-
gigen Forschungsarbeiten f)hren.

Alle diese Bem)hungen sollten dazu beitragen, den Kriminalit$tsopfern eine
professionelle Behandlung zukommen zu lassen. Es ist zu hoffen, dass die
Situation der Kriminalit$tsopfer in Deutschland mit solchen und $hnlichen
Maßnahmen weiter verbessert werden kann. Opfer und Zeugen, die von Po-
lizei und Justiz eine faire Behandlung erfahren, werden auch stabilere Zeugen
sein. Ein professionelles, opferfreundliches, kundenorientiertes Verhalten der
Polizei gegen)ber Kriminalit$tsopfern und Zeugen wird zudem auch dazu
beitragen, das Image der Polizei in der Hffentlichkeit weiter zu verbessern.

Prof. Dr. J)rgen Stock
Abteilungsleiter des Kriminalistischen Instituts im Bundeskriminalamt

4 Balß, Baurmann, Lieser, Rein und Voß: Opfer und Zeugen bei der Polizei. Ein Modellpro-
jekt zur Professionalisierung der polizeilichen Arbeit, durchgef)hrt beim Polizeipr$si-
diumS)dhessen. Konzept, Erfahrungsbericht und Ergebnisse der Begleitforschung. (BKA
Polizei + Forschung Band 11) (Luchterhand Verlag) Neuwied 2001.
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Vorwort und Danksagung

In dem hier vorgelegten Bericht geht es um eine Thematik aus dem >ber-
schneidungsbereich von polizeilichem Handeln und den Bed)rfnissen und
Interessen von Gesch$digten nach einer Straftat. Eine Verbesserung von
„Dienstleistungen“ der Polizei gegen)ber dieser Gruppe erscheint auch auf
dem Hintergrund der in den letzten Jahren unternommenen Anstrengungen
auf demGebiete desOpferschutzeswillkommen. Seit derVerabschiedungdes
sogenannten Opferschutzgesetzes am 1. 4. 1987 haben – mit einer Anlaufzeit
von etwa 10 Jahren – Polizeidirektionen im Bundesgebiet zunehmend die Ini-
tiative zum Aufbau von solchen Institutionen wie des/der „Opferschutz-
beauftragten“ (fl$chendeckend bereits in Nordrhein-Westfalen) oder einem
speziellen „Opferschutzkommissariat“ (K 314 in M)nchen) ergriffen, um
den gewachsenen Aufgabenstellungen einer modernen Polizei im Sektor Op-
ferschutz und Opfernachbetreuung gerecht zu werden. Auch in Hessen
nimmt der Opferschutzgedanke und die sich daran ankn)pfenden >ber-
legungen zu einem „opfergerechten“ Umgang mit Gesch$digten breiten
Raumein; sie fanden unter anderem ihrenNiederschlag im „Leitbild derHes-
sischen Polizei“. Im Anschluss an die Jahrestagung des Bundeskriminal-
amtes, die unter dem Titel „Das Opfer und die Kriminalit$tsbek$mpfung“
im Jahre 1995 stattfand, wurden auch im Polizeipr$sidium Darmstadt erste
Schritte zu einer Realisierung von entsprechenden Forderungen unternom-
men. Sie m)ndeten ein in die Planung eines Projekts zur Verbesserung des
Umgangs der Polizei mit Opfern und Zeugen (kurz PUMOZ), das schließlich
maßgeblich durch das Engagement einzelner Beamter „auf den Weg“ ge-
bracht wurde. Der abschließende Bericht hierzu liegt inzwischen vor (Lieser
& Rein, 2001).

Kundenorientierung der Polizei kann als eine Facette von Professionalit�t ver-
standenwerden, die auf Seiten des Klientels mit derWahrnehmung undNut-
zung einer b�rgernahen Verwaltung (Grunow, 1988) korrespondiert. F)r das
vorliegende Projekt ergab sich daraus von Anfang an eine Zweiteilung:
Zum einen ging es um die Realisierung von Maßnahmen, die den Ausbau
von bestehenden und die Schaffung von neuen Ressourcen f)r polizeiliches
Handeln gegen)ber Gesch$digten zumZiel hatten; zum anderen stand deren
Auswirkung auf Befindlichkeit undUrteil von Opfern und Zeugen imMittel-
punkt der Betrachtung.Hieran anschließend entstand derWunsch, beide Pro-
zesse durch eine wissenschaftliche Begleituntersuchung mit abschließender
Erfolgskontrolle zu dokumentieren. Eine Evaluation des Gesamtvorhabens
umfasste somit sowohl die Bewertung des Erfolges von Innovationen im po-
lizeilichen Bereich, zumBeispiel strukturelle Verbesserungen bei Vernehmun-
gen oderWissensakkumulation imBereich der Bed)rfnisse und Erwartungen
von Gesch$digten, als auch den Nachweis eines Wandels in der Bewertung
polizeilichen Handelns, in den begleitenden Kognitionen und letztlich in der
Befindlichkeit von Opferzeugen selbst. Es sind damit die wesentlichen Ziele
dieses Berichts umschrieben.
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Im ersten Teil werden die Konzepte Professionalit�t und B�rgern�he etwas aus-
f)hrlicher unter verschiedenen Aspekten beleuchtet. Es wird versucht, eine
Grobstrukturierung des gemeinsamen Handlungsfeldes von Polizei und Ge-
sch$digten vorzunehmen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen f)r
einen opfergerechten Umgang der Polizei abzuleiten. Dabei stand der Ge-
danke im Vordergrund, dass Bed)rfnisse und Erwartungen von Gesch$dig-
ten einerseits und die verf)gbaren materiellen (strukturellen) und personel-
len Ressourcen andererseits einem gemeinsamen Handlungsmodell unter-
worfen sind, das in besonderemMaße dazu geeignet scheint, die Interdepen-
denz verschiedener Komponenten des Handlungsfeldes aufzuzeigen und
einer kontrollierten wissenschaftlichen Analyse zuzuf)hren. Die Ergebnisse
werden im zweiten, dem umfangreichsten Teil der Arbeit, vorgetragen und
kommentiert. Einige Konsequenzen und weitere Interpretationen sind Ge-
genstand des abschließenden Kapitels.

Der hier vorgelegte Bericht zur Evaluationsstudie des Projekts PUMOZ
konnte nur durch das Engagement und die Mithilfe mehrerer Personen rea-
lisiert werden. Es ist mir ein besonderes Anliegen, diesen zu danken. Zualler-
erst den vielen Gesch$digten, Opfern und Zeugen, die – unter Wahrung der
Anonymit$t, zuweilen aber auch namentlich – mit ihren Oußerungen zu den
selbsterlebten Beeintr$chtigungen und den Begleitumst$nden im polizei-
lichen Ermittlungsverfahren diese Forschungsarbeit erst erm/glichten.

Als Hauptverantwortliche f)r das Projekt selbst m/chte ich Udo Lieser und
Dieter Rein, Kriminalhauptkommissare am Polizeipr$sidium Darmstadt,
nennen; sie waren jederzeit bereite Ansprechpartner und maßgeblich daf)r
verantwortlich, dass die imRahmender Evaluationsstudie erforderlichenDa-
tenerhebungenmit gutem Erfolg abgeschlossenwerden konnten. Die studen-
tischen Hilfskr$fte Britta R/der und Susanne Schad leisteten gute Dienste bei
der Datenvorbereitung und der statistischen Auswertung. Erstgenannte hat
auch das Autoren- und Stichwortverzeichnis verfasst und Korrekturen gele-
sen. Herr Kriminaloberrat Rudolf Balß hat unter anderem daf)r gesorgt, dass
Arbeitskontakte zwischen Polizeipr$sidium und der Arbeitsstelle f)r Foren-
sische Psychologie des Instituts f)r Psychologie an der Technischen Univer-
sit$t Darmstadt auch )ber das Projekt hinaus weiterbestehen. Herr Dr. Wolf-
gang Pausch hat als Leiter der Abteilung Verwaltung im Polizeipr$sidium
DarmstadtMitarbeitern des Forschungsteams Einblick in die Funktionsweise
eines „Polizeiapparates“ gew$hrt. Herrn Dipl.-Psych. Dr. Michael Baurmann
und Herrn Manfred Lohrmann vom Bundeskriminalamt Wiesbaden m/chte
ich herzlich f)r Rat und Tat bei der Planung und Ausgestaltung der Evalua-
tionsstudie und f)r die anregenden Gespr$che danken. Sie haben auch daf)r
Sorge getragen, dass der gr/ßte Teil der erforderlichen Mittel zur Finanzie-
rung der Studie bereitgestellt werden konnte. Ein anderer Teil wurde vom
Verein „Opferhilfe S)dhessen“ beigetragen und hier ist besonders Herrn
KHK Karl K$rchner f)r seinen Einsatz zu danken. Herr Polizeipr$sident Ru-
dolf Kilb hat das Projekt PUMOZ zu seiner „pers/nlichen Angelegenheit“
gemacht und dankenswerterweise jene administrativen Weichen gestellt,
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)ber die das Gesamtvorhaben auf Erfolgskurs gehalten werden konnte. Bei
der redaktionellen Bearbeitung dieses Bucheswar Frau SabineOrtler hilfreich
und angesichts der zahlreichen errata und Onderungen im Manuskript sehr
geduldig. Schließlich danke ich meiner Frau Tineke Voß, die die arbeitsinten-
sive Phase einer Ausarbeitung des Manuskripts verst$ndnisvoll mitgetragen
hat.

Februar 2001

Hans-Georg W. Voß
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TEIL EINS
PROFESSIONALIT�T UND B�RGERN�HE





1 Einf�hrung

Polizeiliches Handeln erfolgt durchweg in einem �ffentlichen Raum. Es un-
terliegt somit in besonderem Maße einer Kontrolle und Begutachtung durch
rechtsstaatliche Instanzen, politische und gesellschaftliche Gruppierungen,
�ffentliche Medien und nicht zuletzt durch den einzelnen B#rger. Mit ihren
unterschiedlichen Erwartungen und Forderungen pr%gen diese Gruppierun-
gen das Bild der Polizei in der &ffentlichkeit und definieren zugleich die je-
weiligen Rollensegmente, innerhalb derer sich sanktionierte Formen polizei-
lichen Handelns manifestieren k�nnen. Der Pluralismus unterschiedlicher
Einstellungen und Wertungen in der Bev�lkerung einerseits und das breite
Spektrum polizeilicher Aufgaben andererseits tragen dazu bei, dass ein kon-
sensf%higes und „angemessenes“ Handeln der Polizei schwierig (L�sel & Mai,
1988) und zudem eine hohe Stressbelastung aufgrund sp%rlicher Ressourcen
(Personalknappheit) im Polizeidienst nicht selten ist (Terry, 1983). Aufgrund
ihrer exponierten Stellung ist die Polizei einer permanenten Kritik durch den
B#rger ausgesetzt – und dies um so mehr, als sie oftmals gezwungen ist, in das
Handeln von B#rgern regulierend oder unterbindend einzugreifen. Kritik
entz#ndet sich an polizeilichen Maßnahmen, wenn diese zum Beispiel als
„zu hart“ oder als zur falschen Zeit vorgenommen oder #berhaupt als unn�tig
empfunden wurden, wenn Erfolge bei der Bek%mpfung und Aufkl%rung von
Verbrechen ausbleiben, wenn Polizeibeamte „zu sp%t“ am Tatort eingetroffen
sind, wenn Hilfsmaßnahmen f#r den Gesch%digten zu sp%t oder gar nicht
unternommen wurden und so weiter. Die Aufz%hlung ließe sich beliebig fort-
setzen. Sie darf jedoch auch nicht zu einer einseitigen negativen Betrachtung
f#hren. Vielmehr zeichnen empirische Studien ein differenzierteres Bild der
Polizei in der &ffentlichkeit. So konstatieren F#llgrabe, Hornthal, Meier-Wel-
ser, Ploch und Trum bereits im Jahre 1979 f#r die zur#ckliegenden 12 Jahre
(1979, 3. Aufl. 1999) aufgrund der Ergebnisse von Meinungsumfragen, „dass
das Bild der Polizei in der Bev�lkerung zunehmend positiv geworden ist und
dass heute die große Mehrzahl der Bev�lkerung #ber eine zustimmende Ein-
stellung gegen#ber der Polizei verf#gt“ (S. 169). D�rmann (1991) kommt auf-
grund einer EMNID-Umfrage zu einem %hnlichen Ergebnis f#r den Zeitraum
von 1984 bis 1987: etwas mehr als ein Drittel der Befragten bekundeten Res-
pekt und Vertrauen in die Polizei und insgesamt 76 Prozent der Befragten
waren der Ansicht, dass die Polizei bei der Verbrechensbek%mpfung im jewei-
ligen Wohngebiet des Befragten erfolgreich gewesen war. Offensichtlich h%ngt
es von weiteren Faktoren ab, welche Bewertung die Polizei in der Bev�lke-
rung erh%lt. Beispielsweise f%llt die Beurteilung durch Frauen, %ltere Per-
sonen, Personen mit eher geringem Bildungsstand und Bewohner von l%nd-
lichen Gebieten – im Unterschied zu st%dtischen Ballungsgebieten – positiver
aus. Interessant ist auch der Befund, dass Einsch%tzungen der „�ffentlichen
Sicherheit“ f#r das eigene, engere Wohngebiet positiver ausfallen, als f#r wei-
ter entfernte Gebiete oder dann, wenn die gesamte BRD beurteilt wird (Ste-
phan, 1976). Zu einer Erkl%rung k�nnen m�glicherweise psychologische
Sachverhalte beitragen: weiter entfernte Wohngebiete sind weniger vertraut
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und bei der Beurteilung des „Meinungsgegenstandes Polizei“ ist man auf
solche Informationsquellen angewiesen, die außerhalb der eigenen Erfahrung
liegen. Den Verlautbarungen der Medien (Zeitung, Fernsehen) kommt somit
eine leitende Funktion zu, wenn andere, direktere Informationsquellen nicht
verf#gbar sind (Kerner, 1990; Albrecht & Arnold, 1991). Die Wahrscheinlich-
keit, dass man selbst Opfer eines Verbrechens werden kann, wird somit auf-
grund der starken Beachtung, die einzelne Verbrechen (besonders Gewaltver-
brechen) und Kriminalit%t allgemein in den Medien erhalten, #bersch%tzt.1

Es wird deutlich, dass die Rezeption und Bewertung polizeilicher Arbeit in
der &ffentlichkeit von einer Vielzahl von Faktoren abh%ngt. In ihrer Rolle als
Exekutive betrifft die Arbeit der Polizei keineswegs allein kriminelle Tat-
best%nde, sie betrifft auch Konflikt- und Problemsituationen in vielen Berei-
chen der Gesellschaft wie zum Beispiel Familienstreitigkeiten und die Regu-
lierung und Kontrolle des Straßenverkehrs. Da in all diesen F%llen das Recht
auf die Anwendung von Gewalt und Zwangsmaßnahmen auf den Staat be-
schr%nkt ist, ergibt sich eine besondere Verpflichtung der Polizei zum Han-
deln in den durch Recht und Gesetz definierten Grenzen. Der Handlungsrah-
men ist also umfassend formal und normativ bestimmt. Einem solchen recht-
lich-justiziellen Handlungsmodell (entsprechend dem Legalit%tsprinzip) steht
jedoch auf der Seite des polizeilichen Klientels (B#rger, Gesch%digte, Zeugen)
ein bed�rfnisorientiert-individuelles Handlungsmodell gegen#ber. Polizeilicher
Handlungsbedarf ergibt sich dann, wenn beide nicht miteinander kompatibel
sind oder sogar einander widersprechen. Hier er�ffnet sich in der Praxis eine
„Grauzone“ zwischen formellen und informellen Realisierungsm�glichkei-
ten polizeilichen Einschreitens. So erfordert das Legalit%tsprinzip in strenger
Auslegung als ersten Schritt in der Kette von strafrechtlich relevanten Maß-
nahmen die Anfertigung eines schriftlichen Protokolls #ber den Vorfall. Wie
die Untersuchung von Steffen (1991) zum Einschreiten von Polizeibeamten
und -beamtinnen in F%llen von intrafamilialen Streitigkeiten jedoch gezeigt
hat, nutzen diese ihren Handlungsspielraum zugunsten eines informellen
Vorgehens (Streitschlichtung) in nicht unerheblichem Umfange: bei „nur“
verbalen Streitigkeiten wurde in 93 Prozent der F%lle, bei Auseinandersetzun-
gen mit k�rperlicher Verletzung immerhin noch in 26 Prozent der F%lle auf die
Anfertigung eines Aktenvermerks verzichtet. Der Befund l%sst sich als eine
Best%tigung f#r die Wirksamkeit des Prinzips der Verh�ltnism�ßigkeit polizei-
licher Maßnahmen interpretieren, indem es dem einzelnen Beamten bezie-
hungsweise der einzelnen Beamtin selbst #berlassen ist, einen Vorfall weiter-
zuverfolgen beziehungsweise in das Geschehen einzuschreiten (Handlungs-
ermessen) und hinsichtlich weiterer Maßnahmen mit dem Ziel eines geringst
m�glichen Eingriffs in die Freiheitssph%re des B#rgers (Auswahlermessen) in

1 In diesem Falle w#rde ein direkter Effekt der Medien auf das Unsicherheitsurteil anzuneh-
men sein (F�rster & Schenk, 1984). Andererseits k�nnten auch l%ngerfristig erworbene,
sozialisierte Einstellungen und Sichtweisen zum Meinungsgegenstand das subjektive Ur-
teil des Einzelnen bestimmt haben, so dass ein unmittelbarer Effekt von Medien weniger
wahrscheinlich w%re; vgl. auch Albrecht & Arnold, 1991.
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eigener Verantwortung zu entscheiden (Scholler & Broß, 1978; L�sel & Mai,
1988).2

Man k�nnte hier auch von einem common-sense-Verst%ndnis f#r Alltagssitua-
tionen sprechen, wodurch die N%he zu den tats%chlichen Gedanken und Ge-
f#hlen ausgedr#ckt wird, von denen die handelnden Personen im Konfliktfall
bewegt werden.3

Als ein Fazit der bisherigen Jberlegungen l%sst sich festhalten: polizeiliches
Handeln in der &ffentlichkeit orientiert sich an den Prinzipien der Legalit%t
und der Verh%ltnism%ßigkeit der Maßnahmen gegen#ber dem „Klientel“.
Beide Prinzipien begr#nden Eingriffe in die pers�nliche Freiheit des einzel-
nen B#rgers. In der Praxis f#hrt dies – soweit nicht bereits durch gesetzliche
und ordnungsrechtliche Vorschriften bestimmt – zu Konflikten und zur Er�ff-
nung von Problemfeldern, wenn Interessen, Motive und Absichten von ein-
zelnen Individuen oder von Personengruppen mit den genannten Prinzipien
unvereinbar sind oder in einem nicht tolerierbarem Maße davon abweichen.
Die Entscheidung dar#ber, was noch tolerierbar ist und was nicht, oder was
im einzelnen Fall als opportun erscheint, unterliegt somit h%ufig der subjek-
tiven Einsch%tzung des Vollzugsbeamten/der Vollzugsbeamtin „vor Ort“.
Damit kommt den Faktoren, die einen Einfluss auf das Entscheidungsverhal-
ten haben, eine hohe Bedeutung zu. Zu ihnen geh�ren Merkmale der Situa-
tion, des Polizeibeamten, des B#rgers und der Polizei-Organisation (Lund-
man, 1980; Stotland, 1982; L�sel & Mai, 1988). Nach einer anderen Einteilung
lassen sich situative, pers�nlichkeits- beziehungsweise verhaltensabh%ngige
und funktionale Merkmale unterscheiden (letztere sind allein schon mit dem
beruflichen Status des Polizeibeamten gegeben; nach F#llgrabe et al., 1979). Es
wird deutlich, dass die F%higkeiten von Polizeibeamten im Umgang mit den
Zielpersonen – seien dies Straft%ter, Opfer, Zeugen oder „neutrale“ Personen –
ganz wesentlich #ber den Erfolg von repressiven oder unterst#tzenden Maß-
nahmen entscheiden.

In der vorliegenden Arbeit geht es vor allem um eine Bewertung polizeilicher
Arbeit in einem Ausschnitt aus dem Gesamtspektrum von Verbrechens-
bek%mpfung: dem Umgang mit Opfern beziehungsweise Gesch%digten und

2 Neben „Kundenfreundlichkeit“ als Motiv f#r das Handeln in solchen Situationen ist hier
auch an die Auswirkungen staatsanwaltlicher Entscheidungen zur strafrechtlichen Wei-
terverfolgung von zumeist geringf#gigen Delikten generell zu denken. Es l%ge dann im
Ermessen des Polizeibeamten, einer am sogenannten Opportunit%tsprinzip ausgerichte-
ten Beendigung eines Verfahrens beziehungsweise Einstellung aufgrund von Gering-
f#gigkeit (§153 StPO) zuvor zu kommen. St�ckel (1998) sieht im staatsanwaltlichen Vor-
gehen eine „moderne, opfergeneigte Entscheidung, die mit etwa 10 % aller Verfahrens-
abschl#sse erhebliche praktische Bedeutung gewonnen (hat) und in den n%chsten Jahren
eher zunehmend angewendet werden wird.“ (S. 8).

3 Im ersten Heft der neu gegr#ndeten Zeitschrift Polizei & Wissenschaft betont der Polizei-
psychologe F#llgrabe die Notwendigkeit, sich „streetwise“ beziehungsweise „street-
smart“ in gewaltbereiten Umgebungen zu verhalten und so unter Umst%nden auch f#r
sich selbst ein geringes Gef%hrdungspotential sicher zu stellen.
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Zeugen bei der Aufkl%rung und Verfolgung von Delikten. Es ist gleich klar-
zustellen, dass eine solche Bewertung die subjektiven Sichtweisen, Einstellun-
gen und Erwartungen von Polizeibeamten zum Thema „Umgang mit Gesch%-
digten und Zeugen“ und deren m�gliche „Abbildung“ in entsprechenden
Sichtweisen und Beurteilungen von Angeh�rigen dieser „Zielgruppe“ zum
Gegenstand hat. Dabei geht es insbesondere auch um den Aufweis von Ver-
%nderungen in diesen Sichtweisen bei den Angeh�rigen beider Personen-
gruppen infolge von Interventionen im Bereich der strukturellen und funk-
tionellen Gestaltung des gemeinsamen Handlungsraumes von Polizei und
Gesch%digten/Zeugen. Der zu bewertende Sachverhalt steht auch in der Tra-
dition von Bem#hungen der Polizei, die Akzeptanz und den Erfolg von Hilfe-
leistungen gegen#ber den Gesch%digten anzuheben beziehungsweise sicher
zu stellen. Die gesetzliche Grundlage hierf#r bildet einerseits das mit dem
1. 4. 1987 in Kraft getretene Opferschutz-Gesetz, mit welchem die F#rsor-
gepflicht des Staates gegen#ber den Gesch%digten kodifiziert wird (schließ-
lich haben rechtsstaatliche Organe „versagt“, wenn es zu einer Sch%digung
gekommen ist), dessen praktische Umsetzung jedoch noch weitgehend aus-
steht. Andererseits ist ein angemessener Umgang der Polizei mit Gesch%dig-
ten und Zeugen f#r die Aufkl%rung und Pr%vention von Kriminaldelikten von
entscheidender Bedeutung, da diese maßgeblich durch das Anzeigeverhalten
und die Kooperationsbereitschaft der B#rger mitbedingt werden. (In #ber 50
Prozent aller F%lle ist es das Opfer selbst, welches den Anstoß zur Strafver-
folgung gibt). Es muss offen bleiben, inwieweit eine Nachbetreuung der Opfer
von Kriminaldelikten eine Aufgabe der Polizei sein kann, wenn es dabei in
erster Linie um psychologische und psychotherapeutische Maßnahmen zur
Stabilisierung und Genesung von traumatisierten Opfern geht. Eher d#rfte es
zun%chst um den Schutz von Gesch%digten zur Abwehr einer sekund�ren Vik-
timisierung gehen, sowie um eine opfergerechte Strukturierung und inhalt-
liche Gestaltung der polizeilichen Ermittlungst%tigkeit.

Die Ber#cksichtigung von Opferinteressen und Opferbed#rfnissen – diese
haben gegen#ber der T%terermittlung Vorrang! – dient somit auch (im gege-
benen Falle) der Aufkl%rung der Tat beziehungsweise der T%terermittlung.
F#r den ermittelnden Polizeibeamten ergibt sich die Aufgabe, eine Passung
herzustellen zwischen den Erwartungen und Bed#rfnissen des Gesch%digten
auf der einen und den kriminalistischen Erfordernissen auf der anderen Seite.
Wie schon angedeutet, ist dies keine leichte Aufgabe, da der Erfolg von einer
Vielzahl von personellen, organisatorischen und situativen Faktoren abh%ngt
und zudem der Erfolgsdruck angesichts einer leicht zu sensibilisierenden &f-
fentlichkeit sehr hoch ist. Aus der Sicht dieser &ffentlichkeit, d. h. der poten-
tiellen wie aktuellen „Kunden“ der Polizei kann deren T%tigkeit als Dienst-
leistung zur Herstellung und Aufrechterhaltung individueller Unversehrtheit
und Freiheit verstanden werden. Damit verkn#pft sind Vorstellungen und
Handlungserwartungen, die einem Konzept von allgemeiner b�rgernaher Ver-
waltung entsprechen. Polizeiliche T%tigkeit steht hier in besonderer Verant-
wortung, da sie in Form direkter Kontakte zwischen Polizei und B#rger Be-
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troffenheit erzeugt und somit einem permanenten �ffentlichen Diskurs unter-
liegt – zumindest was den hier interessierenden Bereich des Vollzugsdienstes
anbetrifft.

Damit lassen sich in einem ersten Schritt die Umrisse einer praxeologischen
Theorie polizeilichen Handelns im Kontakt mit Gesch%digten und Zeugen
skizzieren: als Handlungstheorie impliziert eine solche rationales Entscheiden
aufgrund einer Abw%gung unterschiedlicher Erwartungshaltungen und In-
teressenslagen der Partner; als eine Theorie der Kommunikation erfordert po-
lizeiliche T%tigkeit das Handlungswissen und die Handlungskompetenz,
welches der jeweiligen Situation angemessen ist; und als eine anwendungsori-
entierte Theorie (Praxeologie) zielt polizeiliches Handeln ab auf die Herstel-
lung von Konkordanz zwischen den Bed#rfnissen und Erwartungen des Op-
fers einerseits („B#rgern%he“) und den Erfordernissen der Verfolgung von
Straftaten andererseits. Ein Verhalten, welches sich in die vorgenannten Kom-
ponenten zerlegen l%sst – die Aufz%hlung ist nat#rlich nicht vollst%ndig –
nenne ich professionell. Dabei ist weiterhin zu ber#cksichtigen, dass Professio-
nalit%t auf Seiten der Polizei eine solche auf Seiten des Klientels gegen#ber-
steht – oder doch zumindest gegen#berstehen sollte. Aus einer systemtheo-
retischen Perspektive betrachtet, ist die Komplementarit%t sozialer Rollen und
damit die Interdependenz von Erwartungen, Motiven und Handlungsten-
denzen ein wesentliches Merkmal des „Funktionierens“ von sozialen Aus-
tauschprozessen. Einer „B#rgern%he“ der Polizei w%re somit vielleicht eine
„Verwaltungsreife“ des B#rgers gegen#ber zu stellen? Und was k�nnte dies
im Falle von Gesch%digten und Zeugen bedeuten? Auf diese und andere Fra-
gen wird sp%ter etwas n%her einzugehen sein.
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2 Polizei und b�rgernahe Verwaltung

2.1 Rechtliche Grundlagen

Entsprechend Artikel 20 Abs. 2 des Grundgesetzes wird die Staatsgewalt
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und
der Rechtsprechung ausge#bt.4 Der hierin zum Ausdruck gebrachte funktio-
nelle Gewaltbegriff findet seine Entsprechung in der Formulierung polizei-
licher Aufgaben, wonach es insbesondere darum geht, „Gefahren f#r die �f-
fentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren“ und „Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten zu erforschen“. Damit wird deutlich, dass der Schwer-
punkt polizeilicher T%tigkeit in Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und
Aufkl%rung und Verfolgung (Erforschung!) von Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten liegt; explizite Vorschriften #ber die Stellung von Gesch%digten
und Zeugen im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren und Aufgabenstellun-
gen, die in den Zust%ndigkeitsbereich der Polizei fallen w#rden, finden sich
nicht. Sie lassen sich eher indirekt aus weiteren Bestimmungen der betreffen-
den Verordnungen ableiten, so zum „Schutz privater Rechte“ (allerdings nur,
wenn ein gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist oder wenn die
Unterlassung polizeilicher Maßnahmen einer Verwirklichung dieses Rechts
entgegenstehen w#rde) und dann vor allem in Entsprechung des „Grundsat-
zes der Verh%ltnism%ßigkeit“, wonach „. . . diejenigen Maßnahmen zu treffen
(sind), die die einzelne Person und die Allgemeinheit voraussichtlich am we-
nigsten beeintr%chtigen.“5 Schließlich scheint ein Hinweis auf Gesch%digte
und Zeugen am ehesten noch aus der Formulierung des § 9 der HSOG (Inan-
spruchnahme nicht verantwortlicher Personen) ableitbar, wo implizit ein Ver-
bot von „Maßnahmen“ gegen Personen ausgesprochen wird, wenn diese
nicht „ohne erhebliche eigene Gef%hrdung und ohne Verletzung h�herwerti-
ger Pflichten in Anspruch genommen werden k�nnen“ (Abs. 1, S. 4). Es d#rf-
ten vor allem die „h�herwertigen Pflichten“ sein, die einen Vorrang der Be-
achtung des Gesch%digtenwohls vor der Tataufkl%rung begr#nden.

Als Schlussfolgerung bietet sich an, dass Belange von Gesch%digten und Zeu-
gen in (hessischen) Verordnungen, die Aufgaben und T%tigkeit der Polizei
regeln, eher indirekt angesprochen werden. Ihre Ber#cksichtigung liegt somit
weitgehend im Ermessen des in der konkreten Situation t%tigen Beamten. Der
damit im Einzelfall gegebene Handlungsspielraum d#rfte sich vor allem #ber
zwei Ebenen erstrecken: auf einer ersten (unteren) Ebene steht die Einbindung
des Gesch%digten und Zeugen in die polizeiliche Ermittlungst%tigkeit (ins-
besondere Straftatverfolgung und Straftatvereitelung). Es handelt sich hier

4 Die Formulierung der Gewaltenteilung als ein grundlegendes Ordnungs- und Struktur-
prinzip moderner Verfassungen in ihrer heutigen Form (drei Gewalten) geht auf Montes-
quieu (De l’esprit des lois, Buch XI, Kap. 6, 1748) zur#ck.

5 Hessisches Gesetz #ber die �ffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) vom 26. Juni 1990,
§ 4, Abs. 1, Verordnung #ber die Organisation und Zust%ndigkeit der hessischen Polizei
vom 14. November 1997, § 1 (Aufgaben der Polizei), Abs. 1, S. 1 u. 2.
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um ein instrumentelles Verh%ltnis zwischen Polizei und Opfer/Zeugen. Die
zweite (h�here) Ebene betrifft sozusagen den „Freund-und-Helfer-Anteil“
polizeilichen Handelns und umfasst unter anderem solche Verhaltensweisen,
die Anteilnahme, Verst%ndnis und Einf#hlung signalisieren; man kann hier
von einem konsensuellen Verh%ltnis sprechen. Die r%umliche Symbolik (unte-
re/obere Ebene) signalisiert ein hierarchisches Verh%ltnis, wonach konsensu-
elles Handeln als vorrangig zu betrachten ist, da es einerseits den verfassten
Anspruch des Opfers auf Schutz und F#rsorge repr%sentiert, andererseits da-
mit die Effektivit%t einer legitimen Verfolgung von Zielen der Gefahren-
abwehr verbessert werden d#rfte.

2.2 B�rgern)he, Kommunikation und Professionalit)t

Moderne Verwaltungen vermitteln zwischen den Bed#rfnissen des Einzelnen
und den Gemeinwohl-Interessen von Gesellschaft und Staat. Sie bedienen
sich hierbei b#rokratischer Strukturen, die je nach Umfang und Komplexit%t
variieren k�nnen und damit unterschiedliche Schwellenwerte f#r den Zugang
des B#rgers zu den staatlichen und kommunalen Ressourcen bereitstellen.
Sind die Schwellenwerte zu hoch, resultiert daraus Unzufriedenheit mit der
Verwaltung, die sich unter Umst%nden in einer Verweigerungshaltung oder
einer geringen Bereitschaft zur Kooperation niederschl%gt. Kommunikations-
barrieren k�nnen sowohl strukturelle als auch personelle und situative M%n-
gel der Verwaltungsorganisation widerspiegeln. So ist beispielsweise bereits
der Umstand, ob eine Vernehmungsaktion durch die Polizei begr#ndet wird
oder nicht ausreichend, die Auskunftsbereitschaft des B#rgers nachhaltig zu
bestimmen (Wiley & Hudik, 1974). Strukturelle Barrieren liegen zum Beispiel
dann vor, wenn die r%umlichen Verh%ltnisse den st�rungsfreien Ablauf einer
Vernehmung beeintr%chtigen. Situative oder atmosph%rische St�rungen erge-
ben sich zum Beispiel aus einem geringen Anteil an Empathie seitens des
vernehmenden Beamten. In allen F%llen ist Verwaltungshandeln gest�rt.

Das Ideal einer funktionierenden Beziehung zwischen B#rger und Verwal-
tung wird durch den Begriff „B#rgern%he“ ausgedr#ckt. Die Assoziation
von r%umlicher N%he ist durchaus treffend. Sie unterstreicht die Bedeutung
des pers(nlichen Kontakts von B#rger und Amtsperson bei der Konstituierung
eines gemeinsamen Handlungsraums, der wiederum die Grundlage f#r eine
Zusammenarbeit beziehungsweise „Koproduktion“ (Grunow, 1988) im ge-
w%hlten Problemfeld abgibt. Diese wird um so besser ausfallen, je mehr es
gelingt, unterschiedliche Interessenslagen – wie sie zum Beispiel durch die
oben angedeutete Unterscheidung von instrumentellem und konsensuellem
Handeln nahegelegt werden – miteinander zu vereinbaren. Soziales Handeln
ist somit auf Ko-Orientierung angelegt, indem in der Reflektion eigener Ziel-
setzungen, Absichten und Erwartungen immer jene des Interaktionspartners
„mitgedacht“ werden. Zu den Besonderheiten eines gemeinsamen Hand-
lungsraums von Polizei und Gesch%digten beziehungsweise Zeugen geh�rt,
dass dieser hinsichtlich des Ausmaßes, mit dem „Koorientierung“ erwartet
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oder gar gefordert werden kann, nur in den seltensten F%llen ausbalanciert ist.
Entweder ist das Opfer an einer Aufkl%rung oder Strafverfolgung nicht son-
derlich interessiert und sieht somit keine besondere Veranlassung f#r eine
Kooperation (Kontakt mit der Polizei wegen Ausstellung einer Bescheinigung
zur Vorlage bei der Versicherung), oder aber es ist mehr oder weniger stark
traumatisiert und somit begreiflicherweise nicht in der Lage, einen bestimm-
ten Teil seiner psychischen Energie f#r die Erledigung von Verwaltungsauf-
gaben bereit zu stellen. B#rgern%he auf Seiten der Verwaltung kann hier „Ver-
waltungsn%he“ auf Seiten des B#rgers nicht in gleichem Maße gegen#berste-
hen!

Wie l%sst sich das Konstrukt „B#rgern%he“ bestimmen, durch welche empiri-
schen Sachverhalte wird es operationalisiert? Es ist bereits deutlich geworden,
dass B#rgern%he die Qualit%t einer Beziehung zwischen Verwaltung und B#r-
ger abbildet. Die Qualit%t der Beziehung zielt auf ein Passungsverh%ltnis ab,
das sich aus dem Zusammenspiel von verwaltungsinternen Bedingungen
und individueller Kompetenz des B#rgers im Umgang mit der Verwaltung
ergibt. Zu der erstgenannten Gruppe von Faktoren z%hlt Grunow (1988) die
Publikumsbezogenheit der Verwaltungsorganisation (Merkmale der Personal-
organisation, Formen der Arbeitsteilung, Kompetenzbereiche und so weiter)
und die Publikumsorientierung des Personals (u. a. Einstellungen und Werthal-
tungen, Handlungskompetenz), zur zweitgenannten Gruppe z%hlen die fak-
tische Handlungsf%higkeit und Handlungsbereitschaft des Einzelnen gegen-
#ber der Verwaltung (Grunow, 1988, S. 27–29). Da insbesondere der direkte
Kontakt zwischen Verwaltungsbeamten/-Beamtin und Klienten (face-to-face-
Situation) als das „Kernst#ck“ einer b#rgernahen Verwaltung auszumachen
ist, spielen die kommunikativen F%higkeiten und ihre Manifestationen auf der
Verhaltensebene eine herausragende Rolle beim Erreichen der je individuell
gesetzten Ziele. Sie sind aber nicht die alleinigen Garanten f#r das Gelingen
der Kommunikation. Soziales Handeln wird weiterhin bestimmt durch struk-
turelle Faktoren, die sozusagen den Hintergrund f#r die Kommunikations-
muster abgeben. Hier lassen sich wiederum zwei Kategorien unterscheiden:
solche, die unmittelbar in die gegebene Situation hineinwirken oder diese
maßgeblich bestimmen („akute“) und solche, die eher best%ndiger Natur sind
und eher indirekt auf die Inhalte und den Verlauf des Kommunikationspro-
zesses Einfluss nehmen („chronische“). Zur ersten Kategorie geh�ren einer-
seits �rtliche (r%umliche und infrastrukturelle) und zeitliche (Dauer und zeit-
liche Gliederung der Kommunikation) Komponenten, zur zweiten Merkmale
der Verwaltungsorganisation beziehungsweise Teile der weiter oben erw%hn-
ten „Publikumsbezogenheit“ (z. B. Dienstpl%ne, Verteilung von Verantwort-
lichkeiten, Auslastung von Dienststellen, Arbeitsmittel, Ausbildungsstand
des Beamten/der Beamtin, Fortbildungsm�glichkeiten und andere Ressour-
cen).

Auch im Bereich der personellen Merkmale l%sst sich unterscheiden zwischen
(„klassischen“) Pers�nlichkeitsdispositionen wie zum Beispiel „Extraver-
sion“, „Emotionale Stabilit%t“ oder differentiellen Variablen wie zum Beispiel
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die soziale und kulturelle Herkunft oder die Geschlechtszugeh�rigkeit, und
eher situationsspezifischen F%higkeiten und Fertigkeiten wie zum Beispiel
„Freundlichkeit im Umgang mit dem Kunden“, „Verhandlungsgeschick“,
oder „Einf#hlung in den Gegen#ber“.

Schließlich darf nicht #bersehen werden, dass dieAnl�sse f#r Kommunikation
die Auswahl und den G#ltigkeitsbereich der genannten Merkmale grund-
legend bestimmen. Sie definieren die Erwartungen, Interessen und Gef#hle
der Kommunikationspartner. Erwartungen, Interessen, Motive und Gef#hle
haben unmittelbar eine handlungsleitende Funktion, das heißt sie werden
gleichsam „#bersetzt“ in konkretes Handeln der Interaktionspartner. Das
Ausmaß ihrer Kompatibilit%t/Inkompatibilit%t und die durch die Situation
gegebenen Beschr%nkungen und Belastungen (Stressoren) bestimmen letzt-
endlich die Qualit%t der „Koproduktion“ und deren Ergebnis. Kommunika-
tive Handlungskompetenz im Falle von anf%nglich inkompatiblen oder konflik-
tu�sen Handlungszielen best#nde somit in dem Bem#hen, diese zu harmo-
nisieren (seltener: zu beseitigen) und dem parallel verlaufenden Versuch, die-
sen Prozess gegen#ber st�renden oder blockierenden Einfl#ssen der Situation
abzuschirmen.

Es wird deutlich, dass Handlungskompetenz weniger als ein Ergebnis von
Kommunikation aufzufassen ist, sondern vielmehr in der Qualit%t von Kom-
munikationsprozessen selbst liegt. Dies ist insofern wichtig, als allzu oft der
Ausgang von Verhandlungen oder Gespr%chen als alleiniges Maß f#r die Be-
wertung von individueller Kompetenz betrachtet wird. Ein Ergebnis, welches
konform ist mit den Zielen einer Partei, kann aber erzwungen worden sein
(z. B. im Falle von Zeugen, die kein Aussageverweigerungsrecht haben), oder
aber der „pl�tzliche Sinneswandel“ eines Interaktionspartners f#hrt zu dem
gew#nschten Ergebnis. Kommunikationsprozesse und die Bewertung ihrer
Ergebnisse m#ssen sich letztlich an #bergeordneten, h�herwertigen Zielen
und Wertvorstellungen orientieren.6 Ihre Umsetzung in konkretes Handeln
und die dazu erforderlichen Maßnahmen der Harmonisierung und Abstim-
mung auf den verschiedenen Ebenen der Organisation charakterisieren somit
ein wesentliches Element von Professionalit�t. Im Zuge einer zunehmenden
Verwissenschaftlichung weiter Bereich von Alltagshandeln ist professionelles
Handeln das Ergebnis eines Aneignungsprozesses wie auch zugleich dessen
Ausdruck, indem vorhandenes Wissen einer st%ndigen Revision und Erwei-
terung unterliegt, welche durch wissenschaftliche Aus- und Fortbildung ei-
nerseits und durch den Verarbeitungsprozess konkreter Berufserfahrung an-
dererseits bef�rdert wird. Eine zweite Dimension von Professionalit%t betrifft

6 Direkter Ausdruck hierf#r sind die Inhalte des Leitbildes einer Organisation. Im Leitbild
der Hessischen Polizei findet sich auf h�chster Ebene der Satz „Wir sind ein unparteiischer
Garant f#r Demokratie und Menschenrechte“, auf etwas niedrigerer Ebene der Satz „Wir
schaffen Vertrauen und Akzeptanz durch kompetentes Handeln“. Letztlich geht es bei
allen Bem#hungen, von denen in diesem Bericht die Rede ist, um die Erf#llung dieses
Versprechens. [Hessisches Ministerium des Inneren und f#r Landwirtschaft, Forsten
und Naturschutz (Hg.), Leitbild der Hessischen Polizei, Selbstverlag, Oktober 1998].
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den intentionalen Charakter professionellen Handelns, in der Form einer „So-
zialorientierung“ von Handlung, als „Ausdruck f#r die gesellschaftliche Be-
deutsamkeit der Ziele professionellen Handelns“ (Daheim, 1973, S. 233; zit. n.
Alpheis, 1992).
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3 Ein handlungstheoretisches Rahmenmodell f�r den
Umgang von Polizei mit Gesch)digten und Zeugen

Wenn Menschen etwas tun, so verfolgen sie damit meistens bestimmte Ab-
sichten und Ziele; sie haben Vorstellungen #ber die Mittel, die der Erreichung
der Ziele dienlich sein k�nnen oder nicht, und sie haben Vermutungen dar#-
ber, welches die weiteren Folgen nach einem m�glichen Erreichen des Ziels
sein k�nnten. Menschliches Verhalten ist somit in der Regel planvoll und ziel-
gerichtet, es wird von Erwartungen, Einstellungen und Sichtweisen des Indi-
viduums und den vorweggenommenen Konsequenzen des Verhaltens be-
stimmt. Alle diese Teilprozesse werden auf begrifflicher Ebene zum Konzept
der Handlung zusammengefasst.7 Handlungstheorien in der Psychologie die-
nen der Beschreibung und Erkl%rung menschlichen Verhaltens im Rahmen
des sogenannten kognitivistischen Erkenntnisparadigmas. Sie sind am besten
geeignet, komplexere Zusammenh%nge in sozialen Austauschprozessen zu
beschreiben. F#r unsere Zwecke mag es gen#gen, Handlungen als eine Ab-
folge verschiedener Stadien kurz zu skizzieren und im Hinblick auf die f#r ein
opferorientiertes polizeiliches Handeln relevanten Aspekte zu beleuchten.8

Nach Heckhausen (1977) k�nnen die folgenden Stadien einer Handlung un-
terschieden werden: (1) die Wahrnehmung der Situation, (2) die (eigentliche)
Handlung, (3) das Ergebnis dieser Handlung und (4) die wahrgenommenen
Folgen der Handlung, die den Anreiz des Ergebnisses bestimmen.

Die f#r das Handeln einer Person erforderliche Motivation, die dar#ber ent-
scheidet, ob es #berhaupt zu einer Handlungstendenz und der eventuell da-
rauf folgenden Handlung kommt, l%sst sich aus dem Zusammenwirken der

7 In der Psychologie hat der Begriff der „Handlung“ den des „Verhaltens“ heute weitgehend
ersetzt. Verhalten kennzeichnet grunds%tzlich eine mehr passive Ausgangslage des Indi-
viduums , wohingegen der Begriff Handlung dessen aktive Rolle betont. Diese Sichtweise
ist vor allem auch heuristisch fruchtbarer, als der Rekurs auf (einfachere) Reiz-Reaktions-
Modelle menschlichen Verhaltens.

8 An dieser Stelle kann auf die umfangreiche Literatur zu Handlung und zu Handlungs-
theorien nicht eingegangen werden. Zusammenfassende Darstellungen finden sich zum
Beispiel bei J. Kuhl, Motivation, Konflikt und Handlungskontrolle, Berlin 1983, H. Heckhau-
sen, Motivation: Kognitionspsychologische Aufspaltung eines summarischen Konstrukts,
Psychologische Rundschau, 1977, S. 175–189, oder bei E. D. Lantermann, Interaktion – Person,
Situation und Handlung, M#nchen 1980. Im kognitivistischen Paradigma – im Unterschied
zum behavioristischen – werden Erkenntnisprozesse als das Ergebnis einer kognitiven
(geistigen, intelligenten) Verarbeitung von Umweltgegebenheiten (Reizen, Ereignisse) ge-
sehen. So ist beispielsweise nicht der physikalische Reiz (z. B. Licht, Schall) f#r das Ver-
halten ausschlaggebend, sondern dieses h%ngt letztlich vom Ergebnis der (kognitiven)
Verarbeitung im Organismus selbst ab. Die sogenannte kognitivistische Wende in der Psy-
chologie wurde zuerst im Rahmen von Forschungen zum menschlichen Denken sichtbar,
zum Beispiel der Band von J. S. Bruner, J. J. Goodnow & G. A. Austin, A Study of Thinking
(New York 1956). H%ufig wird auch die Arbeit von G. S. Miller, E. Galanter & K. H. Pribram,
Plans and the Structure of Behavior, New York 1960 (deutsch: Strategien des Handelns. Pl�ne
und Strukturen des Verhaltens, Stuttgart 1973) mit dem Beginn der „kognitiven Revolution“
gleichgesetzt.
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beiden Faktoren „Anreizwert von Ereignissen“ und der „Erwartung, dass die
Ereignisse mit ihren Anreizwerten auch eintreten“ erkl%ren (Lantermann,
1980). Nach Lantermann (1980) stellt sich dieser Prozess wie folgt dar:

Indem eine Person sich den Ablauf einer Handlung in einer Situation vorstellt, aktualisiert
sie Erwartungen #ber m�gliche Ereignisrelationen und Anreizwerte, die sie mit antizipier-
ten Folgen von Ereignissen verbindet, die sie entweder als Resultat ihrer Handlung oder
auch als ohne ihr eigenes Zutun zustande gekommen vorwegnimmt (Lantermann, 1980,
S. 124).

Der Anreizwert eines Ereignisses l%sst sich als eine subjektive Gr�ße verste-
hen, die dadurch zustande kommt, dass jemand die Folgen eines durch eige-
nes oder fremdes Handeln herbeigef#hrten Ergebnisses bewertet. Davon un-
abh%ngig bestehen Erwartungen dar#ber, ob das betreffende Ereignis auch
eintreffen wird oder nicht. Die „Wichtigkeit“ einer Situation, des Ergebnisses
und des eigenen Handelns ergibt sich schließlich aus einer multiplikativen
Verkn#pfung von Anreizwerten und Erwartungen.

Hierzu das folgende Beispiel:

Eine Person ruft bei der Wache an und meldet, dass in der Nachbarwohnung ein heftiger
Streit im Gange ist. Der diensthabende Beamte macht eine Protokollnotiz und #berlegt, ob
er der Sache nachgehen soll. Er hat folgende M�glichkeiten: (1) die Sache auf sich beruhen
lassen, da Familienstreitigkeiten sowieso h%ufig von alleine wieder aufh�ren. Oft genug
hat der Beamte in der Vergangenheit erfahren m#ssen, dass bei Ankunft der Polizei bei den
Streitparteien diese schon wieder eintr%chtig beisammen sitzen und auf das Erscheinen
der Polizei mit Unverst%ndnis oder sogar offener Ablehnung reagieren. (2) der Sache nach-
gehen und den Streit m�glicherweise schlichten, um Schlimmeres zu verh#ten.

Bei der ersten Alternative hat der Beamte die (starke) Erwartung, dass das
gew#nschte Ergebnis (Beendigung des Streits) auch ohne sein Zutun eintreten
wird. (Diese Erwartung ist das Ergebnis generalisierter, fr#herer Erfahrungen
mit solchen Situationen). Der Ausgang des Streits hat keine besonderen Fol-
gen f#r den Beamten, zum Beispiel kann er das Ergebnis der Streitschlichtung
nicht als selbstinitiiert und damit nicht als „eigenen Verdienst“ buchen. Der
Anreizwert des Ergebnisses („Ereignisses“) ist somit gering, und die Ver-
kn#pfung beider (subjektiver) Gr�ßen f#hrt zu dem Schluss, dass die Situa-
tion wenig bedrohlich ist („Es wird nichts Schlimmeres passieren, so dass
mein Nicht-Eingreifen keine negativen Konsequenzen f#r mich haben wird“).
Die Situations-Valenz ist also durch ein relativ hohes Maß an Vertrauen in eine
„Selbstregulation“ gekennzeichnet. Heckhausen (1977, auch im Folgenden)
spricht hier von einer „Situations-Ergebnis-Erwartung“; die Handlung (das
T%tigwerden des Beamten) wird sozusagen #bersprungen, da sich das Ergeb-
nis „von alleine“ einstellen wird. Da dies vom Beamten angenommen wird, ist
seine Neigung, selbst t%tig zu werden auch deshalb gering, weil er nicht er-
wartet, dass sich mit seinem Eingreifen das gew#nschte Ergebnis (schneller
oder besser) herstellen ließe.9 Seine „Handlungs-Ergebnis-Erwartung“ ist also
gering. Diese Erwartung wird auch dadurch weiter vermindert, als es %ußere

9 Bei h%ufigerem Auftreten dieser Konstellation d#rfte eine resignative Grundhaltung re-
sultieren („burn-out“-Syndrom).
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Umst%nde in der Situation gibt, die sein Eingreifen eher behindern werden:
zum Beispiel kann er gerade die Dienststelle nicht gut verlassen, da der Kol-
lege mit einem anderen Vorgang besch%ftigt ist (personeller Engpass!), die
Fahrt zum „Tatort“ w#rde zu lange dauern, oder er weiß, dass die betreffende
Nachbarin schon �fter mal die Lage #bertrieben dargestellt hat). Die Situation
behindert oder erschwert somit die Ausf#hrung der Handlung, die resultie-
rende „Handlungs-Situations-Erwartung“ vermindert damit die Erwartung,
durch eigenes Handeln das gew#nschte Ergebnis herbeizuf#hren. Schließlich
ist auch die „Ergebnis-Folge-Erwartung“ eher gering, da der Beamte wegen
des geringen Anreizwertes des Ergebnisses (Vgl. o.) nicht erwartet, dass sein
Eingreifen irgendwelche positiven Folgen f#r ihn haben wird (z. B. Kom-
petenzerlebnis, Belobigung durch Vorgesetzte).

Die zweite Alternative – der Beamte greift ein – w#rde eine geringe Situations-
Ergebnis-Erwartung („die Dinge werden sich nicht von alleine richten“), eine
positive Handlungs-Ergebnis-Erwartung („durch mein Eingreifen wird der
Streit geschlichtet“), eine angemessene Handlungs-Situations-Erwartung („es
gibt zwar Probleme mit dem Verlassen der Dienststelle, doch sind diese nicht
so gravierend“) und schließlich eine positive „Ergebnis-Folge-Erwartung“
voraussetzen, die sich zum Beispiel an Oberzielen (Leitbild der Polizei) oder
an %ußeren Nebenfolgen wie zum Beispiel eine lobende Anerkennung durch
Vorgesetzte orientieren kann.

Die Analyse zeigt, dass bereits vor Ausf#hrung einer Handlung relativ kom-
plexe Beziehungen zwischen verschiedenen subjektiven und %ußeren Gege-
benheiten die jeweilige Motivlage des Individuums bestimmen. So ist bereits
die Wahrnehmung der Situation von entscheidender Bedeutung daf#r, wie
eine Person handeln wird und welche Qualit%t das Ergebnis der Handlung
haben wird. Es reicht somit nicht aus, die Pers�nlichkeitseigenschaften (Dis-
positionen) einer Person zu kennen, um daraus ihr Verhalten und vor allem
das Endprodukt der Handlung vorherzusagen. F#r das Handeln von Polizei-
beamten in Situationen, in denen Opfer und Zeugen involviert sind, k%me es
vor allem darauf an, „starke“ und positive Handlungs-Ergebnis-Erwartungen
zu formieren und zugleich starke Anreize durch positive Folgeerwartungen
zu setzen. „Folgen“ eines angemessenen Umgangs mit Opfern und Zeugen
k�nnen Gef#hle der Kompetenz oder der positiven Selbstbewertung und/
oder externe positive R#ckmeldungen seitens der Zielperson oder dritter Per-
sonen (z. B. Dankbarkeit, Anerkennung der Leistung) sein. Als ein Element
von Professionalit%t ist Handlungskompetenz dann gegeben, wenn die han-
delnde Person in der Lage ist, die unterschiedlichen Valenzen, die sich aus
unterschiedlichen Erwartungen und Anreizen ergeben, gegeneinander abzu-
w%gen (man k�nnte hier auch von Zielkonflikten sprechen) und schließlich
jenen Weg einzuschlagen, der mit der h�chsten Wahrscheinlichkeit zu einem
als verbindlich akzeptierten Oberziel f#hrt. Ein solches Oberziel k�nnte (soll-
te!) die Herstellung eines konsensuellen Verh%ltnisses zum Opfer/Zeugen
sein (vgl. oben), wohingegen der (instrumentelle) Nutzen der Vernehmung
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im Hinblick auf die Gefahrenabwehr beziehungsweise T%terermittlung einen
nachgeordneten Stellenwert erhielte.

Das Modell impliziert, dass kompetentes Handeln bestimmte Folgeerwartun-
gen voraussetzt, die selbst eine Funktion von gesetzten Handlungszielen sind.
Dieses „Was-m�chte-ich-erreichen“ ist aber keineswegs immer von vornhe-
rein definiert. Insbesondere kompliziert sich der Sachverhalt, wenn die han-
delnde Person einer anderen (oder mehreren anderen) handelnden Personen
gegen#bersteht, wie dies paradigmatisch f#r Vernehmungs- oder Protokoll-
situationen im Alltagshandeln der Polizei h%ufiger der Fall ist. Handlungs-
kompetenz muss sich also in einem Prozess der Kommunikation sozusagen in
vivo jeweils neu konstituieren (wie bereits weiter oben ausgef#hrt). Wenn der
Polizeibeamte in unserem Beispiel versucht, den Streit zu schlichten, so kann
er nur bedingt auf bereits vorhandenes Handlungswissen (generalisierte Er-
fahrungen) zur#ckgreifen; mindestens genauso wichtig ist eine angemessene
(weil dem Oberziel „Streitschlichtung“ dienende) Einsch%tzung der aktuellen
Lage nach deren Besonderheiten (z. B. Aufgeschlossenheit der Personen ge-
gen#ber einer Intervention, Pers�nlichkeitsmerkmale der streitenden Per-
sonen, situative Umst%nde und so weiter). Hier w%re es von Vorteil, die Mo-
tivlage der Kontrahenten (die sich wiederum aus Anreizwert und Folge-
erwartungen etc. ergibt) zu kennen. Kompetentes Handeln besteht somit auch
aus einer Rekonstruktion von Handlungszielen, Vorstellungen und Erwar-
tungen des Kommunikationspartners. Einfacher ausgedr#ckt ließe sich von
einem „Verstehen“ der anderen Person sprechen. Die Herstellung einer Ver-
stehensbasis (nicht gemeint ist sprachliches Verstehen) kann als typisch f#r
zwischenmenschliche Kommunikation angesehen werden. Dies erfolgt in
einem Prozess des „Aushandelns“ derBedeutungder psychologischen Gegen-
st%nde (z. B. eine Handlung), wobei dieser Prozess durch gelegentliche Jber-
nahme der Rolle des Anderen (auch Einf#hlung, sich in den Anderen hinein-
versetzen) erleichtert wird.

Mittels der beiden folgenden Abbildungen soll versucht werden, das bisher
Gesagte zusammenzufassen.

Abbildung 3.1 veranschaulicht ein Makromodell f#r professionelles Kom-
munikationshandeln, in dem vier Ebenen der Betrachtung ineinander ver-
schachtelt dargestellt sind.
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Abbildung 3.1:
Ein Makromodell f�r professionelles Kommunikationshandeln
(Erl�uterungen im Text)

Das Modell impliziert ein hierarchisches Verh%ltnis zwischen den Ebenen im
Sinne einer „Einbettung“ in jeweils #bergeordnete, allgemeinere Funktions-
eben. Dabei sind Relationen zwischen den Ebenen weniger kausal zu ver-
stehen (wenn-dann-Beziehungen, deterministische Zusammenh%nge); es
handelt sich eher um Mittel-Zweck-Relationen (finale Denktypen nach
Eckensberger & Reinshagen, 1977). So stellen „externale Bedingungen“ wie
zum Beispiel gesellschaftliche Strukturen (soziale Klassen), allgemeine Wert-
orientierungen von politischen Parteien und die daraus m�glicherweise er-
wachsenen gesetzlichen Vorgaben Mittel dar, die den Aufbau, die Struktur,
das Organisationsklima und so weiter einer Organisation erm�glichen. Letz-
tere fungieren als Hintergrund f#r die Manifestation von personellen Fak-
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toren, die wiederum einbettende Faktoren f#r speziellere Kommunikations-
fertigkeiten und Handlungen abgeben. Wenn im Handeln einer Person alle
Ebenen zumindest teilinhaltlich repr%sentiert sind, so kann man von einem
professionellen Handeln sprechen (vgl. auch oben). Das Konzept „B#rgern%he“
umklammert hingegen einen Teilaspekt des Ganzen, der die Ebenen der Or-
ganisation, der Person und der Kommunikation umfasst. Schließlich mani-
festiert sich die Kompetenz einer Person darin, dass Auspr%gungsgrade von
relativ #berdauernden, dispositionellen Merkmalen beziehungsweise Ein-
stellungen und Wissen mit Elementen von Kommunikationsprozessen zu-
sammenfallen.

Das Modell kann als Versuch gewertet werden, die verschiedenen Bereiche
und Gruppen von Faktoren, in die sich das Konstrukt „Professionalit%t“ zer-
legen l%sst, zu klassifizieren und untereinander zu verkn#pfen. (Die Aufz%h-
lung ist nat#rlich nicht vollst%ndig). Ein idealtypisches Funktionieren des Mo-
dells w#rde eine konfliktfreie „Passung“ der verschiedenen Ebenen oder ein-
zelner Elemente implizieren. St�rungen sind durch Widerspr#che und Br#che
charakterisiert. So kann B#rgern%he nicht entstehen, wenn gesellschaftlich-
politische Wertorientierungen wie zum Beispiel die Anerkennung individu-
eller Grundrechte fehlen. Leitbildvorgaben sind ineffektiv, wenn sie nicht mit
entsprechenden Einstellungen und Jberzeugungsmustern des Organisa-
tionsmitglieds korrespondieren; schließlich: auf der Basis eines geringen
Handlungswissens und einer unangepassten Vernehmungstechnik kann es
zu keiner befriedigenden Kommunikation zwischen Polizei und Gesch%dig-
tem kommen.

Die Qualit%t des Interaktionshandelns wurde bereits als das zentrale Merkmal
einer b#rgernahen Verwaltung hervorgehoben. Eine Verbesserung des poli-
zeilichen Umgangs mit Opfern und Zeugen wird deshalb vor allem eine Ver-
%nderung der Kommunikationsmuster in einer konkreten Situation anzielen.
Eine differenziertere Darstellung der Prozesse, die in Abbildung 3.1 die Ebene
der Kommunikation betreffen, wird in Abbildung 3.2 versucht.

Der handlungstheoretische Rahmen wird in der Abbildung 3.2 durch die am
linken Rand aufgef#hrten Handlungsepisoden angedeutet. Diese beziehen
sich nunmehr nicht auf die einzelnen Stationen einer isoliert betrachteten
Handlung, sondern betreffen die Gliederung des Gesamtprozesses der Kom-
munikation in einer typischen Vernehmungssituation. Die eigentliche Inter-
aktion – als eine wechselseitige Einflussnahme – wird durch verschiedene
Prozesse bewerkstelligt; sie haben eine moderierende Funktion, indem sie
den Austausch von Information und Bedeutung anleiten. Soziale Kognitionen
beziehen sich auf Vorstellungen #ber Ereignisse, die als das Ergebnis des Han-
delns anderer Personen interpretiert werden. Dies erfordert unter anderem
das Erkennen von Handlungszielen (Absichten) der anderen Person (Reins-
hagen, 1977) und erm�glicht so situationsangemessenes eigenes Handeln.

Die Lage von Gesch%digten am Beginn der Kommunikationssequenz kann
summarisch als eine Desintegration („Verst�rung“) psychischer und physi-
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scher Funktionen beschrieben werden, deren Ausmaß auch von dem zeit-
lichen Abstand zum traumatisierenden Ereignis abh%ngt. F#r die Regulation
der Interaktion sind neben den eher kognitiven Bewertungen der Situation
vor allem Emotionen von großer Bedeutung. Sie haben unmittelbar hand-
lungsleitende Funktion. Im Falle von Gesch%digten haben wir es vor allem
mit den sogenannten ereignisfundierten Emotionen zu tun (Laucken & Mees,
1996). Diese sind das Ergebnis von Bewertungen von Ereignissen im Hinblick
auf Ziele und W#nsche des Individuums und deren gedankliche Vorwegnah-
me. So dominieren in der Wahrnehmung der Situation auf Seiten des Opfers
negative Wohlergehens-Emotionen wie Leid, Kummer, Trauer, Schmerz und

Abbildung 3.2:
Ein Modell f�r das Kommunikationshandeln von Polizei und Gesch�digten
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so weiter. Auf Seiten des Kommunikationspartners (Polizeibeamten) d#rfte es
sich demgegen#ber eher um Empathie-Emotionen handeln. Letztere sind f#r
die Herausbildung von sozialen Kognitionen und der Herstellung einer Ver-
stehensbasis (s. o.) von großer Wichtigkeit. Bei den Empathie-Emotionen
„werden die jeweiligen Ereignisse daraufhin bewertet, ob diese Ereignisse
(bzw. ihre Implikationen) erw#nscht oder unerw#nscht f�r andere (also im
Hinblick auf deren unterstellte Ziele bzw. W#nsche) sind. Bei ,MitfreudeW be-
wertet man zum Beispiel positiv, dass ein Ereignis (vermutlich) erw#nscht f#r
andere ist;. . . und bei ,MitleidW ist man unzufrieden mit einem Ereignis, das f#r
einen anderen (vermutlich) unerw#nscht ist“ (Laucken & Mees, 1996, S. 27).
Bei der Jbertragung von Emotionen in Kommunikationsprozessen spielen
solche Teilprozesse wie Einf#hlung auf der einen und Expressivit%t („Lesbar-
keit“) auf der anderen Seite eine große Rolle. Handlungskompetenz beinhaltet
hier die F%higkeit (des Beamten), Emotionen beim Gesch%digten richtig zu
erkennen und ad%quat zu beantworten.

Der Prozess des Verstehens und des Austausches von Informationen wird im
wesentlichen durch positive (verst%rkende) und negative (abschw%chende)
R#ckkoppelung gesteuert. So kann zum Beispiel die Bemerkung eines Ge-
sch%digten „Ich habe das Gef#hl, dass Sie mich jetzt nicht richtig verstanden
haben“ (negative R#ckmeldung) zu einer weiteren Nachfrage, Aufforderung
und so weiter des Beamten f#hren, woraufhin das Defizit ausgeglichen wird.
Positive R#ckmeldung ist beispielsweise beim aktiven Zuh�ren gegeben, in-
dem ein Interaktionspartner mit eigenen Worten signalisiert, den anderen ver-
standen zu haben („Habe ich das richtig verstanden, dass Sie . . . “).

Aufgrund der zentralen Rolle, die Zielsetzungen und Absichten bei einer
Handlung spielen, l%sst sich die Ergebnisbewertung auch als Vergleich einer
Ist- mit einer Soll-Lage veranschaulichen. Diskrepanzen zwischen beiden
werden danach bewertet, ob sie noch innerhalb eines tolerierbaren Spielrau-
mes verbleiben. Ist dies der Fall, so kommt es in der Regel zur Begleitemotion
„Zufriedenheit“. Die soziale Interaktion erfordert weiterhin eine Bewertung,
die sich auf einen Vergleich der Soll-Lagen bei den beiden Interaktionspart-
nern bezieht. Ein ausbalanciertes Verh%ltnis in den Ergebnisbewertungen
w#rde anzeigen, dass jeder der Partner in etwa gleichem Maße von der Inter-
aktion profitiert hat, indem das subjektive gesetzte Handlungsziel zumindest
ann%hernd erreicht wurde. So kann letztendlich das Ergebnis einer Verneh-
mung beim Beamten kongruent mit den beiden Zielen „Schutz des Opfers vor
weiterer Beeintr%chtigung“ – gleichbedeutend mit der Verhinderung einer
sekund%ren Viktimisierung – und der Sicherung von Beweismitteln sein.
Beim Gesch%digten k�nnte eine Ergebnis Trost, Hoffnung auf baldige Resti-
tution oder materielle Wiedergutmachung sein.

Eine Verwaltung, will sie „b#rgernah“ sein, muss um Herstellung von Trans-
parenz gegen#ber dem Publikum bem#ht sein. Offenheit und Transparenz
sind vor allem das Ergebnis einer Nutzung von Informationsangeboten, sie
richten sich insofern auch an den potentiellen Kunden. F#r den B#rger stellt
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sich dieses Thema in der Regel erst, nachdem ein Kontakt mit der Verwaltung
stattgefunden hat. Ein wesentliches Element von „Kundenzufriedenheit“ im
polizeilichen Bereich ist die Nachbetreuung von Gesch%digten.10 Sie beginnt
bereits mit einer m�glichst umfassenden Unterrichtung #ber den Fortgang
des Verfahrens (z. B. Staatsanwaltschaft, Gericht) und #ber Unterst#tzungs-
und Hilfesysteme und schließt sp%tere (gestrichelte Linie in Abbildung 3.2)
Anfragen (z. B. zum pers�nlichen Befinden des Opfers) und R#ckmeldungen
(z. B. zum Ermittlungs- und Verfahrensergebnis) mit ein. Solche Maßnahmen
f#hren zu einer St%rkung des Vertrauens in die Arbeit der Polizei und sie
tragen zu deren Unterst#tzung bei, zum Beispiel im Hinblick auf das Anzeige-
verhalten von Gesch%digten. (In diesem Zusammenhang wurde weiter oben
auch von einer „Verwaltungsn%he“ des B#rgers gesprochen).

3.1 Implikationen f�r die vorliegende Studie

Professionalit%t kann als ein Konstrukt verstanden werden, das dazu dient,
berufliches Handeln in idealtypischer Weise zu umschreiben. Auf der horizon-
talen Ebene seiner Organisation, gliedert sich Professionalit%t in die verschie-
denen Segmente beruflicher T%tigkeit, die in ihrer Gesamtheit die Berufsrolle
eines Individuums ausmachen. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht hier der
Umgang von Polizei mit Gesch%digten und Zeugen. In vertikaler Gliederung
reflektiert kompetentes Handeln die Verflechtung der unterschiedlichen Ebe-
nen von Professionalit%t in ihren entsprechenden Ausschnitten (vgl. Abbil-
dung 3.1). Die Frage ist dann, mittels welcher speziellen F%higkeiten und Fer-
tigkeiten Handlungskompetenz im gew%hlten Rollensegment hergestellt wer-
den kann, wie diese mit den strukturellen und funktionellen Gegebenheit der
Organisation harmonisieren beziehungsweise von diesen gest#tzt werden
und schließlich, wie diese in den kulturellen und politischen Strukturen ver-
ankert sind. Dabei handelt sich um ein dynamisches Gef#ge insofern, als –
wiederum im Idealfall – Ver%nderungen auf einer der Systemebenen mit den
jeweiligen Entsprechungen auf den anderen Ebenen korrespondieren. Es
entspricht den Vorstellungen einer funktionierenden Demokratie, dass Ver-
%nderungen oftmals von einzelnen Individuen oder Gruppen von Personen
induziert werden und schließlich – durch die Multiplikatorwirkung von
Institutionen und Organisationen – Rechtsnorm erreichen k�nnen. Ein Bei-
spiel hierf#r ist die Verabschiedung des Ersten Gesetzes zur Verbesserung
der Stellung des Verletzten im Strafverfahren (kurz Opferschutzgesetz) vom
1. April 1987, welches aus den praktischen Erfahrungen einer „Basis“ (Opfer,
Hilfsorganisationen, andere Beteiligte, viktimologische Forschungen) er-
wachsen ist. Auf der Ebene der Organisation (Polizeipr%sidien) hat dies in
einigen Bundesl%ndern bereits zur Schaffung der Position eines/einer Opfer-
schutzbeauftragten gef#hrt und weitere Maßnahmen zur Verbesserung poli-

10 Opfernachbetreuung ist inzwischen Bestandteil der polizeilichen Arbeit im Landkreis
Darmstadt/Dieburg geworden.
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zeilichen Umgangs mit den Gesch%digten veranlasst (z. B. Fortbildungsver-
anstaltungen).11

Da es sich bei Professionalit%t, wie ausgef#hrt, um ein idealtypisches Konstrukt
handelt, ist grunds%tzlich von einer defizit%ren Situation auszugehen, die ih-
rerseits jenen Druck erzeugt, durch den schließlich verbessernde Maßnahmen
eingeleitet werden. Theoretisch mag es gen#gen, einen Eingriff an einer be-
liebigen Stelle des Gesamtsystems vorzunehmen, um Ver%nderungen zu be-
wirken. Praktisch steht dem aber die „Tr%gheit“ des Systems und seiner In-
stitutionen gegen#ber (was nicht immer ein Nachteil sein muss). Im gegebe-
nen Fall beschr%nken sich die Maßnahmen auf Verbesserungen im Bereich der
strukturellen und personellen Faktoren (Ebenen 2 und 3 im Modell der Ab-
bildung 1), die als Merkmale der Publikumsbezogenheit der Verwaltungsorga-
nisation (Grunow, 1988) und vor allem ihrer Einrichtungen im Jberschnei-
dungsbereich von Polizei und Opferbetreuung einerseits, von Publikumsori-
entierung der Kontaktpersonen (Polizeibeamte) andererseits klassifiziert wer-
den k�nnen. Die angezielten Ver%nderungen im personellen Bereich betreffen
vor allem grundlegende Einstellungen und Sichtweisen von Polizeibeamten
zu den Gegenstandsbereichen „Opferbed#rfnisse“ sowie das darauf bezo-
gene eigene Handlungswissen. Die Studie besch%ftigt sich mit den Auswir-
kungen dieser sowie der strukturellen und materiellen Ver%nderungen auf die
Wahrnehmung und Bewertung polizeilicher Arbeit durch die Gesch%digten
und Zeugen. Dabei liegt die Jberzeugung zugrunde, dass Einstellungsfak-
toren und Wissen #ber ein opfergerechtes Handeln ihre Entsprechungen auf
kommunikativer Ebene haben, das heißt in die entsprechenden Handlungs-
muster quasi „#bersetzt“ werden.12 Diese sollten schließlich zu einem nach-
weisbaren Effekt auf die Beurteilung polizeilicher Arbeit bei den Gesch%dig-
ten und Zeugen f#hren.

11 Derzeit erfolgt zum Beispiel eine intensive Beschulung zum Opferschutz, an der s%mt-
liche Beamte/Beamtinnen des Landkreises G#tersloh teilnehmen und die vom Autor
evaluiert wird.

12 Zur Jberpr#fung dieses Sachverhalts bed#rfte es einer direkten Beobachtung polizei-
lichen Handelns in der realen Situation. Dies ließ sich im Rahmen der vorliegenden Stu-
die allerdings nicht realisieren.
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4 Umgang mit Gesch)digten und Zeugen:
die Perspektive der Polizei

Der Umgang mit Gesch%digten und Zeugen geh�rt zur allt%glichen Arbeit der
Polizei. Sozialwissenschaftliche Forschungen zu diesem Thema im deutsch-
sprachigen Raum sind bisher allerdings eher die Ausnahme. Auf dem Hin-
tergrund der Probleme und Hindernisse, die einer Polizeiforschung entgegen
stehen, kann dies nicht verwundern. Noch neuerdings beklagt Reichertz die
terra incognita „Polizei“, wenn es um sozialwissenschaftliche empirische Un-
tersuchungen der Kommunikation innerhalb der Organisation, um die Be-
obachtung und qualitative Auswertung von polizeilichem Handeln im Ein-
satz vor Ort unter anderem geht (Reichertz, 2000, S. 4). Wie Kerner (1990)
hervorgehoben hat, geht es in den meisten Studien, die einer empirischen
Polizeiforschung im engeren Sinne zuzurechnen sind, „. . . vorrangig um For-
schung f�r die Polizei und weniger um Forschung �ber die Polizei“ (S. 3)13. In
einem 1994 erstellten Jberblick zur Empirischen Polizeiforschung in
Deutschland stellt der gleiche Autor (Kerner, 1994) fest, dass qualitative For-
schungen, wie sie zuerst in den 70 er und fr#hen 80 er Jahren begonnen wur-
den (z. B. Steffen, 1976; Waldmann, 1977; K#rziger, 1978; Girtler, 1980) „unter
ganz anderer Perspektive wiederaufgegriffen worden (sind), d. h. unter kom-
munikationstheoretischen Aspekten“ ; dabei gehe es „um die Mikroerfassung
der Herstellung von Wirklichkeit unter interagierenden Situationspartnern“
(Kerner, 1994, S. 15; zit. n. Reichertz, 2000). Zu nennen sind hier auch die Un-
tersuchungen zur polizeilichen Vernehmungst%tigkeit im Falle von Beschul-
digten allgemein (Reichertz, 1991; Schr�er, 1992), zu Problemen in Verneh-
mungen von nichtdeutschen Beschuldigten (Donk & Schr�er, 1999), oder
die Studie von Feest (1988) zur polizeilichen Ermittlungst%tigkeit im Streifen-
dienst. H%ufig geht es dabei um Fragen der formal-juristisch korrekten Durch-
f#hrung des polizeilichen Ermittlungsverfahrens (Wulf, 1984) oder um eine
formale Sicherung polizeilicher Beschuldigten-Protokolle (Donk, 1992; 1996),
weniger um die Probleme und Schwierigkeiten selbst, die Polizeibeamte/-in-
nen bei ihrer T%tigkeit haben. Nur selten wurde – wiederum unter eher for-
malen Aspekten – die Vernehmungst%tigkeit im Falle von Gesch%digten und
Zeugen untersucht. Ein weiterer Beleg f#r die Probleme, die sich bei dem
Versuch eines „Hineinblickens“ in polizeiliche Arbeit ergeben, ist in dem Um-
stand zu sehen, dass anstelle einer begleitenden Beobachtung der Protokoll-
t%tigkeit eine simulierte Situation mit „echten“ Beamten und „unechten“ Zeu-

13 Etwas verbessert hat sich die Lage aufgrund von Ver�ffentlichungen seit Beginn der 90er
Jahre. Zu nennen sind hier Arbeiten, die in der Zeitschrift B�rgerrechte und Polizei erschie-
nen sind, die Arbeiten der Gruppe um Reichertz im Projekt „Empirische Polizeifor-
schung“ an der Universit%t Essen GH (z. B. Reichertz & Schr�er, 1996), der von Reichertz
und Schr�er (1992) herausgegebene Band Polizei vor Ort: Studien zur empirischen Polizei-
forschung, sowie die etwas fr#her erschienenen Studien aus dem Bundeskriminalamt
(Jberblick bei Rebscher, 1990). Den weiteren Rahmen einer „Polizei-Politik“ behandelt
das von Brusten (1992) herausgegebene 4. Heft der Zeitschrift Kriminologisches Journal, in
dem vor allem Beitr%ge aus der Perspektive einer kritischen Polizeiforschung versammelt
sind.
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gen (Studenten und Arbeitnehmer in der Rolle von Zeugen) verwendet wurde
(z. B. Schmitz, 1978). Die Ergebnisse von Untersuchungen zur Struktur und
Effizienz von polizeilichen Vernehmungen haben gezeigt, dass es einen ver-
bindlichen Kanon von situations#bergreifenden Handlungsanweisungen f#r
den Vernehmungsbeamten nicht gibt. Im Prozess der Wahrheitsfindung ist
die polizeiliche Ermittlungst%tigkeit nur ein Stadium – wenngleich auch ein
sehr elementares – neben den sich daran anschließenden Ermittlungen von
Staatsanwaltschaft und Gericht. Wenig schmeichelhaft f#r die beteiligten In-
stanzen spricht Soeffner (1989) in diesem Zusammenhang von einer „Verdich-
tung zur Wahrheit“ und er f#hrt aus:

Bei der „Ermittlung“ der Wahrheit, der Tat- und Motivrekonstruktion verdichten Polizei,
Staatsanwaltschaft und Gericht – einander zuarbeitend und zugleich kontrollierend –
Schritt f#r Schritt Beobachtungen, Indizien, Aussagen und Vermutungen zu einem Netz
von Verweisen, die im Hinblick auf eine von allen Beteiligten erwartete Entscheidung zu
einer in sich m�glichst schl#ssigen Interpretation zusammengeschlossen werden sollen
(und m#ssen) (Soeffner, 1989, S. 206).

Der hier umschriebene Sachverhalt unterstreicht einesteils die Bedeutung von
personalen Faktoren wie (Vor-)Einstellungen, Sichtweisen und Jberzeu-
gungsmustern und deren Auswirkung auf die Kommunikation von Polizei
und Klientel (Ebene 3 inAbbildung 3.1), andererseits die „Deformationen“ und
Restriktionen bei der Weitergabe von Informationen an #bergeordnete Instan-
zen (Ebene 2).

Wie ausgef#hrt, konzentrieren sich Forschungsinteressen im Bereich polizei-
licher Vernehmungst%tigkeit vor allem auf Beschuldigte, seltener auf Zeugen
und noch seltener auf Gesch%digte. Etwas g#nstiger ist hier die Situation bei
der Erforschung von polizeilichen Einstellungs- und Handlungsmustern im
Bereich der Sexualstraftaten (ein vergleichsweise seltenes Delikt), da hier auf-
grund einer durch Medien alarmierten &ffentlichkeit der Druck auf die Poli-
zei hinsichtlich Aufkl%rung und Pr%vention h�her ist, als bei anderen Strafta-
ten. Einstellungsstrukturen bei der polizeilichen Vernehmung von vergewal-
tigten Frauen wurden von Greuel und Scholz (1991) untersucht – ein wissen-
schaftliches Neuland, wie die Autoren selbst unterstreichen. Es wurde unter
anderem der Frage nachgegangen, ob eventuell vorhandene Vorurteile im
Sinne „opferfeindlicher Vorstellungen und Stereotype“ den Interaktionspro-
zess in der Vernehmung der Frauen beeinflussen. Als unabh%ngige Variable
fungierte dementsprechend die sogenannte Mythenakzeptanz, das ist das
Ausmaß, mit dem im Widerspruch zur Realit%t stehende Vorstellungen #ber
Tatmotive, T%ter-Opfer-Beziehung, Opfercharakteristika, die Bedeutung von
„Reizfaktoren“ unter anderem im Falle von Sexualdelikten von den Beamten
akzeptiert werden. Die abh%ngige Variable umfasste das „opferintegrierende
Vernehmungsverhalten“, das solche Verhaltensweisen wie zum Beispiel Er-
l%uterung von „Sinn und Zweck der polizeilichen Vernehmung“, Informatio-
nen zum weiteren Verfahren beziehungsweise zu Hilfeorganisationen und die
Xußerung positiver sozioemotionaler Aktionen wie Zuwendung und Ver-
st%ndnis umfasste. Hauptergebnis war, dass Beamte beiderlei Geschlechts
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mit geringer Mythenakzeptanz ein h�heres Maß an opferangemessenen Ver-
haltensweisen zeigten. Es wurde auch deutlich, dass Polizeibeamte in den hier
erfassten Einstellungen gegen#ber Opfern in Sexualdelikten nicht von den
entsprechenden Verh%ltnissen in der Gesamtbev�lkerung abweichen, wenn-
gleich auch der Prozentsatz von Personen mit realit%tsfernen Vorstellungen
immerhin noch mit 52 recht hoch einzusch%tzen ist (hierzu auch Weis, 1982).
Die Arbeit von Greuel und Scholz stellt insofern ein typisches Beispiel f#r
Studien dieser Art dar, als diese einesteils zumeist auf geringen Stichproben-
umf%ngen (hier 52 Beamte) andererseits auf einer indirekten Ermittlung der
interessierenden Verhaltensvariablen (hier durch Interviews) basieren. Unter-
suchungen, die eine teilnehmende Beobachtung (bzw. Auswertung videogra-
phischen Materials) von polizeilichen Aktionen beinhalten, sind relativ selten
und zudem eher auf den amerikanischen Raum beschr%nkt.

Den Einfluss vorhandener Geschlechtsrollenstereotype auf die Wahrneh-
mung des Opfers von Sexualdelikten untersuchte Steffen (1987, 1991). Sie
konnte zeigen, dass der sogenannte idealtypische Fall einer Vergewaltigung,
wonach diese #berfallartig erfolgt und T%ter und Opfer sich vorher nicht
kannten, auch f#r die Einsch%tzung des Delikts durch die Polizei von Bedeu-
tung ist. Diese Konstellation ist laut Kriminalstatistik jedoch mit 30 bis 38
Prozent der F%lle nicht sehr h%ufig. Wichtigste Schlussfolgerung dieser Ana-
lyse ist, dass der Schilderung von untypischen Tatherg%ngen mit Misstrauen
begegnet wird und es werden dann Falschbezichtigungen und Falschanzei-
gen f#r sehr wahrscheinlich gehalten oder dem Opfer sogar eine Mitschuld
unterstellt.

Eine ausf#hrlichere Analyse dieses Sachverhalts findet sich in der Unter-
suchung von Baurmann (1983), der unter anderem insgesamt 173 Anw%rter
f#r den Polizeidienst befragte. Der von den Beamten eingesch%tzte Anteil an
Falschbezichtigungen lag hier bei 25 Prozent aller F%lle, die zur Anzeige ge-
bracht wurden; die Streubreite war mit 5 bis 90 Prozent sehr hoch und deutet
auf die Wirkung von differentiellen Faktoren hin (Vorbildung?). Die wenigen
hier zitierten Untersuchungen belegen den Einfluss von Einstellungen und
Jberzeugungsmustern auf das Verhalten von Polizeibeamten in Ermittlungs-
situationen. Sie werden durch eine Reihe weiterer Arbeiten erg%nzt, in denen
es um eine kritische Betrachtung des Vernehmungsverhaltens von Beamten
vor allem unter dem Aspekt der Glaubhaftigkeit und Genauigkeit der Aus-
sagen von Beschuldigten und Zeugen geht. Wie L�sel und Mai (1988) aus-
gef#hrt haben, lassen sich Vernehmungen als Prozesse des „Aushandelns
zwischen den Beteiligten“ auffassen. So w#rden Vernehmungsdialoge weit-
gehend vom Polizeibeamten „dominiert“ und es entst#nde eine durch for-
male Bedingungen gepr%gte „Zwangskommunikation“ (L�sel & Mai, 1988,
S. 373; auch Banscherus, 1977; Brusten & Malinowski, 1983). Diese zeichnen
sich somit durch geringe B#rgern%he aus (vgl. oben). Hieraus l%sst sich ablei-
ten, dass Interventionen und Trainingsprogramme vor allem an einer Ent-
wicklung und Verbesserung der kommunikativen F%higkeiten von Beamten
anzusetzen haben.
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Entsprechende Konzeptionen f#r Lehrg%nge und Fortbildungen von Polizei-
beamten sind erst in j#ngster Zeit – auch aufgrund einer g#nstigeren gesetz-
lichen Ausgangslage und der h�heren Akzeptanz seitens verantwortlicher
Instanzen – zumeist unter dem Generalthema „Opferschutz in der Polizei“
entwickelt worden. Dabei wurde neben der inhaltlichen Relevanz eines op-
fergerechten Verhaltens der Polizei auch auf eine anwenderfreundliche Ge-
staltung der Handlungsempfehlungen und Maßnahmen auf Seiten der Poli-
zei geachtet, indem dem Beamten/der Beamtin beispielsweise eine Checkliste
an die Hand gegeben wird, anhand derer in der Situation „vor Ort“ die wich-
tigsten Forderungen eines Opferschutzes direkt in die Tat umgesetzt werden
k�nnen. Als ein Beispiel soll hier die in derAbbildung 3.3wiedergegebene Liste
dienen, die vom Kommissariat 314 der Kriminalpolizeidirektion 3 in M#n-
chen entwickelt wurde (vgl. Stettner, 2000)14.

Als Ergebnis einer kritischen Einsch%tzung der Arbeit von Polizei durch frau-
enspezifische Organisationen und der besonderen Brisanz sexuell motivierter
Gewalttaten in der &ffentlichkeit wurden Fortbildungskonzeptionen f#r Po-
lizeibedienstete in diesem Bereich vergleichsweise fr#h in den Forderungs-
katalog eines professionellen Umgangs mit Opfern aufgenommen. Die Um-
setzung erfolgte auf h�chster Ebene durch F�rderung entsprechender Pro-
jekte durch das Bundesministerium f#r Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(1995; hierzu auch Marth, 1995). Insbesondere ging es darum, eine Lehrgangs-
konzeption zum Thema „M%nnliche Gewalt gegen Frauen“ zu erarbeiten und
diese in der polizeilichen Fortbildung zu implementieren. Dabei ging es den
Bearbeiterinnen des Projekts vor allem um das Erreichen von solchen Lern-
zielen wie „das Erkennen von Vorurteilen und eigenen Einstellungen gegen-
#ber Gewalt gegen Frauen und deren Handlungswirksamkeit, sowie die Her-
stellung einer Handlungskompetenz im Sinne eines angemessenen, das heißt
sensiblen und vorurteilsfreien, aber auch juristisch und kriminalistisch pro-
fessionellen Umgangs mit betroffenen Frauen“ (Marth, 2000, S. 15). Als ein
zentrales Moment des Umgangs mit Opfern wurde in diesem Zusammen-
hang auf die Bedeutung einer opferorientierten Vernehmung – sowohl was
die Gestaltung der Situation als auch die eigentliche Vernehmungstechnik
anbetrifft – hingewiesen (Sievers, 1999; 2000).

Die Wichtigkeit einer Umsetzung des Opferschutzgedankens in der polizei-
lichen Arbeit findet heute große Beachtung. Die Schaffung der erforderlichen
strukturellen Voraussetzungen wie zum Beispiel die Installation von soge-
nannten Opferschutzbeauftragten und die Bereitstellung weiterer Ressourcen
wie die Institutionalisierung von Supervision bei den �rtlichen Polizeibeh�r-
den steht dabei noch weitgehend aus. Eine Verbesserung des polizeilichen
Opferschutzes k%me auch der Kriminalit%tspr%vention zugute, da Erfahrun-

14 F#r die Genehmigung des Abdrucks danke ich der Leiterin des Kommissariats 314 im
Polizeipr%sidium M#nchen, Frau Christine Stettner. (Das Druckbild ist leicht abgewan-
delt).
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Abbildung 4.1:
Informationsblatt zum Opferschutz der Abteilung K 314 in M�nchen
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gen von Gesch%digten mit der Polizei sich maßgeblich auf deren k#nftiges
Anzeigeverhalten auswirken und dar#ber hinaus die Wertsch%tzung polizei-
licher Arbeit im sozialen Umfeld von Gesch%digten erh�hen. Ein bed#rfnis-
orientierter, ad%quater Umgang von Polizei mit Gesch%digten und Zeugen
l%sst sich somit auch als ein Aspekt von „gemeindebezogener Polizeiarbeit“
(Feltes & Rebscher, 1990) betrachten. Hier er�ffnet sich zugleich ein Ansatz,
um Diskrepanzen zwischen Polizei und Bev�lkerung in der Wahrnehmung
und Bewertung von kriminologischen Sachverhalten im allgemeinen und po-
lizeilicher Arbeit im besonderen abzubauen.15

In der Studie, #ber die hier zu berichten ist, geht es vor allem auch um diese
Diskrepanzen in den Beurteilungs- und Bewertungsmustern von Gesch%dig-
ten einerseits und Polizeibeamten/-innen andererseits. In diesem Kapitel
wurde deutlich, dass eine systematische Erforschung von Bed#rfnissen und
Motiven der Gesch%digten aus der Sicht der Polizei bisher eher selten ist; wie
sieht der entsprechende Befund auf Seiten der Opfer und Zeugen aus? Diese
Frage wird im folgenden Kapitel behandelt.

15 Auf damit verbundene Synergieeffekte, die unter anderem auch zu einem erh�hten po-
sitiven Selbstbild von Polizeibeamten/-innen wie zu einem verbesserten Ansehen der
Polizei in der &ffentlichkeit f#hren k�nnten, kann hier nicht n%her eingegangen werden.
Jber die Bedeutung eines community policing insbesondere im angloamerikanischen
Raum und f#r die Gestaltung von B#rgern%he informieren beispielsweise die Beitr%ge
in dem Sammelband von Feltes und Rebscher (1990).
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5 Umgang mit Gesch)digten und Zeugen:
die Perspektive der Betroffenen

Auf den allgemeinen Bewusstseinswandel in der Rezeption von kriminologi-
schen Sachverhalten, wie er sich in einem Weg von einer ausschließlich t%ter-
und Hin zu einer auch opferorientierten Sichtweise umschreiben ließe, wurde
bereits im Zusammenhang mit der Erw%hnung des sogenannten Opfer-
schutzgesetzes von 1987 hingewiesen. Als eine „internationale Bewegung“
(Sch%dler, Baurmann & Sievering, 1990) steht die Sorge f#r Kriminalit%tsopfer
inzwischen vielfach im Vordergrund der Betrachtung und ist zugleich ein
fester Bestandteil in b#rgerlichen Gesetzeswerken vieler Staaten. Gleichzeitig
hat sich auch die Forschungslage zum Thema „Opferbed#rfnisse und Opfer-
schutz“ deutlich verbessert.16 Zun%chst standen h%ufig statistische Erhebun-
gen #ber Art und Umfang von Viktimisierungen in verschiedenen Bereichen
kriminellen Handelns im Vordergrund der Betrachtung (Jbersicht bei Kury,
D�rmann, Richter & W#rger, 1992; Richter, 1997). Sie orientierten sich am Vor-
bild der Opfererhebungen (victim surveys) in den Vereinigten Staaten, die seit
den 60 er Jahren von der Law Enforcement Assistance Administration durch-
gef#hrt werden (LAEE, 1974). Zentrale Themen der Untersuchungen in
Deutschland waren dementsprechend – neben der rein statistischen Auswer-
tung der Perfomanz von Kriminalit%t – zun%chst das Ausmaß der nicht zur
Anzeige gebrachten Delikte (Dunkelfeldforschung) sowie das Anzeigeverhal-
ten generell (z. B. Baurmann, Hermann, St�rzer & Streng, 1991; Voß, 1989),
oder das Viktimisierungsrisiko und die Kriminalit%tsfurcht in verschiedenen
Schichten der Bev�lkerung (z. B. Boers, 1991; Bilsky, Pfeiffer & Wetzels, 1993;
Wetzels, Greve, Mecklenburg, Bilsky & Pfeiffer, 1995).

Als einen weiteren Forschungsschwerpunkt f#hrt Richter (1997) die Unter-
suchungen zu den pers�nlichen Folgen entweder unmittelbar im Anschluss
an das den Viktimisierungsprozess ausl�sende Ereignis oder zu den l%nger-
fristigen Folgen und die beim Opfer einsetzenden Verarbeitungsprozesse an.
Die individuelle Perspektive von Viktimisierung wird hier besonders auf dem
Hintergrund von klinisch-psychologischen Er�rterungen der Folgen von Op-
fererfahrungen, den individuellen Verarbeitungs- und Bew%ltigungsprozes-
sen und den M�glichkeiten der Pr%vention einer erneuten Viktimisierung im
einzelnen Fall deutlich (hierzu Richter, 1997).

Zu den fr#hesten Studien auf diesem Gebiet – im deutschsprachigen Raum –
geh�rt die Opferbefragung von Baurmann und Sch%dler (1991). Es handelt
sich insofern um eine Pionierleistung, als hier erstmalig eine gr�ßere Zahl
von Opfern (insgesamt 169) direkt im Anschluss an die Anzeigenaufnahme
noch in der Polizeidienststelle befragt wurde. Dar#ber hinaus wurden Ge-

16 Zu den j#ngsten Maßnahmen geh�ren die Einf#hrung des sogenannten Opferanwaltes
auf Staatskosten (§§ 68 b, 397 StPO), die gesetzliche Verankerung der M�glichkeit eines
T%ter-Opfer-Ausgleichs (§ 6 a StGB) und die besonders zum Schutze von Kindern und
Jugendlichen eingef#hrte M�glichkeit, videographische Vernehmungsprotokolle in der
Hauptverhandlung zuzulassen (§§ 58 a, 168 e, 247 a, 255 a StPO).
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sch%digte nach Beendigung der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen (14)
und nach der Gerichtsverhandlung (20) befragt. W%hrend es sich bei der zu-
erst genannten Gruppe vornehmlich um Eigentumsdelikte handelte, ging es
bei den anderen beiden Opfergruppen ausschließlich um Gewaltdelikte.
Dementsprechend wurden die Ergebnisse nach diesen beiden Deliktgruppen
gegliedert. Erwartungsgem%ß sind es die psychischen Verletzungen und die
Furcht, erneut Opfer einer kriminellen Handlung zu werden, die in der
Gruppe der Gewaltopfer als die gravierendsten Formen der Sch%digung an-
gegeben werden (ann%hernd 79 % der Befragten, gegen#ber „nur“ 25 % bei
den Eigentumsdelikten). Die physische Verletzung spielt demgegen#ber bei
den Opfern von Gewalteinwirkungen eine eher untergeordnete Rolle (10 %
bezeichnen dies als am gravierendsten). Die hohe Valenz von seelischen Sch%-
den wird auch durch andere Untersuchungen best%tigt. In der Studie von
Richter (1997) sch%tzten insgesamt 80,3 % der befragten Opfer von Gewalt-
delikten (einschließlich Sexualdelikte) den erlittenen Schaden als „eher
schlimm“ beziehungsweise „schlimm“ ein. Als wichtigste Schlussfolgerung
dieser und %hnlicher Untersuchungen bleibt festzuhalten, dass Bem#hungen
zur Wiedergutmachung beziehungsweise Hilfe zur Bew%ltigung der oftmals
traumatischen Opfererfahrungen vor allem an der Bereitstellung von psycho-
sozialen Ressourcen (z. B. fachlich qualifizierte Beratung und Therapie) anzu-
setzen haben. Zugleich wird deutlich, dass die Sichtweise, wonach Viktimi-
sierung als punktuelles Ergebnis einer Sch%digung aufzufassen ist, f#r ein
tiefergehendes Verst%ndnis der psychischen Prozesse nach der Tat nicht aus-
reicht. Opferwerdung l%sst sich besser als ein Prozessgeschehen betrachten,
das von Anfang an durch psychische Mechanismen wie die Wahrnehmung
der Situation, die Verf#gbarkeit von defensiven Handlungsstrategien und
ihre Aktivierung, die Bewertung der unmittelbaren Folgen und die Erwartun-
gen („Zuversicht“) in bezug auf eine psychische Restitution eine maßgebliche
Rolle spielen.

In den genannten Untersuchungen wurde der besondere Stellenwert der psy-
chologischen (im Unterschied zur physischen und materiellen) Komponente
bei der intrapsychischen Wertung und Verarbeitung einer erlittenen Beein-
tr%chtigung hervorgehoben und es wurde zugleich darauf aufmerksam ge-
macht, dass die theoretische Einordnung dieses Befundes in eine Konzeption
von Viktimisierung als Prozess noch weitgehend aussteht. Kognitivistische
Erkl%rungsans%tze sehen den initialen Effekt beziehungsweise die Stressor-
wirkung einer erlittenen kriminellen Handlung vor allem in einer Verletzung
der fundamentalen Sichtweisen einer Person #ber sich selbst und #ber die
Welt, in der sie lebt. Beispielsweise haben Janoff-Bulman und Frieze (1983)
hervorgehoben, dass es vor allem drei grundlegende Annahmen der Person
sind, die durch den kriminellen Akt verletzt werden: die Vorstellung, unver-
letzbar zu sein, die positive Sicht von sich selbst und die koh%rente und sinn-
stiftende Wahrnehmung des eigenen Lebensraums. Es sind vor allem kogni-
tive Schemata in solchen Bereichen wie Sicherheit, Selbstbewertung, Ver-
trauen in Andere und in die Umst%nde, Intimit%t, Macht und so weiter, die
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die Anpassung an sich ver%ndernde Lebensumst%nde und an neue Erfahrun-
gen vermitteln. Viktimisierung bedeutet in diesem Ansatz vor allem der par-
tielle oder vollst%ndige Verlust an Kontrollierbarkeit der Situation und des Er-
eignisses und seiner destabilisierenden Auswirkungen (Cutrona & Russell,
1990). Dabei h%ngt der weitere Verlauf des Viktimisierungsprozesses vor al-
lem von den verf#gbarenRessourcen ab, die das Individuum aufgrund eigener
Kompetenzen (Pers�nlichkeitsfaktoren) oder durch unterst#tzende Maßnah-
men seitens der Umwelt zu nutzen in der Lage ist. Letztere fungieren als Mo-
deratoren im Prozess der Restabilisierung der psychischen Organisation. Ihr
partielles und/oder tempor%res Versagen f�rdert andererseits Prozesse der
erneuten Viktimisierung (sekund�reViktimisierung), sei es aufgrund von Selbst-
vorw#rfen der gesch%digten Person, sei es durch inad%quate Behandlung
durch eine andere Person.

Norris, Kaniasty und Thompson (1997) haben ein begriffliches Rahmenmo-
dell vorgeschlagen, das die psychologischen Konsequenzen einer Sch%digung
als das jeweilige Ergebnis einer Einflussnahme von Moderatorvariablen auf
verschiedene Stadien im psychischen Verarbeitungsprozess umschreibt. Da-
nach f#hrt das ausl�sende Ereignis („Aktivatoren“) beziehungsweise die
Sch%digung zu einem ersten Komplex von Reaktionen auf seiten des Opfers
(z. B. Selbstabwertung, Furcht, Vermeidungsverhalten), welche wiederum
Ausl�ser sind f#r die Entwicklung von weiteren Konsequenzen (z. B. Verhal-
tensst�rungen, Symptome allgemein). Diese entfernteren (distalen) Folgen
k�nnen aber auch auf direktem Wege durch die kriminelle Handlung herbei-
gef#hrt werden, indem erst sp%ter, unter Auslassung der unmittelbaren Fol-
gen (Reaktionen) sich Verhaltensst�rungen entwickeln.

Norris et al. (1997) diskutieren nun die verschiedenen M�glichkeiten, mit de-
nen moderierende Variablen in das Geschehen eingreifen k�nnen.

Auf der Ebene „Ausl�ser-distale Folgen“ sind es vor allem formelle und in-
formelle Quellen der Unterst#tzung, wie die Gew%hrung von professioneller
Hilfe, wodurch l%ngerfristige psychische Folgen wie Depression und Angst
verhindert werden k�nnen.

Auf der Ebene der „Ausl�ser-Reaktionen“ spielen besonders Personen im
Nahraum des Gesch%digten (Familie, Freunde) oder in zeitlicher N%he zum
Ereignis (erste Kontaktpersonen nach der Tat) eine wichtige Rolle. Man
k�nnte die hier zum Einsatz kommenden Maßnahmen auch als Bestandteile
einer Krisenintervention bezeichnen. Wie die Autoren hervorheben, schließen
sich Furchtreaktionen h%ufig direkt an die erlebte Beeintr%chtigung an. Furcht
wird deshalb auch am ehesten von den Kontaktpersonen wahrgenommen, so
dass unterst#tzende und stabilisierende Maßnahmen unverz#glich einsetzen
k�nnen. Dagegen werden eher „diffuse“ und l%ngerfristige Konsequenzen
wie die Ausbildung von Depression und allgemeiner Angstneigung von
den gleichen (nahestehenden) Personen oftmals nicht oder erst sehr sp%t
wahrgenommen.
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Auf der Ebene der „Reaktion-Konsequenz“ schließlich kommen moderie-
rende Verhaltensweisen zum Einsatz, die dem Bereich des coping allgemein
zuzuordnen sind. Dazu geh�ren sogenannte Vorsichtsmaßnahmen, die eine
Wiederholung des Vorfalls unwahrscheinlicher machen. Vorsichtigeres Ver-
halten wurde allgemein als ein effektives Mittel eingesch%tzt, um Kriminali-
t%tsfurcht zu minimieren. Eine alternative Interpretation legen Untersuchun-
gen nahe, in denen vorsichtiges Verhalten eher dazu dient, Furcht als nicht
vermeidbaren Bestandteil allt%glichen Lebens in tolerierbaren Grenzen zu
halten (Norris et al., 1997).

5.1 Erfahrungen von Gesch)digten mit der Polizei

Erfahrungen von Gesch%digten mit der Polizei geh�ren zu den h%ufigsten
unmittelbaren Folgen einer Straftat. Oftmals ist das Polizeirevier oder die her-
beigerufene Polizei die erste Anlaufstelle f#r das Opfer. Trotz dieser breiten
Pr%senz, die alle Deliktformen betrifft, wurde der gemeinsame Handlungs-
raum von Gesch%digtem und Polizeibeamten/-in bisher nur selten systema-
tisch untersucht. Auf einige Gr#nde daf#r (Reserviertheit der Polizeiadminis-
tration gegen#ber sozialwissenschaftlichen Untersuchungen) wurde bereits
einleitend eingegangen. Eine systematische Erforschung des Bildes der Poli-
zei in der &ffentlichkeit gibt es bisher nicht, geschweige denn ausf#hrlichere
Darstellungen zur Bewertung polizeilichen Handelns in Kontakt mit Gesch%-
digten und Zeugen. Eher anekdotischen Charakter haben Berichte in den Me-
dien, die einer doppelten Selektion unterliegen: einmal durch die Medien
selbst, zum anderen durch die angesprochenen Personen, die freiwillig zu
einer Auskunft bereit sind und die zumeist #ber eigene Erlebnisse auf dem
Hintergrund von negativen Erfahrungen berichten. („Als die Polizei kam,
machte sie gar nichts“ heißt es in einem kolportierten Bericht einer vom Woh-
nungseinbruch betroffenen Person; vgl. Deegener, 1997, S. 11)17.

Einem deutlich h�heren wissenschaftlichen Standard, als bei den Publikums-
umfragen zu verzeichnen, sind methodisch kontrollierte Untersuchungen –
vor allem was die Zusammenstellung der Stichprobe und die Art des Fragens
anbetrifft – verpflichtet. Hierbei handelt es sich zumeist um Erhebungen zu
den unmittelbaren oder auch l%ngerfristigen Folgen krimineller Handlungen
bei den Gesch%digten (vgl. vorherigen Abschnitt), in denen auch Fragen zum
Verhalten der Polizei am Tatort beziehungsweise bei der Vernehmung gestellt
wurden. Der Anteil von polizeispezifischen Fragen am Gesamtumfang der
jeweiligen Opferbefragung variiert dabei betr%chtlich. H%ufige Verwendung
finden Polarit%tenprofile die eine Bewertung polizeilichen Handelns anhand
von Eigenschaftszuschreibungen auf einer Likert-Skala erlauben, seltener
werden Frageb�gen und Interviews eingesetzt.

17 Das Beispiel stammt aus einer Umfrage des TV-Senders SAT1 aus dem Jahre 1992, deren
Ergebnisse von dem bekannten Fernsehjournalisten Zimmermann zusammengefasst
wurden und #ber die Deegener (1997) trotz eigener Bedenken gegen#ber dieser Art
von Berichterstattung ausf#hrlich berichtet.
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Die wichtigsten Ergebnisse aus diesen Studien, in denen sowohl Erwartungen
von Gesch%digten wie auch der Bev�lkerung allgemein erfasst wurden, lassen
sich in Form der folgenden Aussagen zusammenfassen:

Die Arbeit der Polizei wird allgemein als positiv bewertet. In der Stuttgarter Op-
ferbefragung (Stephan, 1976) beurteilten 88 % der befragten Personen (ins-
gesamt 585) die Arbeit der Polizei als gut beziehungsweise durchschnittlich
und die Aussage „Die Polizei, Dein Freund und Helfer“ beurteilten insgesamt
92 % als v�llig richtig beziehungsweise ziemlich richtig. Eine realistische Ein-
sch%tzung ergab sich bei der Erfolgseinsch%tzung der polizeilichen Arbeit („In
wieviel Prozent der F%lle kann die Polizei die T%ter fassen?“): die h%ufigste
Antwort, in 26 bis 75 Prozent der F%lle, entsprach durchaus der gesch%tzten
Gesamtaufkl%rungsquote der Jahre 1974 und 1975 in der Bundesrepublik,
n%mlich etwa 46 %.

Dieser relativ fr#he Befund aus den 70 er Jahren, der durch weitere Studien
best%tigt wurde (Rolinski, 1980; Lamnek, 1991; D�rmann, 1991; Steffen, 1991)
hat auch bis in die j#ngste Zeit hinein Bestand. So ermittelten Baurmann und
Sch%dler (1991) einen Mittelwert von 2,5 f#r Opfer von Eigentumsdelikten
und von 2,7 f#r Opfer von Gewalt auf einer f#nfstufigen Skala, mittels derer
das Verhalten des Polizeibeamten bei der Anzeigenaufnahme bewertet wurde
(Punktwert 1 entspricht der Beurteilung „sehr angenehm“). F#r die Delikt-
Teilgruppe der Sexualdelikte konnte ein Vergleich mit dem entsprechenden
Ergebnis einer 15 Jahre zur#ckliegenden Studie des erstgenannten Autors
(Baurmann, 1983) vorgenommen werden. Hier hatte sich eine deutlich un-
g#nstigere Einsch%tzung der polizeilichen Arbeit ergeben (Mittelwert 3,6).
M�gliche Ursachen f#r die Verbesserung des Ansehens der Polizei aus Sicht
der Opfer k�nnten, wie Baurmann und Sch%dler (1991) vermuten, in einer
zwischenzeitlich verbesserten allgemeinen Rezeption von opferfreundlichen
Maßnahmen im Bereich der Vernehmungstechniken (auch aufgrund einer
verbesserten Personalstruktur und der Wirkung von Fortbildungsmaßnah-
men), aber auch im Wandel der �ffentlichen Wertsch%tzung des Opferschut-
zes liegen.

In einer Befragung von 342 Opfern von Gewalttaten berichtet Richter (1997)
#ber positive Beurteilungen der Polizei anhand von insgesamt sieben Adjek-
tivpaaren wie zum Beispiel „unfreundlich-freundlich“, „unfair-fair“ oder
„nicht hilfreich-hilfreich“. Auf allen Skalen lagen die Werte im positiven Be-
reich, wobei die Kriminalpolizei deutlich besser abschnitt als die „uniformier-
te“ Polizei. Der Autor interpretiert den Unterschied auf dem Hintergrund
unterschiedlicher Erwartungen an beide Gruppen von Beamten. So k�nnte
einmal die entt%uschte Erwartung, von der Schutzpolizei mehr Hilfe zu be-
kommen, zum anderen eine h�here Sensibilit%t gegen#ber Opferbelangen bei
der Kriminalpolizei ausschlaggebend f#r den Unterschied sein.
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Auch im Falle von Gesch%digten bei Wohnungseinbr#chen ergab sich eine
#berwiegend positive Beurteilung der Polizei als freundlich, verst%ndnisvoll
und interessiert (Deegener, 1997).18

Auch im internationalen Vergleich ergibt sich in bezug auf die Einsch%tzung
der Polizei ein stimmiges Bild. Opfer von Straftaten, die unterschiedlichen
Delikttypen zuzuordnen sind, sind im allgemeinen sehr zufrieden mit der
Polizei beim Erstkontakt und Unzufriedenheit ist dann gegeben, wenn die
Polizei in einer wenig betreuenden, Routinet%tigkeiten ausf#hrenden oder
gar feindseligen Art agiert, beziehungsweise wenn sie inaktiv bleibt und
auf Opferbed#rfnisse wenig eingeht (z. B. Maguire, 1982; Chambers & Millar,
1983; Holmstrom & Burgess, 1978; Kelly, 1982; Hough & Mayhew, 1983; Shap-
land, Willmore und Duff (1985).19 In der Studie von Shapland, Willmore und
Duff (1985) in England brachten von 276 befragten Opfern 259 (81 %) ihre
Zufriedenheit mit der polizeilichen Leistung zum Ausdruck. Dabei erwiesen
sich – #berraschenderweise – Opfer von Sexualdelikten als zufriedener, ver-
glichen mit Opfern physischer Gewalteinwirkung. Die Autoren erkl%ren dies
mit der st%rkeren Neigung der Polizeibeamten, im Falle von Sexualdelikten
verst%ndnisvoller und engagierter in bezug auf Hilfeleistungen zu agieren.
Auch die h%ufiger gegebene Kenntnis des T%ters seitens des Opfers im Falle
von k�rperlicher Gewalteinwirkung mag dazu beigetragen haben, dass Poli-
zeibeamte in solchen F%llen weniger aktiv werden (insbesondere dann, wenn
es sich um Familienangeh�rige handelt).

Die Zufriedenheit mit der polizeilichen Arbeit nimmt mit zunehmender Verfahrens-
dauer ab.Offensichtlich schneiden Polizeibeamte/-innen unmittelbar nach der
Tat beziehungsweise beim Erstkontakt besser ab, als in sp%teren Stadien des
Verfahrens (nach der Vernehmung, nach der staatsanwaltlichen Er�ffnung
des Verfahrens, nach dem Richterspruch). In der Studie von Shapland, Will-
more und Duff (1985) sank die Zufriedenheit mit der Polizei vom Erstkontakt
(im Mittel 81 %, vgl. oben) auf 59 % nach dem abschließenden Interview. Auch
Baurmann und Sch%dler (1991) berichten #ber die Tendenz zu einer negati-
veren Bewertung der Polizei mit zunehmender Verfahrensdauer, hier Befra-
gung nach Abschluss des Gerichtsverfahrens bei 15 Gewaltopfern. M�glicher-
weise divergieren die Erwartungen und Bed#rfnisse von Opfern und Polizei-
beamten/-innen im Laufe des Verfahrens. Gesch%digte betonen mehr die Hil-

18 Bez#glich weiterer Eigenschaftszuschreibungen („schwach“, „passiv“, „nicht hilfreich“)
kommt der Autor zu einem negativen Urteil, wobei die Null-Urteile der siebenstufigen
Einsch%tzskala als Belege f#r Indifferenz zu den Minuswerten hinzugez%hlt wurden.
Dieses Vorgehen erscheint allerdings fraglich (ohne Minuswerte ergeben sich auch hier
positive Aussagen), da es aus psychologischen Gr#nden nicht zul%ssig ist, den Mittel-
punkt der Skala einer der beiden Seiten (positive oder negative) zuzuschlagen. So darf
nicht ausgeschlossen werden, dass der Nullpunkt der Skala (weder-noch -Antwort) eine
Abweichung von der Eindimensionalit%t der Skala impliziert, indem beispielsweise die
respondente Person hier damit signalisiert, das Item als nicht relevant f#r die Beurteilung
des vorgegebenen Gegenstandes zu betrachten.

19 Xltere Studien aus den 60 er und 70 er Jahren sind bei Stephan (1976) zusammengefasst.
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fe- und Unterst#tzungsfunktion der Polizei; sie sind zumeist mit dem Aus-
gang des Verfahrens zufrieden, nicht aber mit dem Prozessgeschehen vor des-
sen Beendigung; die Polizei wird vornehmlich als Dienstleistungsinstitution
betrachtet; auf Seiten der Polizei dagegen dominiert – nach anf%nglicher Hilfs-
bereitschaft – eine eher „technokratische Grundhaltung“ („Voreingenommen-
heit hinsichtlich technischer Effizienz“; Howley, 1982); weitere Kontakte mit
dem Gesch%digten sind nur im Bedarfsfall n�tig (Shapland, Willmore & Duff,
1985). Psychologisch gesehen l%sst sich zudem vermuten, dass mit zunehmen-
der zeitlicher Entfernung von der Tat ein Jbergang von einer mehr konsen-
suellen zu einer mehr instrumentellen Haltung (vgl. oben S. 10) seitens der
Polizei erfolgt, wohingegen auf Seiten der Gesch%digten ein ungeschm%lertes
Interesse an ihrem Fall weiterbesteht. So wird dementsprechend von den Op-
fern vor allem bem%ngelt, nach der Anfangsphase keine weiteren Informatio-
nen mehr erhalten zu haben, oftmals sogar nicht #ber den Ausgang des Ver-
fahrens.

Die Bewertung der polizeilichen Arbeit unterliegt dem Einfluss von differentiellen
Faktoren. Differentielle Faktoren betreffen Unterschiede zwischen Individuen
oder Gruppen von Personen auf beiden Seiten der Polizei-Opfer-Dyade wie
Geschlechtszugeh�rigkeit, Alter, soziale Herkunft, beruflicher Status, Delikt-
art und so weiter. Aufgrund von verschiedenen Untersuchungen l%sst sich der
Prototyp des zufriedenen Gesch%digten (hier nur hinsichtlich der Polizei) wie
folgt umschreiben: eine #ber 65-j%hrige Akademikerin aus der Oberschicht,
die als Opfer eines Sexualdeliktes im Erstkontakt an eine opfer-bed#rfnisori-
entierte Kriminalbeamtin ger%t (Richter, 1997; Lamnek, 1991; Shapland, Will-
more & Duff, 1985; Stephan, 1976).20

Unterschiede zwischen sozio-demographischen Gruppierungen bieten in der
Regel keinen hohen Erkl%rungswert f#r die Unterschiede in der abh%ngigen
Variablen (hier Zufriedenheit mit der Polizei), da sie meistens durch spezi-
fischere personale und situative Faktoren vermittelt sind. Auf eine m�gliche
Erkl%rung f#r den Einfluss des deliktspezifischen Effekts und die besondere
Position des Erstkontakts bei der Beurteilung wurde bereits weiter oben hin-
gewiesen. Altersver%nderungen k�nnen mit Ver%nderungen in vielen wei-
teren Bereichen einhergehen, darunter eine positivere Haltung zur Polizei
aufgrund zunehmend konservativerer Sichtweisen gegen#ber Recht und
Ordnung und die damit verbundene Wertsch%tzung polizeilicher Pr%senz in
der &ffentlichkeit. Geschlechtsunterschiede reflektieren unterschiedliche Pr%-
valenz- und Viktimisierungsraten, unterschiedliche Verteilungen in den De-
liktarten, Unterschiede in spezifischen Bed#rfnissen wie Sicherheit, oder im

20 W%hrend in der Frage eines Geschlechtereinflusses %ltere Untersuchungen eher eine re-
servierte Haltung einnehmen (Stephan, 1976), scheint der Effekt in neueren Untersuchun-
gen (z. B. Richter, 1997) deutlicher herauszukommen. M�glicherweise bilden sich hier
s%kulare Ver%nderungen in den Viktimisierungsraten m%nnlicher und weiblicher Per-
sonen ab (Wetzels et al., 1995), wobei davon auszugehen ist, dass Frauen heute eher
zum Opfer werden als M%nner (Ausnahme sind j#ngere M%nner, die am h%ufigsten Opfer
von Gewaltdelikten werden).
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Ausmaß von Kriminalit%tsfurcht, die bei Frauen #ber alle Altersgruppen hin-
weg h�her ist, verglichen mit M%nnern (Wetzels et al., 1995).

Widerspr#chlich sind die Befunde bez#glich des Einflusses von Bildung und
sozialem Status. Stephan (1976) fand positivere Einsch%tzungen bei Angeh�-
rigen der Unterschicht anhand des Ausmaßes, mit dem die Aussage „Die
Polizei, Dein Freund und Helfer“ mit „v�llig richtig“ bewertet wurde. Xhn-
lich zustimmend %ußerten sich Personen, die #ber ein relativ geringes Ein-
kommen verf#gten (Institut f#r Angewandte Sozialforschung, 1973). Man
kann hier allerdings einwenden, dass eine Verneinung des Wahrheitsgehaltes
der Aussage eher als Ausdruck einer Haltung zu verstehen ist, nach der Volks-
weisheiten und Mythen aufgrund einer kritischeren Haltung abgelehnt oder
zumindest in Frage gestellt werden. Eine erh�hte Zustimmungsbereitschaft
w%re somit eher als Ausdruck von „Mythengl%ubigkeit“ zu interpretieren.
Die aufgewiesenen Probleme bei der Interpretation von differentialpsycholo-
gischen Befunden unterstreichen erneut die Bedeutung einer allgemeinen
Theorie des Opferzeugen, die derzeit noch in weiter Ferne scheint. Das Theo-
riendefizit wird als ein eklatanter Mangel der Viktimologie allgemein beklagt.
Opferbefragungen sind h%ufig auf kriminalstatistische Befunde fokussiert,
wobei qualitative Gesichtspunkte außer acht gelassen werden oder nur am
Rande von Bedeutung sind. Eine theoriengeleitete Forschung kann so nicht
entstehen. Wetzels et al (1995) f#hren dazu aus: „Viktimologische Forschung
. . . beschr%nkt sich statt dessen national wie international weitgehend auf vor-
sichtige Beschreibungen eher unsystematisch zusammengestellter Ph%nome-
ne. Von wenigen Ausnahmen abgesehen wird nicht nach tieferliegenden
Strukturen oder systematischen Zusammenh%ngen gesucht, die #ber zu-
n%chst inhaltlich leere Gr�ßen wie ,AlterW, ,GeschlechtW, ,ethnische Zugeh�rig-
keitW ,WohnortW oder ,EinkommenW hinausgehen“ (S. 276).

In solchen Verlautbarungen offenbart sich ein grundlegendes Dilemma sozi-
alwissenschaftlicher Forschung: der auf Allgemeing#ltigkeit gerichtete nomo-
thetische Anspruch von Wissenschaft kann im Rahmen des positivistischen
Erkenntnisparadigmas nur auf Kosten einer verstehenden, in die Tiefe gehen-
den, idiographischen Vorgehensweise eingel�st werden. Letztere ist aber unbe-
dingt erforderlich, wenn man noch am Beginn der Erforschung eines Sach-
verhaltes steht und Erkenntnisgewinn auf das Sammeln, Ordnen und Be-
schreiben der Ph%nomene konzentriert ist. Hier sind kasuistische Studien
im Rahmen einer qualitativen Sozialforschung von großem Wert (J#ttemann,
1990; Strauss & Corbin, 1996; Mruck & Mey, 2000), da sie am individuellen
Erleben und am konkreten Fall ansetzen.

Zuweilen haben psychologische und kriminologische Forscher dies beherzigt
und ihre Forschungen entsprechend auf die Realisierung einer authentischen
Opferperspektive eingestellt (z. B. durch pers�nlichen Kontakt mit dem Ge-
sch%digten und durch Verwendung von halbstrukturierten Interviews; Baur-
mann & Sch%dler, 1991).
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Auch die Studie, #ber die im n%chsten Teil des Bandes berichtet wird, ver-
bleibt weitgehend im normativ-deskriptiven Forschungsrahmen. Subjektive
Sichtweisen und Erwartungen von Gesch%digten wurden nur in relativ gerin-
gem Umfange ber#cksichtigt (Einzelinterviews). Es handelt sich hier insofern
um eine Sekund�rstudie, als es dabei um den Aufweis der Wirksamkeit von
Interventionen im Bereich polizeilichen Handelns geht, weniger um eine wei-
tere Differenzierung und Pr%zisierung der psychologischen Ph%nomene, die
das Handeln und Erleben der beiden Parteien in der Situation bestimmen.
Psychologische Wirksamkeitsforschung dient letztlich der Implementation
von praxisrelevanten Handlungsanleitungen; im gegebenen Fall soll so eine
Verbesserung im Bereich professionellen Handelns auf Seiten der Polizei er-
reicht – und zugleich der Transfer auf Befindlichkeit und psychische Konsti-
tution von Kriminalit%tsopfern #berpr#ft werden.
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6 Zielsetzung und Evaluation

Professionalit�t von Polizeibeamtinnen und -beamten im Umgang mit Ge-
sch�digten und Zeugen l�sst sich wissenschaftlich – wie im ersten Teil dieses
Bandes ausgef�hrt – als ein hypothetisches Konstrukt auffassen, das seine Be-
deutung aus dem praktischen Handeln der Personen in einer spezifischen
Situation (hier: dem gemeinsamen Handlungsraum von Polizei und Gesch�-
digten) gewinnt, ohne sich jemals vollst�ndig in diesen Handlungen zu er-
sch(pfen. Aufgrund dieser +berschussbedeutung von Professionalit�t unter-
liegt praktisches Handeln im bezeichneten Kontext einer permanenten Be-
wertung und Interpretation, zun�chst unmittelbar durch den Handelnden
selbst als Ausdruck von Selbstreflektion und orientiert an den jeweiligen
Handlungszielen (vgl. S. 18), schließlich als Ergebnis der subjektiven Wahr-
nehmung seiner Wirkung auf das Erleben und Verhalten jener Personen, auf
die es sich richtet. Dieser, durch Selbst- und Fremdreferenz gesteuerte Prozess
l�uft keinesfalls st(rungsfrei ab; es ergeben sich je nach Kompetenz der han-
delnden Personen und je nach strukturellen RahmenbedingungenDiskrepan-
zen, Handlungsbarrieren und Verst(rungen.21

Genau an dieser Stelle haben die Initiatoren des Projektes Professioneller Um-
gang mit Opfern und Zeugen (PUMOZ) mit ihren Bem�hungen angesetzt.22

Im Zwischenbericht der Projektleitung vom Fr�hjahr 1999 heißt es unter Ziel-
setzung:

Durch F(rdern sozialer und fachlicher Kompetenz sowie Vermitteln von Grundkenntnis-
sen soll das Bewusstsein der Mitarbeiter/-innen im Umgang mit Opferzeugen gest�rkt
werden. Durch direkte Beteiligung m(glichst vieler Mitarbeiter/-innen, das Einbinden
externer Stellen und deren Vernetzung �ber das Projekt hinauswill die Projektleitung eine
verbesserte Opferbetreuung erzielen. Weitere Ziele sind die Steigerung der Anzeigen-
bereitschaft sowie die Akzeptanz der Strafverfolgung und somit eine effektivere Krimina-
lit�tsbek�mpfung (Arbeitsgruppe PP Darmstadt/Dieburg, 1999, S. 2–3).

Das Projekt PUMOZ verfolgt somit im Wesentlichen zwei Zielsetzungen, an
denen sich das weitere Vorgehen orientiert:

(1.) Steigerung der Qualit�t polizeilichen Umgangs mit Opferzeugen,
(2.) Verbesserungen im subjektiven Erleben der Gesch�digten.

21 Dieser aus der allgemeinen Systemtheorie (von Bertalanffy, 1968) stammende Begriff be-
zeichnet das Ausmaß, mit dem ein System durch externe Einfl�sse (Kontrollparameter)
labilisiert wird.

22 Die Planung f�r dieses Projekt begann im Herbst 1997. Eine erste Grobstrukturierung
erfolgte durch PHK Klaus Pauls in Zusammenarbeit mit Dipl.-Psych. Dr. Michael Baur-
mann und Manfred Lohrmann vom Kriminalistischen Institut (KI 13) des Bundeskrimi-
nalamtes in Wiesbaden. Die beiden letztgenannten Personen waren auch weiter in den
sp�teren Phasen des Projektes fachlich und wissenschaftlich unterst�tzend t�tig. Mit of-
fiziellem Beginn des Projektes im Februar 1998 wurde die Leitung von KHK Udo Lieser
und KHK Dieter Rein �bernommen und bis zum Ende beibehalten. Die genannten Per-
sonenwerden imFolgendenunterdemTitelArbeitsgruppedes Polizeipr�sidiumsDarm-
stadt zusammengefasst.
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Das erste Ziel soll �ber Maßnahmen erreicht werden, die geeignet sind, Ein-
stellungen und praktisches Handeln von Polizeibeamten/-beamtinnen ent-
sprechend dauerhaft zu ver�ndern. Die Beamten/-innen sollen ausreichend
f�r Belange von Opfern sensibilisiert werden, es sollen Kenntnisse zu einer
Psychologie des Opfers erworben werden und es soll eine Breitenwirkung
innerhalb der Beamtenschaft erreicht werden. Als Folge davon soll eine Ver-
besserung der subjektiven Befindlichkeit von Gesch�digten nach der Tat und
letztlich auch eine positivere Bewertung polizeilichen Handelns durch die
betroffenen Gesch�digten erreicht werden. Vereinfacht ausgedr�ckt geht es
hier um mehr B�rgern�he der Polizei im Kontakt mit Opfern und Zeugen.

Die skizzierten Zielsetzungen werfen weitere Fragen auf: Welche Maßnah-
men k(nnen als geeignet angesehen werden, um den gew�nschten Interven-
tionseffekt hervorzubringen? – Wie k(nnen diese Maßnahmen realisiert wer-
den? – Wie kann eine Kontrolle der Effekte erfolgen? Es ist ausschließlich die
letztgenannte Frage, mit der sich der vorliegende Bericht besch�ftigt, n�mlich
die Evaluation der von der Arbeitsgruppe des Polizeipr�sidiums Darmstadt
realisierten Maßnahmen. Letztere liegen denn auch ausschließlich in alleini-
ger Verantwortung der Arbeitsgruppe.23

6.1 Evaluation

Evaluationsforschung kann mit Bortz und D(ring (1995) wie folgt umschrie-
ben werden:

Bewertung des Konzeptes, des Untersuchungsplanes, der Implementierung und derWirk-
samkeit sozialer Interventionsprogrammemittels empirischer Forschungsmethoden. (S. 96)

Damit richtet sich die Evaluation auf alle Stadien des Forschungsprozesses,
durch den in der Regel dauerhafte Ver�nderungen im gew�hlten sozialen Be-
reichherbeigef�hrtwerden sollen.Dagegenkann Interventionsforschung alswis-
senschaftliches Bem�hen umschrieben werden, Maßnahmen, die auf eine Ver-
�nderung abzielen, zu entwickeln. Interventionsforschung orientiert sich an
technologischen Theorien, die Erkenntnisse der Grundlagenforschung auf der
einen und Erfordernisse des praktische Handelns auf der anderen Seite mitei-
nander verkn�pfen. Interventionsforschung geht somit der Evaluation voraus.

Ver�nderungen sind – dies mag trivial erscheinen – nicht direkt beobachtbar;
sie m�ssen sozusagen im Nachhinein aus einem Vergleich der temporalen
Zust�nde des Beobachtungsgegenstandes erschlossen werden. Damit ist zu-
gleich die grundlegende Methodik von Evaluationsstudien skizziert: Ermitt-
lung der Differenzen zwischen den Werten, die bestimmte Variablen anneh-
men k(nnen und die zu verschiedenen Zeitpunkten ermittelt wurden. Dieser
Ansatz wird typischerweise als ein Vorher-Nachher-Design umschrieben, das
im einfachsten Falle die Sequenz Erste Messung (Vortest) – Intervention –
Zweite Messung (Nachtest) beinhaltet. Hier ergibt sich sogleich ein weiteres

23 Zum Maßnahmenkatalog siehe weiter unten.
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Problem: vorausgesetzt, der Beobachtungsgegenstand ist grunds�tzlich ver-
�nderlich (also keine Konstante), – wie kann man sicher sein, dass die ermit-
telte Differenz in den Messwerten vor und nach der Intervention tats�chlich
auf dieser beruht und nicht allein eine Funktion der verstrichenenZeit ist? Die
Behandlung dieses Problems erfordert eine Erweiterung des Versuchsplanes
zu einem Vorher-Nachher-Kontrollgruppen-Design. Das Versuchsschema ist in
der Abbildung 6.1 dargestellt.

Abbildung 6.1:
Vorher-Nachher-Kontrollgruppen-Design

Datenerhebungswelle zum Zeitpunkt . . .

1 2

Experimentalgruppe (EG) „vorher“
(Vortest)

mit Intervention „nachher“
(Nachtest)Kontrollgruppe (KG) ohne Intervention

Hieraus ergeben sich weitere Bedingungen: Das Intervall t2 - t1 sollte f�r die
beiden Gruppen gleich sein, die Person des Evaluators sollte nicht mit der
Person identisch sein, die die Interventionsmaßnahmen realisiert, die Inhalte
der Intervention sollten klar von den Inhalten sowohl des Vor- als auch des
Nachtests unterschieden sein (Intervention darf nicht einfach eine Fortset-
zung des Vortests sein) – und schließlich sollten sich Experimental- und Kon-
trollgruppe zum Zeitpunkt t1 im Ergebnis des Vortests und hinsichtlich ver-
schiedener demographischerMerkmale (Altersstruktur, Geschlechterpropor-
tion, sozialer Status usw.) nicht unterscheiden.

Eine weitere Einschr�nkung des idealtypischen Forschungsprozesses ergibt
sich in unserem Fall aufgrund der Tatsache, dass einewiederholteMessung bei
den Gesch�digten und Zeugen weder m(glich noch erw�nscht ist. Dagegen
k(nnen im Falle der Polizeibeamten/-innen dieselben Personen mehrmals
kontaktiert werden. Das Problem nicht realisierbarer Messwiederholungen
kann allerdings abgeschw�chtwerden, indem imVor- undNachtest Gruppen
betrachtet werden, die hinsichtlich der genannten demographischen Charak-
teristika – die hier als St(rfaktoren wirken – homogen sind, was mit einem
geeigneten statistischen Verfahren �berpr�ft werden kann.

Oftmals interessiert nicht allein das Ergebnis einer Intervention, sondern auch
der Prozess der Ver�nderung selbst, das heißt die Frage, wie ein gew�nschtes
Resultat imVerlaufe der Interventionsmaßnahmen optimiertwerden kann. Es
wurde deshalb derAnsatz der formativen Evaluation (Wottawa&Thierau, 1999
gew�hlt, wonach Zwischenergebnisse des Bewertungsprozesses dazu beitra-
gen, weitere und angenommenermaßen wirkungsvollere Interventionsmaß-
nahmen zu realisieren.24

24 Zwischenergebnisse der Evaluationwurden den Vertretern der „Arbeitsgruppe PP–DA“
verschiedentlich m�ndlich zur Kenntnis gebracht, zuletzt auch in schriftlicher Form als
„Zwischenbericht zur Evaluationsstudie“ (Voß, Schad & R(der, 1999).
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Wie einleitend zu diesem Kapitel ausgef�hrt, betreffen die durch Interven-
tionsmaßnahmen angestrebten Ver�nderungen beide Gruppen, Polizei und
Gesch�digte. Dabei ist es nicht unerheblich, anzumerken, dass von einer di-
rekten Einwirkung der Maßnahmen nicht beide Statusgruppen – Polizei und
Opferzeugen – im gleichen Maße betroffen sind. So betreffen etwa Fortbil-
dungsmaßnahmen unmittelbar nur die Polizei, wohingegen eine „freund-
liche“ Gestaltung des Warteraumes sich eher auf das Befinden des Gesch�-
digten auswirken sollte. Polizeiliches Handeln wird hier als ein Problem be-
trachtet, das durch den gemeinsamen Handlungsraum von Opfern und Zeu-
gen konstituiert wird (vgl. oben S. 10). Im Rahmen einer so verstandenen
Probleml(sung entsteht dann die Frage: Auf welche Ressourcen kann der
Polizeibeamte/die Polizeibeamtin zur�ckgreifen, wenn es um eine angemes-
sene Betreuung von Gesch�digten geht. In Anlehnung an das im ersten Teil
skizzierte Mehrebenenmodell von Professionalit�t lassen sich diese Ressour-
cen vor allem den Ebenen der Organisation, der Person und der Kommuni-
kation zuordnen. Dabei handelt es sich im Bereich der Organisationsstruktur
in erster Linie um materielle und strukturelle Grundlagen f�r polizeiliches
Arbeiten, die die Gestaltung und den Ablauf von Kontakten mit Opfern
und Zeugen erleichtern und verbessern, wie zum Beispiel die verf�gbaren
technischen Hilfsmittel und die R�umlichkeiten bei der Vernehmung. Sie las-
sen sich unter dem Begriff objektive Ressourcen zusammenfassen. Auf der
Ebene der Person und der Kommunikation sind die verf�gbar zumachenden
oder zu entwickelnden Ressourcen speziell subjektiver Natur. Zu ihnen geh(-
ren Einstellungen, Erwartungen und Sichtweisen gegen�ber Gesch�digten,
ein angemessenes Handlungswissen und die eigentliche Handlungskom-
petenz als die F�higkeit, dieses Wissen unter den besonderen Bedingungen
der Situation effektiv einzusetzen.

Die Interventionsmaßnahmen, wie sie von der Arbeitsgruppe geplant und
realisiert wurden, zielten somit zun�chst auf eineOptimierung der objektiven
und subjektiven Ressourcen f�r polizeiliches Handeln ab. ImHinblick auf die
entsprechenden Ver�nderungen im Erleben und in der Bewertung polizei-
licher Arbeit durch die Gesch�digten selbst l�sst sich von einem Mitschwin-
gungseffekt ausgehen, indem die zu beobachtenden Bewusstseins- und Be-
findlichkeits�nderungen als Ergebnisse von Handlungsfolgen zu betrachten
sind. Zur Verdeutlichung dieser eher indirekten Einflussnahme soll von
einem Induktionseffekt gesprochen werden.25

25 Im einfachsten Fallmeint Induktion hier eine Verallgemeinerung einer auf den speziellen
Fall bezogenenAussage auf alle Elemente desGegenstandsbereiches. Aber auch die phy-
sikalische Bedeutung von Induktion (Erzeugung einer elektrischen Spannung in einem
Leiter bei Nnderung des ihn durchsetzenden magnetischen Kraftflusses) mag als n�tz-
liche Metapher f�r das Intendierte gelten.
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7 Plan der Studie

Als Interventionsgruppen (Experimentalgruppen) fungierten Angeh(rige
des Polizeidienstes im Landkreis Darmstadt/Dieburg sowie Gesch�digte
und Zeugen mit Wohnort im gleichen Landkreis, die im Zeitraum von Juli
1997 bisM�rz 2000mit der Polizei wegen einer Straftat in Kontakt gekommen
waren. Als Kontrollgruppen konnten Beamte des benachbarten Landkreises
Groß-Gerau sowie Opfer und Zeugen aus diesem Einzugsgebiet gewonnen
werden.

ImLandkreisDarmstadt/Dieburgwurden zwischen erster (Vortest) und letz-
ter (Nachtest) Datenerhebung noch zwei (Gesch�digte) beziehungsweise eine
weitere Erhebung (Polizei) realisiert. Aufgrund von (konomischen Beschr�n-
kungen wurden im Landkreis Groß-Gerau f�r beide Gruppen nur zwei Erhe-
bungen vorgenommen. Die Kontrolle der Interventionseffekte konnte so si-
chergestellt werden.

7.1 Stichproben und Datenerhebungswellen

7.1.1 Polizei

In den folgenden Tabellen 7.1 und 7.2 sind die jeweiligen Kennwerte f�r die
Experimental- und Kontrollgruppen (EG, KG) in beiden Landkreisen (DA/
DIE, GG) sowie die Angaben zu den Befragungswellen wiedergegeben. Es
wurden Befragungen mittels anonym verschickter (Opfer) beziehungsweise
mittels von Beamten an deren Kollegen und Kolleginnen ausgeteilter Fra-
geb(gen (Polizei) vorgenommen.

Tabelle 7.1:
�bersicht �ber Datenerhebungswellen Polizei

Welle EG
(DA/DIE)

Zeitintervall KG
(GG)

Zeitintervall

1
2
3

317
202
303

Aug./Sept. 1998
M�rz/April 1999
Feb./M�rz 2000

110
–
93

Aug./Sept.1998
–

Februar 2000

Im Landkreis Darmstadt/Dieburg wurden bei der Erstbefragung von 576
ausgeteilten Frageb(gen 317 ausgef�llt zur�ckgegeben, das entspricht einer
R�cklaufquote von 55 Prozent. Im Landkreis Groß-Gerau wurden von 226
ausgegebenen Frageb(gen 110 zur�ckgegeben (48,5%). F�r die abschließende
Befragung lauten die Zahlen 303 in Darmstadt/Dieburg und 93 in Groß-Ge-
rau. Bei der Zwischenbefragung im M�rz/April 1999 (nur Darmstadt/Die-
burg) ergaben sich 202 ausgef�llte Frageb(gen.

In der folgenden Tabelle (Tabelle 7.2) ist die Verteilung der bei der Erstbefra-
gung ausgegebenen B(gen im Landkreis Darmstadt/Dieburg wiederge-
geben.
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Tabelle 7.2:
Verteilung der Frageb�gen (Erstbefragung) im Landkreis DA/DIE

Revier/Station ausgegebene
Frageb&gen

1. Revier Darmstadt 46

2. Revier Darmstadt 46

3. Revier Darmstadt 50

Polizeistation Dieburg 68

Polizeistation Griesheim 25

Polizeistation Ober-Ramstadt 52

Polizeistation Pfungstadt 55

RKB (Regionale Kriminalit�tsbek�mpfung) 38

ZKB (Zentrale Kriminalit�tsbek�mpfung) 93

E 41-E 44 (Einsatzzentrale/F�hrungs-u.
Lagedienst/Fernsprechvermittlung)

46

S 10 – S 30 (Sonderdienste) 40

PQA / V20 / Z 14
(Qffentlichkeitsarbeit/Pf(rtner/Zentralkartei/F�hrungsbereich

17

7.1.2 Opferzeugen

Die folgende Tabelle gibtAuskunft �ber die Erhebungen bei denOpferzeugen
(Tabelle 7.3).

Tabelle 7.3:
�bersicht �ber Datenerhebungswellen Opferzeugen

Welle EG
(DA/DIE)

Zeitintervall KG
(GG)

Zeitintervall

1
2
3
4

174
57
60
213

Aug./Sep. 1998
Nov./Dez. 1998
Jan./Feb. 1999
Feb./M�rz 2000

37
entf�llt
entf�llt
70

Nov. 98

Feb./M�rz 00

Hier konnten die R�cklaufquoten lediglich f�r die erste und letzte Datenerhe-
bungswelle ermittelt werden. Sie betragen in Darmstadt/Dieburg 27 und 26
Prozent, in Groß-Gerau 19 und 28 Prozent.

Die Opfer und Zeugen wurden bei der ersten und letzten Datenerhebungs-
welle postalisch angesprochen. Als Absender fungierte das Polizeipr�sidium
Darmstadt. Der ausgef�llte Fragebogen konnte ohne Absenderangabe in
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einem beigef�gten, frankierten Umschlag direkt an das Institut f�r Psycholo-
gie der TechnischenUniversit�t Darmstadt zur�ckgeschickt werden. Auf Ver-
traulichkeit und absolute Anonymit�t wurde im Anschreiben hingewiesen.
Dar�ber hinauswurde den gesch�digtenOpferzeugen angeboten, sich f�r ein
pers(nliches Interview zu dem angesprochenen Fragenkomplex zur Ver-
f�gung zu stellen (nur erste Befragung). Im gegebenen Fall wurde ein Ge-
spr�chstermin vereinbart (wahlweise zuhause bei der betreffenden Person
oder im Institut f�r Psychologie). Aufgrund eingeschr�nkter Kapazit�t auf
Seiten der Bearbeiter konnten insgesamt nur 20 Interviews realisiertwerden.26

F�r die Auswahl der angesprochenenOpferzeugen zum ersten und zum letz-
ten Untersuchungszeitpunkt konnten deliktspezifische Statistiken zugrunde
gelegt werden. Die entsprechenden Zahlen finden sich in den folgenden bei-
den Tabellen (Tabelle 7.4 und 7.5).

Tabelle 7.4:
Verteilung Deliktarten 1. Befragungswelle DA/DIE und GG

Deliktart DA/DIE GG

Bankraub
Brand
Betrug
Erpressung
K(rperverletzung
Raub/Raub�berfall
Raub/Handtasche
Sachbesch�digung
Sittendelikt
T(tungsdelikt

23
29
81
19
72
88
29
80
116
13

6
5
25
4
18
20
6
30
20
4

Gesamt 639 199

26 +ber die Ergebnisse wird in G�hrig und Winterhoff (1999) berichtet.
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Tabelle 7.5:
Verteilung Deliktarten 4. Befragungswelle DA/DIE und 2. Welle GG

Deliktart DA/DIE GG

Bankraub/Erpressung
Betrug
Brand
Einbruchdiebstahl
K(rperverletzung
Sachbesch�digung
Sittendelikt
T(tungsdelikt
Trickdiebstahl
Unspez. (Auslage Polizeiwache)

17
71
53
215
83
102
45
7
53
100

9
40
12
31
30
46
36
5
–
–

Gesamt 812 251

Eine Auswahl nach Deliktarten konnte f�r die zweite und dritte Erhebungs-
welle nicht vorgenommen werden, da das Material zur Befragung in den
Dienstellen der verschiedenen Polizeiwachen (insgesamt 7 in Darmstadt/
Dieburg) ausgelegt worden war beziehungsweise den Opferzeugen im An-
schluss an die Vernehmung ausgeh�ndigt wurde.

Insgesamtwurden 504Opferzeugen inDarmstadt/Dieburgund 107 imLand-
kreis Groß-Gerau befragt. Innerhalb der Gesamtgruppe betrug der Alters-
durchschnitt in Darmstadt/Dieburg 43,7 Jahre, in Groß-Gerau 40,1 Jahre. Ins-
gesamt gaben ann�hernd gleich viele M�nner und Frauen eine Anzeige auf
oder meldeten sich als Zeuge einer Straftat. Im Bereich der Schulbildung (vgl.
Tabelle 7.6) ergaben sich Unterschiede zwischen den Befragten der beiden
Landkreise. So ist der Anteil von Personen mit Studium im Landkreis Darm-
stadt/Dieburg deutlich h(her als in Groß-Gerau (im Mittel 32,6 gegen�ber
15,5 Prozent). Hierf�r d�rfte ein nicht n�her spezifizierter Anteil an Studie-
renden in der N�he zur Technischen Universit�t Darmstadt ausschlaggebend
gewesen sein.27

Tabelle 7.6:
Vergleich der Ausbildung der Befragten in DA/DIE und GG

Ausbildung DA/DIE GG

Hauptschule
Realschule
Abitur
Studium

25,7*
31,5
10,2
32,6

32,0
40,2
12,4
15,5

*gemittelte Werte �ber alle Datenerhebungswellen; alle Angaben in Prozent.

27 Differenziertere Darstellungen der demographischen Daten finden sich im Ergebnisteil.
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8 Interventionen

Maßnahmen zur Verbesserung des Umgangs mit Opferzeugen wurden von
der Arbeitsgruppe des Polizeipr�sidiums Darmstadt geplant und realisiert.
Sie sind ausf�hrlich im Abschlussbericht zum Projekt (Lieser & Rein, 2000)
beschrieben. Im Folgenden werden die wichtigsten Maßnahmen zusammen-
gefasst.

8.1 Vorphase

Das Projekt PUMOZ entstand – wie bereits ausgef�hrt (S. 43) – aus einer Ini-
tiative „von unten“, aufgrund von unbefriedigend erlebten Handlungsm(g-
lichkeiten von Polizeibeamten/-innen „vor Ort“, das heißt in direktem Kon-
taktmit Gesch�digten undZeugen.Hieraus ergaben sich zwei Konsequenzen
f�r das weitere Vorgehen:

(1.) Das pers(nliche Engagement der betroffenen Personen in bezug auf die
Planung und Realisierung von Verbesserungsmaßnahmen wurde von
Anfang an als Grundvoraussetzung f�r die Entwicklung des Projekts an-
gesehen.

(2.) Es wurde auf eine vorauslaufende Phase der Erforschung von konkreten
Interventionsm(glichkeiten – zumindest in einemkontrollierten, wissen-
schaftlichen Kontext – verzichtet.

Der erste Gesichtspunkt kann als entscheidend f�r die Entwicklung einer an-
gemessenenMotivlage bei den Beamten und Beamtinnen angesehenwerden.
Seine Realisierung stellt insofern bereits selbst eine grundlegendeMaßnahme
zur Verbesserung polizeilichen Handelns dar. Entsprechend dieser Zielset-
zung orientierte sich die Projektplanung an einigen Prinzipien, mittels derer
eine engeVerkn�pfung von pers(nlicher Betroffenheit undpraxisnahenMaß-
nahmen erreichtwerden sollte. Hierzu geh(rten die Transparenz vonArbeits-
inhalten und Ergebnissen gegen�ber der prim�ren Bezugsgruppe der Be-
amtenschaft, die Priorit�t von eigenen Erfahrungen bei der Gestaltung der
verschiedenen Aufgabenbereiche, die Koordination des Projekts �ber ver-
schiedene Hierarchieebenen hinweg, das gemeinsame Lernen in Fortbil-
dungsgruppen, der Einschluss externer fachlicher Beratung durch Mitar-
beiter des Bundeskriminalamtes und der Universit�t Darmstadt, die Pro-
pagierung eines „st�ndigen Lern- und Optimierungsprozesses“ auch nach
Abschluss des Projektes (Lieser & Rein, 2001, S. 15). Es wurden dementspre-
chend insgesamt 5 Arbeitsgruppen eingerichtet, die ihre T�tigkeit mit Beginn
des Projektes im Februar 1998 aufnahmen und die sp�ter aufgrund einer er-
forderlichen Vereinfachung der personellen Strukturen zusammengefasst
wurden. Dabei handelte es sich um die Arbeitsgruppen „Projektkoordina-
tion/Projektleitung“, „Protokoll“, „St�ndiger Prozess“, „Professionalisie-
rung“, „Interdisziplin�re Kooperation und Vernetzung“ und „Ver�nderung
und Kontrolluntersuchung“.
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Der zweite Gesichtspunkt beinhaltet einen Verzicht auf eine spezielle, der Im-
plementierung von Maßnahmen vorausgehende Interventionsforschung.
Dies mag zun�chst unter dem Aspekt einer wissenschaftlich abgesicherten
Prognose f�r das Gelingen der angestrebten Effekte als problematisch ange-
sehen werden. Es sind jedoch vor allem zwei Argumente, die f�r ein solches
Vorgehen sprechen: Erstens entspricht einem pragmatischen Vorgehen eine
z�gige Abwicklung des Projektes unter Ausnutzung der aktuellen Motiva-
tionslage der Mitarbeiter und der sich daraus ergebenden Synergien. Zwei-
tens konnten die Initiatoren des Projektes auf bereits vorhandene Forschungs-
ergebnisse zu Opfererwartungen und -bed�rfnissen nach der Tat zur�ckgrei-
fen (z. B. Baurmann & Sch�dler, 1991) und damit ein (vorl�ufiges) Anforde-
rungsprofil an materielle und ideelle Grundlagen polizeilichen Handelns
skizzieren, auf dem die geplanten Maßnahmen aufbauen konnten. Dabei
musste die Frage, inwieweit die besonderen Charakteristika des gemein-
samenHandlungsfeldes von Polizei und Gesch�digten im speziellen Kontext
der hier betrachteten Organisationen (Darmstadt/Dieburg, Groß-Gerau)
einem unmittelbaren Transfer der Forschungsergebnisse entgegenstehen
w�rden, vorl�ufig unbeantwortet bleiben.

8.2 Interventionsmaßnahmen

Die von der „Arbeitsgruppe“ realisierten Interventionsmaßnahmen k(nnen –
in Entsprechung der im ersten Teil dargestellten Einteilung (S. 11) – wie folgt
klassifiziert werden: Maßnahmen zur Anpassung der Organisationsstruktur
und Maßnahmen zur Anpassung des konkreten polizeilichen Handelns an
die Erfordernisse eines opfergerechtenUmgangs. Aus Sicht der Gesch�digten
stellt polizeiliches Handeln beziehungsweise der Kontakt mit der Organisa-
tion Polizei eineRessource dar (vgl. S. 10), die es erm(glichen soll, einen ersten
Schritt in Richtung auf eine psychische und ggf. materielle Restauration zu
verwirklichen. Dementsprechend lassen sich zwei grundlegende Quellen un-
terscheiden, derenNutzung angestrebt wird:materielle/strukturelle und ideelle/
personelle Ressourcen.

Materielle und strukturelle Ressourcen betreffen die in einer Situation wirk-
samen Komponenten der Organisationsstruktur wie zum Beispiel die ding-
liche Ausstattung von R�umen, die Zugangswege und Zugangsbarrieren, die
Verf�gbarkeit von technischen Hilfsmitteln und von Kontaktpersonen, die
zeitliche Gliederung der Handlungsabl�ufe, Informationsangebote, Orientie-
rungshilfen.

Personelle und funktionale Ressourcen umfassen die im Rahmen derHerstel-
lung von Konsensualit�t (s. S. 10) geforderten kommunikativen F�higkeiten
imUmgangmitOpferzeugen, dasWissen �ber Erwartungen undBed�rfnisse
vonGesch�digten, die Einstellungenund Sichtweisen in bezug auf denOpfer-
schutz generell. Sie alle manifestieren sich im konkreten Handeln in einer
gegebenen Situation. Der Begriff der Funktion wird hier im psychologischen
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Sinne verwendet (psychologische Funktionen wieWahrnehmen, Denken, Er-
innern, Handeln usw.)

8.2.1 Materielle und strukturelle Ressourcen

Das von der Arbeitsgruppe in diesemBereich realisierte Angebot umfasst vor
allemDienstleistungenmit informierendemund orientierendem Inhalt. Dazu
geh(ren:

Plakate und Aufkleber. Es stand hierbei die Idee der „corporate identity“ Pate,
wonach die Herstellung einer gemeinsamen ideellen Basis zwischen Polizei
und B�rger als vordringlich erachtet wurde. Dementsprechend wurde ein
„Logo“ mit den Textinhalten „pro Opfer – Wir helfen weiter – Polizeipr�si-
diumDarmstadt“ entwickelt und auf Plakaten imDINA2 – Format verbreitet
(Abbildung 8.1).

Abbildung 8.1:
„Logo“ der Aktion „Pro Opfer“ des Polizeipr1sidiums Darmstadt

Stadtplan und Beh2rdenplan. Mit der Erstellung einesWegeplans solltenWarte-
zeiten verringert werden, indem Ausweichm(glichkeiten auf weniger stark
frequentierte Polizeireviere aufgezeigt wurden.

B3rgertelefon. Die Maßnahme diente der raschen Kontaktaufnahme mit ge-
schultem Personal (Mitarbeiter der „Opferhilfe S�dhessen e.V.“ beziehungs-
weise derWeitervermittlung an verschiedene Hilfsorganisationen im Bereich
der Opferbetreuung).

Ausstattung der Wartebereiche mit Informationsmaterial. Eine Brosch�re zumOp-
ferschutzgesetz sowie weiteres Informationsmaterial wurde entwickelt und
in den Warter�umen der Polizeidienststellen ausgelegt.

Innerbetriebliche R3ckmeldung zum Opferschutz. Hier wurden Fallberichte im
Zusammenhang mit Opferschutzmaßnahmen innerbeh(rdlich zur Kenntnis
gebracht. Sie dienten einer weiteren Sensibilisierung der Beamten und Beam-
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tinnen mit Problemen des Opferschutzes und der Betreuung von Gesch�dig-
ten.

Visitenkarten. In Polizeibeh(rden ist die Aush�ndigung einer Visitenkarte
durchaus keine Selbstverst�ndlichkeit. VorhandeneKarten erwiesen sich h�u-
fig als ungeeignet aufgrund fehlender Informationen. Hier konnte die Initia-
tive Abhilfe schaffen.

Beseitigung baulicher Defizite. Hierunter fallen Verbesserungen im Eingangs-
bereich des Polizeipr�sidiums und imBereich vonWarter�umen und Verneh-
mungszimmern der Dienststellen. Da M�ngel in diesem Bereich wohl zu den
h�ufigsten Missst�nden einer opfergerechten Betreuung z�hlen d�rften, soll
nachfolgend hierzu aus dem Abschlussbericht der Projektgruppe zitiert wer-
den:

In erster Linie ist hier . . . der Eingangsbereich des Polizeipr�sidiums anzuf�hren, der sich
in seiner Ausgestaltung opferunfreundlich darstellt. Der unmittelbare Zutritt erfolgt �ber
einenvollverglastenVorraum (Sicherheitszone). EineAnsprachedes dortigenPf(rtners ist
nur �ber eine Gegensprechanlage m(glich. Pf(rtner sind keine Polizeibeamte und in der
Bewertung von strafrechtlichen Sachverhalten ungeschult. Hieraus ergeben sich f�r den
Opferzeugen neben der Darstellung seines Anliegens auch Probleme bei der Weiterver-
mittlung an die zust�ndige Fachdienststelle. Zus�tzliche Weitervermittlungen sind infol-
gedessen unvermeidbar. Zudem wird Opferzeugen zugemutet, die ihnen widerfahrene
Straftat lautstark dem Pf(rtner zu schildern, wobei dies unvermeidbar durch weitere Be-
sucher mitgeh(rt werden kann. Wie peinlich dies f�r Opferzeugen sein kann, braucht
nicht n�her erl�utert zu werden. Zudem stellt der zwischengeschaltete Pf(rtner eine
Hemmschwelle f�rOpferzeugen dar, was sicherlich einige von ihnen von einer Anzeigen-
erstattung bei der Polizei abh�lt (Lieser & Rein, 2001, S. 36).

Bauliche Maßnahmen bezogen sich auch auf Umbauten innerhalb verschie-
dener Abteilungen. So wurde zum Beispiel die offene Wartezone des Kom-
missariats f�r Gewaltstraftaten (K11/K12) baulich so umgestaltet, dass sie
nicht mehr direkt einsehbar ist. Dar�ber hinaus wurde dieser Raum „wohn-
licher“ gestaltet (Zimmerpflanzen, Bilder, Lesematerial, Spielzeug f�r Kin-
der).

Katalog „ProOpfer“. Hier wurden Informationen zur Opferthematik, Adressen
von Hilfsorganisationen, Handlungsanleitungen und –empfehlungen und
anderes mehr in einer auch grafisch ansprechenden Brosch�re zusammen-
gestellt. Der Katalog ist gleichermaßen f�r Opferzeugen und auch f�r Polizei-
bedienstete eine wichtige Informationsquelle.

Mitteilungen 3ber Verfahrensausgang. F�r Verbesserungen in diesem Bereich
war die Einsicht maßgeblich, dass das Wissen �ber die Verfahrenspraxis
von Staatsanwaltschaft und Gericht sowie der dortige Stand des jeweiligen
Verfahrens ein unverzichtbares Element eines professionellen Umgangs mit
Opferzeugen darstellt. Entsprechende Mitteilungen gehen in zwei Richtun-
gen: einmal w�nschen Opferzeugen �ber den Ausgang „ihres“ Verfahrens
informiert zu werden. Zum anderen ist die R�ckmeldung �ber den Ausgang
eines Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft (z. B. Einstellung der Ermittlun-
gen) und/oder bei Gericht (z. B. Verurteilung) auch f�r den jeweiligen Sach-
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bearbeiter pers2nlich von Wert und f�r zuk�nftiges Handeln relevant. Bei der
Erstbefragung hielten 91 Prozent der Beamten/-innen Mitteilungen �ber den
Verfahrensausgang f�r „wichtig“ und etwa im gleichen Umfange wurde ge-
w�nscht, dass eine entsprechende Mitteilung an den Sachbearbeiter/die
Sachbearbeiterin ergeht. Dagegenwar nur 14 Prozent der Sachbearbeiter/-in-
nen der Verfahrensausgang tats�chlich bekannt. Eswurde deutlich, dass hier-
f�r M�ngel im Postverteilungssystem nach R�cklauf von der Staatsanwalt-
schaft verantwortlich zu machen sind. Hier ließen sich strukturelle Verbes-
serungenvornehmen. Eswurde auch sicher gestellt, dassVerfahrensausg�nge
von „besonderem innerdienstlichen Interesse“ innerbeh(rdlich ver(ffentlicht
werden konnten. ImRahmen der Opfernachbetreuung sollte zudem ein Sach-
bearbeiter/eine Sachbearbeiterin die M(glichkeit haben, die gesch�digten
Personen unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens – oder bedarfsweise be-
reits w�hrend des laufenden Verfahrens – zu informieren.

8.2.2 Personale und funktionale Ressourcen

Wie verschiedentlich ausgef�hrt, ist der direkte, interaktiveKontakt zwischen
Polizei und Opferzeugen als das „Herzst�ck“ von B�rgern�he anzusehen.
Auf eine Verbesserung in diesemBereich zielten eine Reihe von Fortbildungs-
veranstaltungen ab, die im Anschluss an die erste Datenerhebungswelle rea-
lisiert wurden.28

Winterseminar. Eine erste Fortbildungsveranstaltung fand im Winter 1998
statt. In diesem sogenannten Winterseminar – als Erg�nzung zum Dienst-
unterricht – wurde �ber Verlauf und Ziele des Projektes, �ber Meinungen
und Erwartungen von befragten Opferzeugen, �ber entsprechende Ergeb-
nisse der Erstbefragung der Polizeibeamten/-innen sowie �ber allgemeine
viktimologische Probleme und Erkenntnisse unterrichtet.

Von besonderem Interesse waren kritische Nußerungen vonOpferzeugen zur
Arbeit der Polizei beziehungsweise zum pers(nlichen Kontakt mit dem/der
jeweiligen Beamten/Beamtin. Stellvertretend f�r eine Reihe �hnlicher Aus-
sagen kann die folgende angesehen werden (der Gesch�digte ist 44 Jahre alt,
Deutscher, m�nnlich, Mittlere Reife/Realschule):

Der Einbruch in meine Wohnung war f�r die Beamten ein Routinejob, durchgef�hrt mit
neutraler Sachlichkeit. Man ließ durchblicken, dass die Wahrscheinlichkeit, die entwen-
deten Sachen zur�ckzubekommen, sehr gering sei. Ich hatte das Gef�hl, wenn das Pro-
tokoll ausgef�llt ist und in der Ablage liegt, ist die Sache f�r alle erledigt. Kein wirkliches
Interesse am Erfolg. Nach 4 Wochen bekam ich den Bescheid, dass das Verfahren (Staats-
anwaltschaft) eingestellt wurde (Lieser & Rein, 2000, S. 41).

28 In der ersten Befragunghatten 71 Prozent der Beamten/-innen imLandkreisDarmstadt/
Dieburg und 77 Prozent im Landkreis Groß-Gerau angegeben, das Thema „Umgangmit
Opferzeugen“ seiw�hrend ihrer Aus- und Fortbildungunzureichend behandelt worden.
Die Frage, ob sie sichw�hrenddesDienstunterrichts oder bei SeminarenWissen zudieser
Thematik aneignen k(nnten, negierten 78% bzw. 74%. (Lieser & Rein, 2001, S. 45).
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„Fishbowl“. Bei dieser Veranstaltungsform handelt es sich um eine Gespr�chs-
runde mit Opferzeugen, die in einem „gesch�tzten“ Raum (Polizeibeamte/-
innen als Zuschauer ohne Fragerecht) �ber pers(nliche Erfahrungen im Um-
gang mit der Polizei im Anschluss an eine Straftat berichten. Die Gespr�che
werdenvon einer neutralenPersonmoderiert.29Das ersteGespr�ch fandam2.
Juni 1999 im Polizeipr�sidium Darmstadt statt. Insgesamt vier weibliche Op-
ferzeugen konnten f�r die Veranstaltung gewonnen werden. Teilnehmer auf
Seiten der Polizei waren 100 Mitarbeiter, vorwiegend aus dem F�hrungs-
bereich der Beh(rde (Multiplikatorfunktion!). Bei den Delikten handelte es
sich um zwei Raub�berf�lle (Poststelle und Bank), sexuelle Bel�stigung (Ex-
hibitionismus) und Handtaschendiebstahl. Die Einzelfalldarstellungen der
Gesch�digten f�hrten bei den Zuh(rern zu einer starken Anteilnahme und
Betroffenheit. Die Veranstaltung wurde von den Teilnehmern sehr positiv be-
wertet.

Eine zweite Veranstaltung fand am 30. Oktober 1999 statt. Auch hier waren es
4 Opferzeugen, die �ber ihre Erlebnisse berichteten. Wiederum nahmen �ber
100 Beamte/-innen teil, wobei diesmal jeweils zwei Beamte/-innen aller
Dienstgruppen der Polizeireviere und -stationen und der Ermittlungsdiens-
stellen zur Teilnahme verpflichtet wurden, um eine m(glichst große Breiten-
wirkung zu erzielen. Diese Veranstaltung und die sich daran anschließende
Gespr�chsrunde (einschließlich der zun�chst inaktiven Zuschauer) wurde
vonderMedienzentrale desBundeskriminalamtes videographischdokumen-
tiert, um diese bei weiteren Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen ein-
zusetzen.

Interne Fortbildung der Projektgruppe. Die Arbeit der Projektgruppe wurde
durch Informations- und Diskussionsveranstaltungen, bei denen Vertreter
der Opferhilfeeinrichtung „Hanauer Hilfe“ und ein Mitarbeiter des Versor-
gungsamtes Darmstadt als Referenten eingeladen worden waren, erg�nzt.

Opfernachbetreuung. Hierwurden – als einErgebnis der erstenOpferbefragung
– umfangreiche Maßnahmen zur Opfer-Nachbetreuung getroffen. Dabei
wurde eine am Polizeipr�sidium Dortmund erarbeitete Konzeption in Teilen
�bernommen. Als Opfernachbetreuerwurden 26 Beamte/-innen des Bezirks-
ermittlungsdienstes (BED) und des Besonderen Bezirksermittlungsdienstes
(BBD)30 auf ihre Aufgabe vorbereitet. Die Schulung umfasste Informationen
und Handlungsanweisungen zu den folgenden Punkten: „Warum Nach-
betreuung?“, „Physische und psychische Auswirkungen nach einer Straftat“,
„Ziele der Nachbetreuung“, „Vorteile f�r die Opfernachbetreuer selbst“,
„Wann eine Nachbetreuung durchzuf�hren ist“ (in Abh�ngigkeit vom jewei-
ligen Delikt) – und schließlich „Wie diese Nachbetreuung im Detail aussehen

29 Hier Dipl.-Psych. Dr.M. Baurmann, Kriminologische Forschungsstelle des BKAWiesba-
den.

30 Beim BED handelt es sich i. d. R. um �ltere und erfahrene Beamten/-innen, die einem
Polizeirevier fest zugeordnet sind. Beamte/-innen des BBD sind jeweils in einer Stadt
oder Gemeinde t�tig und haben dort ihr B�ro.
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sollte (Vorbereitung, Durchf�hrung, Nachbereitung)“. Die Opfernachbetreu-
ung begann am 1. August 1999. W�hrend der ersten sechs Monate wurden
etwa 75 Gesch�digte nachbetreut. Die Nachbetreuung wurde von allen Betei-
ligten als sehr positiv beurteilt. +ber die Arbeit der Betreuer erfolgte eine
R�cksprache beziehungsweise ein Gedankenaustausch Anfang April 2000.

Informationsveranstaltungen. Es erfolgten interne und externe Darstellungen
des Projekts, letztere durch Pressever(ffentlichungen und Beitr�ge im H(r-
funk und Fernsehen. Alswirksam imHinblick auf eine allgemeineAkzeptanz
der polizeilichen Bem�hungen um B�rgern�he wurden die Darstellungen in
der (rtlichen Presse bewertet.
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9 Methoden

Der empirische Teil der Studie basiert auf Fragebogendaten.31 Die Beantwor-
tung der Frageb(gen erfolgte in anonymisierter Form.

Aufgrund des formativen Charakters der Studie (s. o.) sollte es m(glich sein,
inhaltliche Ver�nderungen beziehungsweise Erg�nzungen in den Erhebungs-
instrumenten w�hrend der laufenden Studie, jedoch nicht innerhalb einer
Datenerhebungswelle, vorzunehmen. Da vor allem die Polizeibediensteten
von direkten Interventionsmaßnahmen betroffen waren, ergaben sich hier
Nnderungen und Erg�nzungen jeweils f�r die beiden nachfolgenden Daten-
erhebungswellen (Zwischen- und Abschlussbefragung).

Die Nnderungen betrafen redaktionelle Verbesserungen (Straffung des Tex-
tes, Umformulierungen, Nnderungen im Druckbild). Die Erg�nzungen wur-
den aufgrund der zwischenzeitlich erfolgtenMaßnahmen (z. B. Fortbildungs-
veranstaltung) erforderlich (z. B.Was hat sich gegen�berder ersten Befragung
ge�ndert?).

Im Falle der vier Datenerhebungswellen bei den Opferzeugen wurde der an-
f�nglich ausgearbeitete Fragebogen beibehalten.

9.1 Fragebogen f0r Beamte/Beamtinnen

9.1.1 Experimentalgruppe

9.1.1.1 Erste Fassung (1998)

Die erste Fassung des Fragebogens zur Erfassung von objektiven und subjek-
tiven Ressourcen der Polizei (PUMOZ-PO1) wurde imAnschluss an eine von
derArbeitsgruppePP-DAerstellte Vorform entwickelt. Dabei gingen auchdie
Ergebnisse einer teilnehmenden Beobachtung ein, die �ber mehrere Tage in
Dienststellen der Polizeibeh(rde in Darmstadt/Dieburg vorgenommen wor-
den waren (G�hrig & Winterhoff, 1999).

Der Fragebogen gliedert sich in die folgenden Abschnitte (in Klammern An-
zahl der alternativen Antwortm(glichkeiten):

(1.) Aufnahmesituation beim Erstkontakt (14),
(2.) Empfangssituation (9),
(3.) Umgang mit Opferzeugen (22),
(4.) Informationsverhalten (7),
(5.) Aus- und Fortbildung (12),
(6.) Verfahrensausgang (5),
(7.) Ausstattung (7),
(8.) Pers(nliche Einstellung zur Arbeit mit Opferzeugen (13).

31 Ein Exemplar des Fragebogens kann beim Autor angefordert werden.
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Jeder Version des Fragebogens wurde ein Deckblatt vorangestellt. Es enthielt
n�here Angaben zum Projekt PUMOZ sowie die in pers(nlichem Stil vor-
getragene Bitte um Mitarbeit. Da der Versuchsplan im Falle der Polizei-
bediensteten wiederholte Messungen vorsah, musste sicher gestellt werden,
dass die ausgef�llten Fragebogen einer Person zugeordnet werden konnten;
dies wurde durch Vermerk einer Kennziffer erreicht, die von jedem Respon-
denten selbst ausgew�hlt wurde (zuz�glich zur Kennziffer der jeweiligen
Dienststelle) und die bei den nachfolgenden Befragungen erneut anzugeben
war.

9.1.1.2 Zweite Fassung (1999)

Außer den bereits erw�hnten redaktionellen Nnderungen ergaben sich bei
diesem Fragebogen (PUMOZ-PO2) in einigen Abschnitten K�rzungen (bes.
Pers(nlicheEinstellung) undErweiterungen (bes.UmgangmitOpferzeugen),
sowie die zus�tzliche Kategorie „Von der ersten zur zweiten Befragung“, die
auf die Erfassung von Nnderungen in den Bereichen R�umliche Ausstattung
undHilfsmittel bei der Vernehmung, Pers(nlicher Umgangmit Opferzeugen,
Informationsm(glichkeiten und Aus- und Fortbildung abzielte. Außerdem
wurde speziell eine Bewertung des zwischenzeitlich durchgef�hrten Fortbil-
dungsseminars („Winterseminar“ Ende 1998) vorgenommen.

Der Fragebogen enthielt die folgenden Kategorien (in Klammern Zahl der
Items):

(1.) Aufnahmesituation beim Erstkontakt (8),
(2.) Empfangssituation (7),
(3.) Umgang mit Opferzeugen (37),
(4.) Informationsverhalten (7),
(5.) Aus- und Fortbildung (8),
(6.) Ausstattung R�ume (9),
(7.) Pers(nliche Einstellung (6).

9.1.1.3 Dritte Fassung (1999)

Die abschließende Befragung fand im Fr�hjahr 2000 statt. Gegen�ber der
zweiten Befragung ergaben sich nur wenige Nnderungen, die wieder eine
Anpassung an Zwischenergebnisse aus der zweiten Befragung repr�sentie-
ren.

Der Fragebogen enthielt die folgenden Kategorien (in Klammern Zahl der
Items):

(1.) Situation bei pers(nlicher Vorsprache des Opferzeugen in der Dienst-
stelle (3),

(2.) Empfangssituation (8),
(3.) Umgang mit Opferzeugen (36),
(4.) Informationsverhalten (5),
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(5.) Aus- und Fortbildung (10),
(6.) Ausstattung R�ume (2),
(7.) Pers(nliche Einstellung (7),
(8.) Ver�nderungen seit der 2. Befragung im M�rz/April 1999 (8).

9.1.2 Kontrollgruppe

Der bei der Erstbefragung im Landkreis Groß-Gerau ausgegebene Fragebo-
gen ist mit der entsprechenden Fassung f�r die Erstbefragung in Darmstadt/
Dieburg identisch. Dagegen ergaben sich Abweichungen f�r die abschließen-
den Befragungen.

Der Fragebogen f�r die Experimentalgruppe (sieheAbschnitt 9.1.1.3) beinhal-
tete eine Kategorie von Fragen, die sich auf die Ver�nderungen von der zwei-
ten zur dritten Befragung bezog. Die Fragebogenversion f�r Polizeibediens-
tete des Landkreises Darmstadt/Dieburg umfasste somit 12 zus�tzliche
Items. Insgesamt besteht jedoch eine +bereinstimmung in 72 Items.

9.2 Fragebogen f0r Opferzeugen

9.2.1 8bersicht 0ber Kategorien

Bei der Konstruktion des Fragebogens f3r Opferzeugen (PUMOZ-OZ) wurden
Erfahrungen aus Vernehmungsbeobachtungen (G�hrig & Winterhoff, 1999,
S. 53–57) verwertet. Der Fragebogen umfasst insgesamt 84 Items, die sich
auf zehn Kategorien verteilten. Die Fragen wurden �berwiegend in geschlos-
sener Form gestellt und durch f�nf offene Fragen erg�nzt. Somit hatten Opfer
die M(glichkeit, Themen, die ihnen wichtig erschienen, in freien Antworten
schriftlich zu erg�nzen. Wie bereits erw�hnt, sind die bei den verschieden
Datenerhebungswellen verwendeten Fragebogenversionen identisch.

Tabelle 9.1 zeigt eine +bersicht �ber die Kategorien sowie die Anzahl der ver-
wendeten Items:
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Tabelle 9.1:
Kategorien des Fragebogens f�r Opferzeugen (PUMOZ-OZ)

Skalen Anzahl Items

1. Demographische Daten, Delikte 16

2. Anzeigenerstattung und Vernehmung 7

3. Betroffenheit und Gef�hle nach der Tat 8

4. Einstellung der Zeugen zur Polizei 4

5. Zeitlicher Ablauf 4

6. Erlebter Umgang mit den Beamten/-innen 25

7. Aussagen zum Opferstatus 6

8. R�umlichkeiten 6

9. Informationsverhalten der Beamten/-innen 4

10. Weitere Kontakte mit Beamten/-innen und Zufriedenheit mit
Verfahrensausgang

4

9.2.1.1 Beschreibung der Kategorien

In der Kategorie Demographische Daten und Delikte werden Alter, Geschlecht,
Ausbildung und Staatsangeh(rigkeit des Opferzeugen erfragt, außerdem das
Delikt, aufgrund dessen bei der Polizei Strafanzeige erstattet wurde. Die Va-
riablen haben den Status von Kontrollvariablen in bezug auf die Vergleich-
barkeit der Ergebnisse aus den verschiedenenDatenerhebungswellen (status-
und deliktspezifische Homogenit�t der Gruppen).

Die n�chste Kategorie Umst<nde der Anzeigenerstattung und der Vernehmung
enth�lt Items, die erfragen, ob jemand als Opfer oder Zeuge in demVerfahren
aufgetreten ist, auf welcheArt undWeise die Anzeige erstattet wurde undwo
dieVernehmung stattfand. BeimVergleich der Erhebungswellen spielen diese
Items nur eine untergeordnete Rolle.

Kategorie drei enth�lt Aussagen zur subjektiven Betroffenheit und Aufregung
nach der Tat und direkt vor der Vernehmung, sowie zum Anzeigeverhalten.
Insbesondere die Items zur subjektiven Betroffenheit undAufregungwurden
in der sp�terenAnalysemit demVerhalten der Polizeibeamten/-innen in Ver-
bindung gesetzt und es wurde �berpr�ft, ob die Beamten/-innen auf die Be-
troffenheit von Opferzeugen differenziert eingehen.

InKategorie vierwirddieEinstellung von Zeugen zur Polizei erfasst. Danur sehr
wenige Befragte ausschließlich Zeugen waren, wurden diese Items nur sehr
selten beantwortet; sie werden in den Analysen somit nicht weiter ber�ck-
sichtigt.
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Die n�chste Kategorie betrifft Wartezeiten zwischen Anzeigenerstattung und Ver-
nehmung.

Die KategorieVerhalten der Polizei aus Sicht der Opferzeugen bezieht sich auf die
Verhaltensweisen der Beamten gegen�ber den Opfern und Zeugen. Diese be-
inhalten Formen der H(flichkeit (z. B. namentliche Vorstellung), gezeigte Em-
pathie, pers(nliches Engagement und kommunikative F�higkeiten.

In die n�chste Kategorie fallen Items, die den Opferstatus der Befragten und
deren Gef�hle betreffen.

DieKategorie r<umlicher Kontext erfasst die Raumsituation indenPolizeirevie-
ren (Warte- und Vernehmungsbereich).

Art und Umfang der von den Beamten/-innen gegebenen Informationen zum
weiteren Verfahrensablauf wird in der neunten Kategorie erfragt.

Eine weitere Kategorie betrifft einen erneuten Kontakt in der gleichen Angelegen-
heit und Zufriedenheit mit dem Verfahrensausgang.

Schließlich beantworteten die Opferzeugen die Frage „Wenn Sie Noten zu
vergeben h�tten, wie w�rden Sie urteilen?“. Hier konnte die Person pauschal
Schulnoten zu den subjektiven und objektiven Ressourcen abgeben (Ausspra-
che undVernehmung,Aufnahmesituation, R�umlichkeiten, Verhalten des Be-
amten/der Beamtin, Ablaufstruktur, Informationslage, nachfolgende Betreu-
ung durch Polizei).32

32 Ein Exemplar des Fragebogens kann beim Autor angefordert werden.
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10 Ergebnisteil33

In �bereinstimmung mit der in der Abbildung 7.1 (vgl. S. 47) skizzierten all-
gemeinen Form eines evaluativen Forschungsdesigns ergibt sich der Nach-
weis der Wirksamkeit der realisierten Interventionsmaßnahmen aus einem
Vergleich der unterschiedlichen Gruppierungen (Experimental- und Kon-
trollgruppe) der beiden Statusgruppen (Polizei und Opferzeugen) +ber die
zeitliche Sukzession der Datenerhebungswellen. Die rationale Basis f+r ein
solches Vorgehen l.sst sich wie folgt umschreiben:

(1.) Niveauunterschiede. Ver.nderungen von der ersten zur letzten Datenerhe-
bungswelle sollten in beiden Statusgruppen jeweils f+rdie Experimental-
gruppen nachweisbar sein. Aufgrund der inhaltlichen Vorgaben ist zu-
treffendenfalls eine Ver.nderung in positiver Richtung („Niveauanhe-
bung“) zu erwarten. Dagegen sollten keine oder nur geringf+gige Ver-
.nderungen in den Kontrollgruppen beider Statusgruppen aufzuweisen
sein.

(2.) Divergenzen. Gegen+ber der ersten Datenerhebungswelle sollten die Un-
terschiede zwischen den Experimental- undKontrollgruppen beider Sta-
tusgruppen zunehmen.Dies impliziert KonkordanzderAussagen in den
Frageb6gen am Beginn der Studie und Diskonkordanz am Ende der Stu-
die.

(3.) Konvergenzen. Hierbei handelt es sich umeineKonkordanz vonAussagen
in der Befragung der Opferzeugen, verglichenmit den Aussagen der Po-
lizeibeamten/-innen, die von der ersten zur letzten Datenerhebungs-
welle zunehmen sollte. Die Konkordanz ist insofern partiell, als sie sich
nur auf die gemeinsame Schnittmenge der Inhalte beider Fragebogen-
typen beziehen kann. Im Falle der Kontrollgruppen wird erwartet, dass
nur geringf+gige ;nderungen im Ausmaß der �bereinstimmung/
Nicht-�bereinstimmung in den Antwortprofilen der Fragebogen zu ver-
zeichnen sind.

Die verschiedenen Grundannahmen, Vergleiche und Trendhypothesen sind
in der Tabelle 10.1 zusammengestellt.

33 DasKapitel folgt inweitenTeilen einerAusarbeitung vonErgebnissendurchBritta R6der
und Susanne Schad, denen ich zu Dank verpflichtet bin.
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Tabelle 10.1:
Annahmen, Vergleiche und Trendhypothesen in der Evaluation*

Annahmen Vergleiche Trendhypothesen

Statusgruppe Versuchsgruppe Welle

Niveauunterschiede
innerhalb Gruppen

PO EG
KG

1 vs. 3
1 vs. 2

Ver.nderung
Konstanz

OZ EG
KG

1 vs. 4
1 vs. 2

Ver.nderung
Konstanz

Divergenz zwischen
Versuchsgruppen

PO EG vs. KG
EG vs. KG

1
3/2

Konkordanz
Diskonkordanz

OZ EG vs. KG
EG vs. KG

1
4/2

Konkordanz
Diskonkordanz

Konvergenz zwischen
Statusgruppen

PO/OZ
PO/OZ

EG
EG

1
3/4

Diskonkordanz
Konkordanz

PO/OZ
PO/OZ

KG
KG

1
3/4

Diskonkordanz
Diskonkordanz

* die Abk+rzungen bedeuten: Polizei (PO), Opferzeugen (OZ), Experimentalgruppe
(EG),Kontrollgruppe (KG).DieZiffern bezeichnendie jeweiligeDatenerhebungswelle.

Aus dem Schema ergeben sich insgesamt zw6lf Vergleiche. Dabei geht es vor
allemum relativeVer.nderungen, dagrunds.tzlich auch imFalle derKontroll-
gruppen zumindest geringe Ver.nderungen zu erwarten sind. Mit Konkor-
danz beziehungsweise Diskonkordanz wird hier das Ausmaß der �berein-
stimmung/Nicht-�bereinstimmung von Befragungsergebnissen bezeichnet.
So ist beispielsweise eine Ann.herung der Aussagen von Polizeibediensteten
und Opferzeugen nach erfolgten Interventionen zu erwarten (h6here Konkor-
danz). Dagegen ist die erwartete Diskonkordanz im Falle der Kontrollgrup-
pen des Statusgruppenvergleichs (die letzten beiden Zeilen in Tabelle 10.1)
eher spekulativ zu nennen, da m6glicherweise auch �bereinstimmungen in
den Sichtweisen und Erfahrungen der beiden Statusgruppen bestehen k6n-
nen.

Die folgende Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an den in Tabelle 10.1
aufgef+hrten Vergleichen. Dar+ber hinaus wird ein gesonderter Abschnitt
(Kapitel 10.6) der Frage nach weiteren Differenzierungen gewidmet sein,
wie sie aufgrund derWirkung vonDifferentiellen Variablen (Alter, Geschlechts-
zugeh6rigkeit, Bildungsstatus, Deliktgruppen) zu erwarten sind.

10.1 Niveauunterschiede innerhalb der Statusgruppen

In diesemAbschnitt wirdVer.nderung undKonstanz in denAntwortprofilen
der Experimental- und Kontrollgruppen f+r beide Statusgruppen gepr+ft.
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10.1.1 Experimentalgruppe Polizei: 1. und 3. Daten-
erhebungswelle

Infolge des formativen Vorgehens bei der Evaluation der Interventionen (vgl.
o. S. 45) wurden +ber die verschiedenen Datenerhebungswellen hinweg ;n-
derungen im Fragebogen f+r Polizeibeamte/-innen (PUMOZ-PO) vorgenom-
men. Es entfielen beispielsweise Items, die eine geringe oder keine Streuung
aufwiesen (z. B. Arbeitsmittel wie Laptop). Die folgende �bersicht stellt die
Schnittmengeder ausgewerteten Items f+rdie beidenhier betrachtetenDaten-
erhebungswellen dar (Tabelle 10.2).

Tabelle 10.2:
PUMOZ-PO: Items !ber Welle 1 & 3

R&umlicher Kontext und Ausstattung

� Ist eine ungest6rte Aussprache m6glich?
� Ist T.terkontakt ausgeschlossen?
� Ist ein separater Vernehmungsraum vorhanden?
Vorhanden, erw+nscht, weder noch:
� Freundlicher Warteraum
� Sichtkontakt
� Direkte/umgehende Betreuung
� Interessantes Lesematerial
� Erfrischungsm6glichkeiten
� Kinderspielzeug

Umgang mit Opfern und Zeugen

Bei der Begr+ßung und Vernehmung von OZ . . .

� . . . stelle ich mich namentlich vor.
� . . . begr+ße ich mit Handschlag.
� . . . frage ich denOZ, ob eine Vertrauensperson bei der Vernehmung zugegen sein
soll.

� . . . lasse ich mich in meinem Verhalten vom .ußeren Erscheinungsbild des OZ
leiten.

Einstellung der Beamten gegen.ber den Opfern

� Wie sch.tzen Sie generell die Glaubw+rdigkeit von OZ ein?
� Manche OZ finde ich unsympathisch und ich w+rde die Bearbeitung des Falles
am liebsten abgeben.

� Es kommt vor, dass der Umgang mit OZ besonders schwierig ist.
� F+r mich steht bei der Vernehmung die Sache im Vordergrund, nicht die Person.
� Ich w+nsche mir mehr Kenntnisse +ber eine Psychologie des Opfers.
� Schwierige OZ wird es immer geben, da kann man kaum etwas machen.
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Informationsverhalten

� Hinweise auf Verfahrensfortgang gebe ich . . .
� Es gibt auf meiner Dienststelle gen+gend schriftliches Infomaterial, so dass das
Opfer sich umfassend +ber Verfahrensablauf etc. informieren kann.

� Es ist Infomaterial vorhanden, doch es wird in der Regel nicht benutzt.
� Im Falle von fremdsprachigen Opfern ist es schwierig, ausreichend zu informieren.

Aus- und Fortbildung

Haben Sie derzeit die M6glichkeit, sich Wissen +ber Opferschutz anzueignen?
� Im Dienstunterricht
� In Seminaren
� Es liegt Fachliteratur vor.
Falls esmirmomentan nichtm6glich ist, mich diesbez+glich zu informieren.Woran
liegt das?
� Zeitmangel
� Mangelnde Freistellung von anderen Dienstaufgaben.
� Fortbildungsseminare werden selten und in zu geringem Umfang angeboten.

Pers3nliche Meinung zum Opferschutz

� Opferschutz hat in jedem Fall Vorrang gegen+ber der T.terermittlung.
� Opferschutz beginnt bei der Polizei.
� Polizeibedienstete sollten st.rker imHinblick aufMaßnahmen zumOpferschutz
geschult werden.

� Auch Bedienstete der Polizei haben als Opfer Probleme.
� . . . und sollten die M6glichkeit haben, schnell und unb+rokratisch Hilfe zu be-
kommen.

� Opferschutz geh6rt nicht zu den eigentlichen Aufgaben der Polizei und sollte
Institutionen außerhalb der Polizei +bertragen werden.

� Ein Opferschutz außerhalb der Polizei h.tte durchaus eine wichtige Kontroll-
funktion.

InderKategorieR&umlicher Kontext undAusstattung ergaben sichVerbesserun-
gen hinsichtlich der Aussprachesituation und desWarteraums, der zeitlichen
Gestaltung der Vernehmung und des Angebots an Ausstattungsgegenst.n-
den. Die Frage „Ist eine ungest3rte Aussprache m3glich“ wurde in der abschlie-
ßenden Befragung von 86,5% der Beamten/-innen bejaht (1. Welle: 73,9%).
Der Unterschied ist bedeutsam mit p<.001. In Bezug auf Ausschluss eines
m6glichen T.terkontakts ergab sich kein bedeutsamer Unterschied (1. Welle
von 72,4% bejaht, 2. Welle 74,6%). Auch bez+glich der Frage nach einem se-
paraten Vernehmungsraum und einem eventuell vorhandenen Sichtkontakt
zwischenGesch.digten undBeamten/-innen ergaben sich keineVer.nderun-
gen. Dagegen konnten einige andere Dienstleistungen verbessert werden:
eine direkte, umgehende Betreuung wurde eher gew.hrleistet und es gab
nunmehr „interessantes Lesematerial“, Erfrischungsm6glichkeiten und Kin-
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derspielzeug in den Warter.umen. Die Ergebnisse zu diesem Abschnitt wer-
den in Tabelle 10.3 zusammengefasst.

Tabelle 10.3:
R(umlicher Kontext und Ausstattung34

1. Welle 3. Welle

Ist eine ungest6rte Aussprache m6glich?
x2=12,7 , df=1 , p<.001

ja
nein

73,9
26,1

86,5
13,5

Ist T.terkontakt ausgeschlossen?
x2=0,29 , df=1 , p<.330

ja
nein

72,4
27,6

74,6
25,4

Ist ein separater Vernehmungsraum
vorhanden?
x2=0,4 , df=1 , p<.276

ja
nein

71,6
28,4

74,3
25,7

Freundlicher Warteraum
x2=11,1 , df=2 , p<.004

vorhanden
erw+nscht
weder noch

14,5
73,7
11,8

24,1
60,6
15,4

Sichtkontakt
x2=0,0 , df=2 , p<.981

vorhanden
weder noch
weder noch

58,7
29,4
11,9

59,3
28,6
12,1

Direkte/umgehende Betreuung
x2=16,9 , df=1 , p<.001

vorhanden
erw+nscht
weder noch

44,1
45,8
10,1

62,0
30,8
7,2

Interessantes Lesematerial
x2=18,9 , df=1 , p<.001

vorhanden
erw+nscht
weder noch

18,3
67,1
14,6

28,9
48,2
22,8

Erfrischungsm6glichkeiten
x2=33,2 , df=1 , p<.001

vorhanden
erw+nscht
weder noch

10,8
74,6
14,6

19,9
50,4
29,7

Kinderspielzeug
x2=42,5 , df=1 , p<.001

vorhanden
erw+nscht
weder noch

5,8
73,4
20,8

11,1
45,5
43,4

Auch im direkten Umgang mit Opferzeugen gab es nach Einsch.tzung der Be-
amten/-innen einige Verbesserungen, die insbesondere die Begr.ßungssitua-
tion betreffen (namentliche Vorstellung und Begr+ßungmit Handschlag). Ein
Wandel zu einer „psychologischeren“ Haltung beim Erstkontakt wird durch
das Item „Ich lasse mich inmeinemVerhalten vom &ußeren Erscheinungsbild desOZ
leiten“ ausgedr+ckt. Hier verringert sich der Anteil der Befragten von der ers-
ten zur dritten Welle, die dieser Aussage zustimmen. In Tabelle 10.4 sind die
Befunde zusammengefasst.

34 Hier und im Folgenden Angaben in Prozent der Befragten.
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Tabelle 10.4:
Umgang mit Opferzeugen

1. Welle 3. Welle

Ich stelle mich namentlich vor.

x2=28,7 , df=3 , p<.001

immer
h.ufig
selten
nie

48,4
29,3
16,3
6,0

65,3
28,2
5,3
1,2

Ich begr+ße mit Handschlag.

x2=23,6 , df=3 , p<.001

immer
h.ufig
selten
nie

19,9
35,8
33,0
11,3

27,8
46,1
23,2
2,9

Ich lasse mich in meinem Verhalten vom
.ußeren Erscheinungsbild des OZ leiten.

x2=14,3 , df=3 , p<.001

immer
h.ufig
selten
nie

1,1
27,0
52,3
19,6

0,8
15,8
68,0
15,4

Manche OZ finde ich unsympathisch und ich
w+rde die Bearbeitung des Falles am liebsten
abgeben.
x2=16,7 , df=1 , p<.001

trifft zu

trifft nicht zu

36,6

63,4

20,2

79,8

In der Kategorie Einstellungen gegen.ber Opferzeugen finden sich bedeutsame
Ver.nderungen in den folgenden Aussagen:

Weniger Befragte sch.tzen in der dritten Befragung die Glaubw.rdigkeit von
Opferzeugen als hoch ein (23%, erste Welle 40%). Dies mag zun.chst +ber-
raschen, wird jedoch plausibel, wenn man bedenkt, dass der weitaus gr6ßte
Teil der Befragten derAnsicht ist, dass die Einsch.tzung derGlaubw+rdigkeit
vom jeweiligen speziellen Fall bestimmtwird (55%der Befragten in der ersten
Welle und 76% inder zweiten sinddieserMeinung).DieAussage „MancheOZ
finde ich unsympathisch und ich w.rde die Bearbeitung des Falles am liebsten abge-
ben“ sollte aus psychologischer Sicht eigentlich bejaht werden; sie dr+ckt
einenAspekt vonAlltagserfahrung aus. Dennoch verneinen insgesamt 71,1%
der Befragten (63% erste Welle, knapp 80% zweite Welle) diese Aussage.
M6glicherweise erscheint es der Mehrheit der Befragten als „opportun“, eine
negativ formulierte Aussage abzulehnen. Eine erh6hte „Sensibilisierung“ f+r
Probleme vonOpferzeugen – oder doch eher f+r eigene Probleme imUmgang
mit diesen (?) – mag aus dem ver.nderten Antwortverhalten im Falle der
Aussage „Es kommt vor, dass der Umgang mit OZ besonders schwierig ist“ abge-
leitet werden. Hier ist ein starker Anstieg der Zustimmungen zu diesem Item
von der ersten zur dritten Welle zu verzeichnen (von 15% auf 58%). M6g-
licherweise fungiert als Hintergrund f+r diese Einstellung eine fatalistische
Sichtweise, wie sie sich in dem hohen Anteil der Beamten/-innen ausdr+ckt,
die dem folgenden Item zustimmen: „Schwierige OZ wird es immer geben, da
kann man kaum etwas machen“. �ber beide Erhebungswellen hinweg sind –
unver.ndert – fast 80% der Befragten dieser Meinung. Hier ist weitere Auf-
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kl.rungsarbeit erforderlich! – und dass daf+r ein Boden vorbereitet wurde,
l.sst sich m6glicherweise aus einer gesteigerten Nachfrage nach „Kenntnissen
.ber eine Psychologie des Opfers“ ablesen (von 47% auf 61% Zustimmung). Ta-
belle 10.5 fasst die Ergebnisse zusammen.

Tabelle 10.5:
Einstellungen gegen!ber Opferzeugen

1. Welle 3. Welle

Wie sch.tzen Sie die Glaubw+rdigkeit von OZ
ein?
x2=27,4 , df=2 , p<.001

hoch
niedrig
fallabh.ngig

40,1
4,6
55,3

23,1
0,8
76,1

Manche OZ finde ich unsympathisch und w+rde
die Bearbeitung des Falles am liebsten abgeben.
x2=16,7 , df=1 , p<.001

trifft zu

trifft nicht zu

36,6

63,4

20,2

79,8

Es kommt vor, dass der Umgang mit OZ
besonders schwierig ist.
x2=105,9 , df=2 , p<.001

trifft zu

trifft nicht zu

15,2

84,8

58,2

41,8

Schwierige OZ wird es immer geben, da kann
man kaum etwas machen.
x2=0,1 , df=1 , n. s.

trifft zu

trifft nicht zu

78,1

21,9

76,7

23,3

Ich w+nsche mir mehr Kenntnisse +ber eine
Psychologie des Opfers.
x2=9,3 , df=1 , p=.002

trifft zu

trifft nicht zu

47,2

52,8

61,2

38,8

In die n.chste Kategorie fallen Aussagen zum Informationsverhalten. Auch
hier hat sich die Lage deutlich verbessert. Die Beamten/-innen geben jetzt
h.ufigerHinweise auf denVerfahrensablaufund -fortgangund eswird h.ufiger
angegeben, dass gen.gend Informationsmaterial auf den Dienststellen verf+g-
bar ist und dieses auch h.ufiger genutzt wird. Eine v6llige Umkehrung der
Verh.ltnisse erfolgte hinsichtlich der Aussage „Im Falle von fremdsprachigen
Opfern ist es schwierig, ausreichend zu informieren“, die in der Abschlussbefra-
gung eine hohe Zustimmung erh.lt (88,5%). In Tabelle 10.6 sind die Befunde
zu dieser Kategorie zusammengefasst.

Im Bereich Informationsverhalten ist bez+glich der „M3glichkeit, sichWissen .ber
Opferschutz anzueignen“ eine Besserung eingetreten. W.hrend dies f+r Semi-
nare zutrifft (das sog. Winterseminar und die Fortbildungsveranstaltungen
scheinen hier ihre Wirkung gezeigt zu haben), bestehen im Hinblick auf den
Dienstunterricht nochDefizite (Ergebnis hier nicht signifikant). Zwischenzeit-
lich liegt auch Fachliteratur vor (1. Welle 30%, 3. Welle 53%). Schließlich
wurde noch danach gefragt, welche Gr+nde daf+r verantwortlich sind, wenn
Beamte/-innen sich nicht ausreichendWissen+berdenOpferschutz aneignen
k6nnen. Auch hier hat sich die Lage verbessert, indem zum Zeitpunkt der
Abschlussbefragung Zeitmangel, mangelnde Freistellung von anderen Dienstauf-
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gaben und das Angebot an Fortbildungsseminaren in geringerem Umfange als
bei der Erstbefragung reklamiert wird. In Tabelle 10.7 finden sich die Zahlen-
werte.

In der letzten Kategorie geht es um die pers6nliche Meinung zum Opfer-
schutz. Offensichtlich sind die Polizeibeamten/-innen der Meinung, dass
ein Opferschutz nicht zu den eigentlichen Aufgaben der Polizei geh6rt. Diese
Sichtweise hat sich von der ersten zur letzten Welle noch verst.rkt, insbeson-
dere die Auffassung, dass Opferschutz „Institutionen außerhalb der Polizei .ber-
tragenwerden sollte“ (knapp 26%stimmendem inWelle 3 zu, gegen+ber 17,4%
in Welle 1). Allerdings ist hier der Anteil derjenigen, die in dieser Frage „un-
entschieden“ sind, relativ hoch (1. Welle 42%, 2. Welle 33%). M6glicherweise
ist nicht ganz klar, was Opferschutz f+r polizeiliches Handeln impliziert, be-
ziehungsweise es kann vermutet werden, dass unter Opferschutz innerhalb
und außerhalb der Polizei etwas qualitativ Unterschiedliches verstanden
wird. So stimmt zugleich ein relativ hoher Prozentsatz der Befragten der Aus-
sage „Opferschutz beginnt bei der Polizei“ zu (87,2%, keine Ver.nderung von
erster zu letzter Befragung) und es findet sich eine Mehrheit, die eine „ver-
st&rkte Schulung imHinblick aufMaßnahmen zumOpferschutz“ fordert (imMittel
76% +ber beideWellen, unver.ndert). Schließlich wird auch durchaus selbst-
kritisch bejaht, dassOpferschutz außerhalb der Polizei eine Kontrollfunktion haben
kann (1. Welle 30%, 3. Welle 38%), allerdings bleibt mehr als ein Drittel der
Befragten auch hier „unentschieden“. Manmag in all dem insofern eine „pro-
fessionelle“ Haltung sehen, als die ge.ußerte Einstellung zum Opferschutz

Tabelle 10.6:
Informationsverhalten

1. Welle 3. Welle

Hinweise auf Verfahrensablauf gebe ich . . .

x2=6,5 , df=2 , p<.001

immer
eher selten
nur auf
Nachfrage

73,5
7,3

19,3

82,7
5,3

11,9

Hinweise auf Verfahrensfortgang gebe ich . . .
x2=15,5 , df=2 , p<.001

immer
eher selten

53,0
15,1

69,8
12,1

Es gibt auf meiner Dienststelle gen+gend schrift-
liches Infomaterial.

x2=182,1 , df=1 , p<.001

nur auf
Nachfrage
ja
nein

31,9

88,9
11,1

18,1

28,5
71,5

Es ist Infomaterial vorhanden, es wird in der Re-
gel aber nicht genutzt.
x2=85,8 , df=1 , p<.001

ja
nein

79,0
21,0

33,7
66,3

Im Falle von fremdsprachigen Opfern ist es
schwierig, ausreichend zu informieren.
x2=304,3 , df=1 , p<.001

ja
nein

7,9
92,1

88,5
11,5
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Ausdruck von Erfahrung eigener Begrenztheit imHinblick auf eine angemes-
sene, psychologisch ad.quate Behandlung vonGesch.digten ist. Die sich hier
andeutende Ambivalenz in der Frage eines Opferschutzes durch die Polizei
abzubauen, ist sicherlich eine Aufgabe der Zukunft. Auch ist es nicht gelun-
gen, ein offensichtlich imWiderspruch zu den dienstlichen Vorgaben stehen-
des �berzeugungsmuster, das zugleich ein eher traditionelles Verst.ndnis
polizeilicher Aufgaben beinhaltet, abzuschw.chen: „Opferschutz hat in jedem
Fall Vorrang gegen.ber der T&terermittlung“ – dieser Aussage stimmen ins-
gesamt „nur“ 27% der Befragten zu (Mittelwert aus beiden Befragungen, ab-
nehmende Tendenz) und die Zahl der „Unentschiedenen“ ist auch hier relativ
hoch (55% im Mittel, unver.ndert). „Auch Bedienstete bei der Polizei haben als
Opfer Probleme“ und „sie sollten die M3glichkeit haben, schnell und unb.rokratisch
Hilfe zu bekommen“. 83 bis 92 Prozent der Befragten stimmen diesen beiden
Aussagen zu (keineVer.nderungen).Demkannmangerne zustimmen! Inder
folgenden Tabelle 10.8 sind die entsprechenden Werte aufgef+hrt.

Tabelle 10.7:
Aus- und Fortbildung

1. Welle 3. Welle

Haben Sie derzeit die M6glichkeit, sich Wissen
+ber Opferschutz anzueignen?
a) im Dienstunterricht
x2=3,2 , df=1 , p<.05

trifft zu
trifft nicht zu

30,4
69,6

38,3
61,7

b) In Seminaren
x2=7,1 , df=1 , p<.005

trifft zu
trifft nicht zu

29,0
71,0

41,0
59,0

c) Es liegt Fachliteratur vor.
x2=26,5 , df=1 , p<.001

trifft zu
trifft nicht zu

29,8
70,2

53,3
46,7

Zeitmangel
x2=15,5 , df=1 , p<.001

trifft zu
trifft nicht zu

82,1
17,9

63,3
36,7

Mangelnde Freistellung von
anderen Dienstaufgaben.
x2=16,3 , df=1 , p<.001

trifft zu
trifft nicht zu

77,9
22,1

56,8
43,2

Fortbildungsseminare werden selten und in zu
geringem Umfang angeboten.
x2=13,7 , df=1 , p<.001

trifft zu
trifft nicht zu

92,6
7,4

79,6
20,4
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Tabelle 10.8:
Pers/nliche Meinung zum Opferschutz

1. Welle 3. Welle

Opferschutz hat in jedem Fall Vorrang gegen-
+ber der T.terermittlung.
x2=9,1 , df=2 , p<.01

stimme ich zu
lehne ich ab
unentschieden

30,2
14,0
55,8

23,0
23,0
53,9

Opferschutz beginnt bei der Polizei.

x2=2,3 , df=2 , p=n.s.

stimme ich zu
lehne ich ab
unentschieden

85,2
4,3
10,5

89,6
3,1
7,3

Polizeibedienstete sollten st.rker im Hinblick
auf Maßnahmen zum Opferschutz geschult
werden.
x2=4,4 , df=2 , p=n.s.

stimme ich zu
lehne ich ab
unentschieden

79,5
2,0
18,6

72,0
3,1
24,9

Auch Bedienstete bei der Polizei haben als
Opfer Probleme.
x2=2,2 , df=2 , p=n.s.

stimme ich zu
lehne ich ab
unentschieden

83,7
,7
15,7

87,2
1,1
11,7

. . . und sollten die M6glichkeit haben, schnell
und unb+rokratisch Hilfe zu bekommen.
x2=0,9 , df=2 , p=n.s.

stimme ich zu
lehne ich ab
unentschieden

92,7
1,7
5,6

90,5
1,9
7,6

Opferschutz geh6rt nicht zu den eigentlichen
Aufgaben der Polizei und sollte Institutionen
außerhalb der Polizei +bertragen werden.
x2=7,4 , df=1, p<.05

stimme ich zu
lehne ich ab
unentschieden

17,4
40,6
41,9

25,7
41,4
33,0

Opferschutz außerhalb der Polizei h.tte Kon-
trollfunktion.
x2=10,7 , df=2, p=.005

stimme ich zu
lehne ich ab
unentschieden

29,9
34,7
35,4

38,1
22,3
39,6

10.1.1.1 Von der ersten zur letzten Datenerhebungswelle

In diesemAbschnitt geht es umdie Betrachtung desWandels in den Einsch.t-
zungen der Beamten/-innen im Landkreis Darmstadt/Dieburg +ber alle drei
Datenerhebungswellen hinweg. Als Erwartung l.sst sich formulieren, dass
bez+glich der H.ufigkeiten, mit denen die Befragten in den einzelnen Kate-
gorien die positiv zu bewertende Antwortalternative ankreuzen, ein linearer
Anstieg +ber die drei Erhebungswellen zu verzeichnen ist. Dieser Sachverhalt
wird durch die folgende Abbildung 10.1 +berpr+ft.
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Abbildung 10.1:
Experimentalgruppe: von der ersten zur letzten Datenerhebung

Lediglich in den beiden Kategorien „R.umliche Ausstattung und Verneh-
mungssituation“ sowie „Opferschutz“ findet sich kein linearer Anstieg. Eine
differenziertereAnalyse zeigt, dass in der zuerst genanntenKategorie im Item
„T.terkontakt ausgeschlossen“ ein R+ckgang der H.ufigkeit, mit der dieses
mit Zustimmung beantwortet wurde, auftritt (1. Welle 72%, 2. Welle 60%,
3. Welle 75%). Auch hinsichtlich des Ausstattungsmerkmals „interessantes
Lesematerial“ macht die 2.Welle eine Ausnahme, hier ist mit 14% Zustim-
mung der geringste Wert zu verzeichnen (gegen+ber 10% in der ersten und
29% in der dritten Welle).

In Bezug auf Einstellungen zumOpferschutzwirdwiederumdieAmbivalenz
vieler Beamten/-innen deutlich (vgl. o. S. 70). Hier ist die Tendenz zu einer
„angemessenen“ Einsch.tzung der Bedeutung des Opferschutzes in der drit-
ten Welle leicht r+ckl.ufig. So wird hier die Aussage „Opferschutz geht vor
T.terermittlung“ „nur“ von 23% der Beamten/-innen zustimmend beant-
wortet und der Anteil der Unentschiedenen ist unver.ndert hoch (knapp
54%, 1. Welle 56%, 2. Welle 60%). Auch hat sich in dieser Kategorie m6g-
licherweise die Schulungsmaßnahme vom Winter 1998 („Winterseminar“)
ausgewirkt, zumal die 2. Befragung im Anschluss daran stattfand (M.rz
und April 1999).

Insgesamt l.sst sich schlussfolgern, dass im Landkreis Darmstadt/Dieburg
eine deutliche Verbesserung in verschiedenen Kategorien polizeilichen Han-
delns beziehungsweise polizeilicher Handlungsm6glichkeiten und -erwar-
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tungen stattgefunden hat. Der Verlauf der Ver.nderungen von der ersten zur
dritten Welle der Datenerhebungen – also im Zeitraum August/September
1998 bis Februar/M.rz 2000 ist durchweg linear-ansteigend. Lediglich im Be-
reich „Opferschutz“ ergab sich keine weitere Steigerung; allerdings sind in
dieserKategorie dieWerte vonAnbeginn derDatenerhebungen bereits relativ
hoch (d. h. hohe allgemeine Wertsch.tzung), so dass weitere Steigerungen
schon aus methodischen Gr+nden nicht erwartet werden konnten.35

10.1.2 Kontrollgruppe Polizei: 1. und 2. Datenerhebungs-
welle

Es konnten Vergleiche in insgesamt 32 Einzelvariablen vorgenommen wer-
den.36

ImBereich „R�umlicher Kontext und Ausstattung“wurdendie inTabelle 10.9
aufgef+hrten Variablen miteinander verglichen.

Tabelle 10.9:
R(umlicher Kontext und Ausstattung

� Ist eine ungest6rte Aussprache m6glich?
� Ist T.terkontakt ausgeschlossen?
� Ist ein separater Vernehmungsraum vorhanden?
Vorhanden, erw+nscht, weder noch:
� freundlicher Warteraum
� Sichtkontakt
� direkte/umgehende Betreuung
� interessantes Lesematerial
� Erfrischungsm6glichkeiten
� Kinderspielzeug

In der Beantwortung der ersten drei Items gibt es keine Unterschiede zwi-
schen erster und zweiter Befragung.

Bez+glich der Empfangssituation gab es einige signifikante Ver.nderungen.
Die Tabellen 10.10 bis 10.13 geben die Ergebnisse wieder:

35 Testpsychologisch handelt es sich hierm6glicherweise um einen sog. cieling-Effekt, wenn
bereits hoheWerte aufgrund der Struktur desMessinstruments nicht mehrweiter anstei-
gen k6nnen.

36 Die statistischeAuswertung erfolgt – falls nicht anders vermerkt – hier und imFolgenden
+ber eine Pr+fung nach der x2-Verteilung. Als „signifikant“ werden i. a. Ergebnisse be-
zeichnet, die eine Zufalls-Restwahrscheinlichkeit von h6chstens 5% (p<.05) aufweisen.
Entspricht die Zufallswahrscheinlichkeit einem Wert von p<.10, so wird in einzelnen
F.llen von einer „Tendenz“ gesprochen. S.mtliche Berechnungen wurden mit dem Pro-
gramm Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) vorgenommen.
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Tabelle 10.10:
„Freundlicher Warteraum“

freundlicher Warteraum 1. Welle 2. Welle

vorhanden 16,2 10,9

erw+nscht 77,1 71,7

weder noch 6,7 17,4

x2=6,0 , df=2, p=.049

Tabelle 10.11:
Interessantes Lesematerial

interessantes Lesematerial 1. Welle 2. Welle

vorhanden 11,4 12,6

erw+nscht 77,1 56,3

weder noch 11,4 31,0

x2=12,1 , df=2, p=.002

Tabelle 10.12:
Erfrischungsm/glichkeiten

Erfrischungsm6glichkeiten 1. Welle 2. Welle

vorhanden 14,6 19,1

erw+nscht 73,8 44,9

weder noch 11,7 36,0

x2=19,5 , df=2, p=.001

Tabelle 10.13:
Vorhandensein von Kinderspielzeug

Vorhandensein von Kinderspielzeug 1. Welle 2. Welle

vorhanden 3,0 14,6

erw+nscht 74,0 40,4

weder noch 23,0 44,9

x2=23,4 , df=2, p=.001

Bis auf das Kinderspielzeug sind die anderen Einrichtungen zum Empfang
vonGesch.digten nicht sonderlich h.ufiger geworden.Die Ergebnisseweisen
darauf hin, dass die bezeichneten Ausstattungsgegenst.nde eher seltener er-
w+nscht sind und die Antwort „weder vorhanden noch erw+nscht“ von der
ersten zur letzten Befragung h.ufiger auftritt. Es handelt sich somit weniger
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um eine Ver.nderung des Sachverhalts, als vielmehr um eine Einstellungs-
.nderung. Diese Dinge werden f+r nicht so wichtig erachtet. Bei den anderen
EinrichtungenwieWarteraum, Sichtkontakt und direkte/umgehende Betreu-
ung trat dieser Effekt nicht auf. Im Vergleich von erster zu zweiter Befragung
sind sie noch gleich h.ufig „erw+nscht“.

Wie Tabelle 10.14 zeigt, konnten folgende Variablen in der Kategorie „Umgang
mit Opfern und Zeugen“miteinander verglichen werden:

Tabelle 10.14:
Items der Kategorie: „Umgang mit Opfern und Zeugen“

Bei der Begr+ßung und Vernehmung von OZ . . .

� . . . stelle ich mich namentlich vor.

� . . . begr+ße ich mit Handschlag.

� . . . lasse ich mich in meinem Verhalten vom .ußeren Erscheinungsbild des OZ
leiten.

� Auf meiner Dienststelle ist es m6glich, in F.llen gr6ßerer psychischer Belastung
des Opfers einen Mitarbeiter abzustellen, der sich st.ndig um den OZ k+mmert.

Signifikante Unterschiede ergaben sich f+r die Variablen „Begr+ßung“ und
„Mitarbeiter“. Die Tabellen 10.15 und 10.16 geben die Ergebnisse wieder:

Tabelle 10.15:
Begr!ßung der OZ mit Handschlag

Ich begr+ße mit Handschlag. 1. Welle 2. Welle

immer 19,0 18,9

h.ufig 25,0 42,2

selten 43,0 33,3

nie 13,0 5,6

x2=8,2 , df=3, p=.043

Tabelle 10.16:
M/glichkeit, einen Mitarbeiter abzustellen, der sich st(ndig um das Opfer k!mmert

Mitarbeiter, der sich st.ndig umOZ k+mmert,
kann abgestellt werden.

1. Welle 2. Welle

meistens 7,8 17,2

eher selten 45,1 50,6

nie 47,1 32,2

x2=6,3 , df=2, p=.043
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Bez+glich der Thematik „Einstellung der Beamten gegen.berOpfern undZeugen“
sind in Tabelle 10.17 die relevanten Items aufgef+hrt:

Tabelle 10.17:
Items der Kategorie: „Einstellung der Beamten gegen!ber Opfern und Zeugen“

� Wie sch.tzen Sie generell die Glaubw+rdigkeit von OZ ein?

� MancheOZ finde ich unsympathisch und ichw+rde die Bearbeitung des Falles am
liebsten abgeben.

� Ich w+nsche mir mehr Kenntnisse +ber eine Psychologie des Opfers.

� Schwierige OZ wird es immer geben, da kann man kaum etwas machen.

Bez+glich des ersten und dritten Items gab es bedeutsame Unterschiede. Die
Tabellen 10.18 und 10.19 geben die Ergebnisse wieder.

Tabelle 10.18:
Einsch(tzung der generellen Glaubw!rdigkeit von OZ durch die Beamten/-innen

Glaubw+rdigkeit von OZ 1. Welle 2. Welle

hoch 33,3 12,4

niedrig 8,8 1,1

fallabh.ngig 57,8 86,5

x2=19,7 , df=2, p=.001

Tabelle 10.19:
Wunsch, mehr Kenntnisse !ber eine Psychologie des Opfers zu haben

W+nsche mehr Kenntnisse +ber Psychologie
des Opfers.

1. Welle 2. Welle

trifft zu 45,8 61,4

trifft nicht zu 54,2 38,6

x2=4,2 , df=1, p=.047

Die Glaubw+rdigkeit von OZ wird in der zweiten Welle wesentlich h.ufiger
als „fallabh.ngig“ bezeichnet und seltener als „hoch“.

F+r das Thema „Psychologie des Opfers“ interessieren sich zum Zeitpunkt
der zweiten Erhebung etwa 15% mehr der Beamten/-innen.

In der Kategorie „Kooperation mit externen helfenden Stellen“ konnte nur eine
Variable verglichen werden. Die Ergebnisse zeigt Tabelle 10.20:
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Tabelle 10.20:
M/glichkeit, auf Informationen !ber Hilfsangebote zur!ckgreifen zu k/nnen

Kann auf aktuelle Informationen +ber Hilfs-
angebote zur+ckgreifen.

1. Welle 2. Welle

trifft zu 25,5 40,7

trifft nicht zu 74,5 59,3

x2=4,9 , df=1, p=.030

In der Kategorie „Informationsverhalten“ wurden die in Tabelle 10.21 gezeig-
ten Items miteinander verglichen:

Tabelle 10.21:
Items der Kategorie: „Informationsverhalten“

� Hinweise auf Verfahrensablauf gebe ich . . .

� Hinweise auf Verfahrensfortgang gebe ich . . .

� Es gibt auf meiner Dienststelle gen+gend schriftliches Infomaterial, so dass das
Opfer sich umfassend +ber Verfahrensablauf etc. informieren kann.

� Es ist Infomaterial vorhanden, doch es wird in der Regel nicht benutzt.

� ImFalle von fremdsprachigenOpfern ist es schwierig, ausreichend zu informieren.

In dieser Kategorie wurde nur das erste Item signifikant. Die Ergebnisse zeigt
Tabelle 10.22.

Tabelle 10.22:
H(ufigkeit, in der Hinweise auf den Verfahrensablauf gegeben werden

Hinweise auf Verfahrensablauf gebe
ich . . .

1. Welle 2. Welle

immer 59,4 78,4

eher selten 16,8 9,1

nur auf Nachfrage 23,8 12,5

x2=7,8 , df=2, p=.020

Auch die H.ufigkeit, mit der die Beamten/-innen Hinweise auf den Verfah-
rensfortgang geben, ist tendenziell angestiegen, jedoch nicht signifikant ge-
worden. Im Gegensatz dazu ist Infomaterial noch genauso selten vorhanden
(ca. 12%), wie in der ersten Befragung, es wird genauso h.ufig benutzt oder
nicht benutzt und auch die Situation zur Information von fremdsprachigen
Opfern ist unver.ndert (beinahe 90% der Beamten/-innen sind derMeinung,
dass es schwierig ist, fremdsprachige OZ ausreichend zu informieren). Dieser
Sachverhalt zeigt, dass sich das Verhalten der Beamten/-innen ver.ndert hat,
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jedoch die Gesamtsituation, was die Hilfsmittel anbetrifft, unver.ndert
schlecht geblieben ist.

Bez+glich der Thematik „Aus- und Fortbildung“ zeigt Tabelle 10.23, welche Fra-
gebogenitems miteinander verglichen werden konnten:

Tabelle 10.23:
Items der Kategorie: „Aus- und Fortbildung“

Haben Sie derzeit die M6glichkeit, sich Wissen +ber Opferschutz anzueignen?

� im Dienstunterricht

� in Seminaren

� es liegt Fachliteratur vor

Falls es mir momentan nicht m6glich ist, mich diesbez+glich zu informieren. Woran
liegt das?
� Zeitmangel

� Mangelnde Freistellung von anderen Dienstaufgaben.

� Fortbildungsseminare werden selten und in zu geringem Umfang angeboten.

In dieser Kategorie ergaben sich keine signifikanten Unterschiede im Ver-
gleich von erster und zweiter Befragung. Die Fortbildungssituation ist kon-
stant schlecht.

Das letzte Thema, das durch den Fragebogen abgedeckt wurde, ist die „per-
s3nliche Meinung der Beamten“ zum Opferschutz. Tabelle 10.24 gibt eine �ber-
sicht:

Tabelle 10.24:
Items der Kategorie: „Pers/nliche Meinung zum Opferschutz“

� Opferschutz hat in jedem Fall Vorrang gegen+ber der T.terermittlung.

� Opferschutz beginnt bei der Polizei.

� Polizeibedienstete sollten st.rker im Hinblick auf Maßnahmen zum Opferschutz
geschult werden.

� Auch Bedienstete der Polizei haben als Opfer Probleme.

� . . . und sollten die M6glichkeit haben, schnell und unb+rokratisch Hilfe zu be-
kommen.

� Opferschutz geh6rt nicht zu den eigentlichen Aufgaben der Polizei und sollte In-
stitutionen außerhalb der Polizei +bertragen werden.

� Ein Opferschutz außerhalb der Polizei h.tte durchaus eine wichtige Kontroll-
funktion.

In dieser Kategorie ergab sich ein signifikanter Unterschied. Tabelle 10.25 zeigt
die Ergebnisse:
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Tabelle 10.25:
Meinung, dass ein Opferschutz außerhalb der Polizei eine wichtige Kontrollfunktion h(tte

Opferschutz außerhalb der Polizei h.tte Kon-
trollfunktion

1. Welle 2. Welle

stimme ich zu 20,6 33,3

lehne ich ab 46,1 25,0

unentschieden 33,3 41,7

x2=9,3 , df=2, p=.010

10.1.3 Zusammenfassung

Im Rahmen der Evaluation nimmt der Vergleich der beiden Befragungen von
Polizeibeamten/-innen „vor“ und „nach“ den realisierten Interventionsmaß-
nahmen eine zentrale Stellung ein. Deutliche Ver.nderungen beziehungs-
weise Verbesserungen in den f+r den Umgang mit Opferzeugen wichtigen
Bereichen polizeilichen Handelns sind die Voraussetzung f+r den postulier-
ten Induktionseffekt. Fasst man die Ergebnisse zusammen, so ergibt sich ins-
gesamt ein positiver Befund: in wichtigen Bereichen (Kategorien) polizei-
lichen Handelns konnten Verbesserungen erzielt werden. Davon besonders
betroffen sind jene Kategorien, die unter demOberbegriffmaterielle und struk-
turelle Ressourcen firmieren (vgl. Kap. 8.2.1). So kann gefolgert werde, dass die
im Zeitintervall zwischen erster und letzter Befragung realisierten Maßnah-
men zu einer Verbesserung der Lage im Bereich der r&umlichen Ausstattung
und der Umst&nde der Vernehmungssituation sowie hinsichtlich der Informations-
lage gef.hrt haben.

Dem gegen+ber fallen quantitativ betrachtet die gleichfalls vorhandenen po-
sitiven Ver.nderungen im Bereich der ideellen und personellen Ressourcen (vgl.
Kap. 8.2.2) deutlich ab. Offensichtlich haben die Maßnahmen hier nicht zu
dem gleichen Erfolg gef+hrt wie im Falle der strukturellen Bedingungen f+r
polizeiliches Handeln. Zur Veranschaulichung des Sachverhalts sind in der
Abbildung 10.2 die Mittelwerte der Prozent-Differenzen (3. Welle minus
1. Welle) f+r jede Kategorie aufgef+hrt.
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Abbildung 10.2:
Mittlere Differenzen f!r Kategorien polizeilichen Handelns

Es wird deutlich, dass in den Kategorien „Einstellungen der Beamten/-innen
gegen.ber Opferzeugen“ und „Pers3nlicheMeinung zumOpferschutz“ die vor Be-
ginn der Studie aufgewiesenen Defizite nicht durchg.ngig beseitigt werden
konnten. In der Kategorie „Einstellungen“ wird dieser Eindruck vor allem
durch den hohen Prozentsatz von Befragten hervorgerufen, die ihreMeinung
zur Glaubw+rdigkeit von Opferzeugen ge.ndert haben (in negative Rich-
tung) und die gleichzeitig eine Einsch.tzung der Glaubw+rdigkeit st.rker
von den Besonderheiten des einzelnen Falles abh.ngig machen. L.sst man
letztere Tendenz gelten und sieht darin ein positives Zeichen f+r einen ange-
messenen Umgang mit Opferzeugen, so verringert sich die in der Abbildung
10.2 dargestellte negative Differenz um 5,7 Prozentpunkte und es ergibt sich
eine positive Differenz von 6,4%.37 Auf Probleme in Bezug auf eine angemes-
sene Einsch.tzung des „Opferschutzes“ wurde bereits weiter oben hingewie-
sen (die beiden Items, die sich auf Opferschutz bei der Polizei beziehen, wur-
den hier aus der Berechnung herausgenommen, wodurch das Ergebnis hier
etwas ung+nstiger ausf.llt). Schließlich ist auf die bedeutende Verbesserung
der Fortbildungslage hinzuweisen, eine unmittelbare Folgederdrei Seminare,
die in der Zeit zwischen erster und letzter Befragung realisiert werden konn-
ten.

Auch f+r die Kontrollgruppen lassen sich Ver.nderungen von der ersten zur
zweiten Befragung aufweisen. So gab es Verbesserungen im Bereich des In-
formationsverhaltens und des Umgangs mit Opferzeugen. Im ersten Fall er-

37 Aus der Berechnung der zentralen Tendenz dieser Kategorie wurde das Item „Es kommt
vor, dass der Umgang mit OZ besonders schwierig ist“ herausgenommen, da eine „negative“
Wertung der Antwortm6glichkeit „trifft zu“ problematisch erscheint.
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gibt sich eine deutlich bessere Ver.nderungsrate. Auch bez+glich der Einstel-
lung zum Opferschutz ergibt sich f+r Groß-Gerau eine h6here Steigerungs-
rate, die insbesondere auf den Umstand zur+ckzuf+hren ist, dass in der Ab-
schlussbefragung 33,3% der Beamten/-innen (gegen+ber 20,6% in der ersten
Befragung) der Aussage zur Kontrollfunktion von Opferschutz zustimmen. In
diesem speziellen Fall wird impliziert, dass eine Bejahung dieser Frage einen
Aspekt von B+rgern.he ausdr+ckt, da hiermit eine Kontrolle der Polizei
durch andere Gruppen akzeptiert wird.

In Abbildung 10.3 sind die Differenzwerte f+r die einzelnen Kategorien dar-
gestellt.

Abbildung 10.3:
Differenzwerte f!r Kategorien polizeilichen Handelns

Beim Vergleich der beiden Abbildungen 10.2 und 10.3wird deutlich, dass sich
im Landkreis Darmstadt/Dieburg die polizeilichen Handlungsm6glichkei-
ten, insbesondere in den Bereichen r.umliche Ausstattung beziehungsweise
Vernehmungssituation, sowie im Sektor Fortbildung verbessert haben. Im
Landkreis Groß-Gerau fanden ja zwischenzeitlich keine themenbezogenen
Fortbildungsveranstaltungen statt. Auchhinsichtlich der „Einstellungen“ dif-
ferieren beide Landkreise, zugunsten der Experimentalgruppe.

Die in den beiden Abbildungen repr.sentierten Ver.nderungsraten sagen
nochnichts +berden aktuellen Stand (abschließendeDatenerhebung) der Ein-
sch.tzungen polizeilichen Handelns aus. Hier+ber wird in Kapitel 10.2.1 be-
richtet.
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10.2 Divergenz zwischen Versuchsgruppen (EG und KG)

In diesenAbschnitt fallenVergleiche vonExperimental- undKontrollgruppen
f�r die Gruppe der Polizeibeamten/-innen und der Opferzeugen. Grunds"tz-
lich wird angenommen, dass bei der jeweils letzten Datenerhebungswelle die
Differenzen zwischen den beidenGruppen des Forschungsdesigns zugenom-
men haben.

10.2.1 Versuchsgruppen Polizei: Erste Datenerhebungs-
welle

Im Folgenden werden die Ergebnisse in der Reihenfolge der in beiden Fra-
geb)gen identischen Items zusammengestellt. Grunds"tzlich sollten hier
keine substantiellen Unterschiede zwischen den Gruppen bestehen.

Aufnahmesituation beim Erstkontakt: In GG ist eher eine ungest�rte Ausspra-
chem)glich als in DA/DIE (83,8% zu 73,9%, p <.05).

Empfangssituation: Sichtkontakt ist in GG h"ufiger vorhanden (58,7% zu
79,2%, p<.01), ansonsten sind alle Einrichtungen f�rOpfer (z. B. Lesematerial,
Besuchertoilette etc.) in beiden Landkreisen in etwa gleich h"ufig vorhanden,
und auch die Wartezeiten unterscheiden sich nicht.

Umgangmit OpfernundZeugen:Bei der Begr�ßungvonOpferzeugen sind 2
von 5 Items signifikant: In GG stellen sich die Beamten etwas seltener mit
Namen vor und lassen sich etwas seltener vom �ußeren Erscheinungsbild der
Opfer leiten (Tabelle 10.26)

Tabelle 10.26:
In welchem Ausmaß lassen sich Polizeibeamte vom �ußeren Erscheinungsbild des Gesch�-
digten leiten?

DA/DIE GG Differenz

immer 1,1 4,9 +3,8

h"ufig 27,0 12,6 –14,4

selten 52,3 62,1 +9,8

nie 19,6 20,4 +0,8

x2 = 13,3, df = 3, p = .004

Beamte/-innen inGG sind seltener derMeinung, dass es schwierigeOZ „immer
geben“ wird und man dagegen kaum etwas machen kann (65,9% zu 78,1%,
x2= 4,9, df=1, p=.030).

Auch die typische Reaktion auf ein verst�rtes Opfer unterscheidet sich: Die
Befragten in DA/DIE legen etwas mehr Wert auf Sachlichkeit, weil sie m)g-

85



licherweise mit der Situation nicht angemessen umgehen k)nnen (DA/DIE:
16,2%; GG: 8,8%,x2= 6,8, df=3, p=.078).

Mit einer Liste von Unterst�tzungssystemen sind die Dienststellen in GG
etwas schlechter ausger�stet. In DA/DIE ist sie zu 39,4% vorhanden, in GG
nur zu 25,5% (x2= 6,3 df=1, p=.012).

Die Gr�nde, warum keine Hinweise auf Zeugenentsch"digung gegeben wer-
den, unterscheiden sich alle signifikant,

� weil Infomaterial fehlt (DA/DIE: 31,4%; GG: 73,9%, x2=15,9, df=1, p<.01),
� weil falsche Erwartungen beim Opfer geweckt werden (DA/DIE: 12,6%;
GG: 34,8%, x2= 7,8, df=1, p<.001),

� weil negativer Gef�hlszustand des OZ verst#rkt wird (DA/DIE: 4,6%;
GG: 36,4%, x2= 26,5, df=1, p<.001).

Informationsverhalten: hier werden in DA/DIE regelm"ßiger Hinweise auf
den Verfahrensablauf gegeben (Tabelle 10.27).

Tabelle 10.27:
In welchem Ausmaß werden Hinweise auf den Verfahrensablauf gegeben?

DA/DIE GG Differenz

immer 73,5 59,4 –14,1

eher selten 7,3 16,8 +9,5

nur auf Nachfrage 19,3 23,8 +4,5

x2 = 9,7, df = 2, p = .008

Ansonsten gibt es bez�glich des Informationsverhaltens keine signifikanten
Unterschiede. Schriftliches Infomaterial fehlt in beiden Landkreisen, ebensowie
Infomaterial in verschiedenen Sprachen oder Dolmetscher.

Aus- und Fortbildung: Bez�glich der Aus- und Fortbildung gibt es zwischen
DA/DIE undGGkeine signifikantenUnterschiede, dieM)glichkeiten sind in
beiden Landkreisen gleichermaßen schlecht.

Verfahrensausgang: InGGerachten die Befragten die R�ckmeldung�ber den
Verfahrensausgang als weniger wichtig. Die Unterschiede sind hoch signifi-
kant. In GG ist der Verfahrensausgang dem Sachbearbeiter h"ufiger bekannt
(34% zu 13,4%, x2= 19,7, df=1, p<.01), allerdings ist es f�r diesen anscheinend
nicht sowichtig, dass der Verfahrensausgang dem/der aufnehmenden Beam-
ten/in oderdemOpfer (42,3%zu65,9%,x2=8,9, df=2, p= .012)mitgeteiltwird.

Ausstattung: Bez�glich der Ausstattung gibt es einige Unterschiede: In DA/
DIE sind h"ufiger Diktierger"te vorhanden (63,6% zu 47,1%; x2=8,4, df=1,
p= .005), daf�r ist in GG in 98% der F"lle ein Spurensicherungskoffer vorhan-
den, in DA/DIE mit 10% seltener (x2=9,1 , df=1, p= .001). GG hat weniger
ZK-Listen (GG 69,5%; DA/DIE 81,9%, x2=5,7, df=1, p=.020) und weniger
Schreibmappen (DA/DIE 84,8%; GG 70,3%, x2=10,0 , df=1, p= .020).
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Pers�nliche Einstellung:Hier gibt es zwischen beiden Gruppen eher geringe
Unterschiede (Tabellen 10.28 bis 10.29).

Tabelle 10.28:
Ist eine bessere Schulung der Beamten n"tig?

DA/DIE GG Differenz

stimme ich zu 79,5 71,0 –8,5

lehne ich ab 2,0 6,0 +4,0

unentschieden 18,6 23,0 +4,4

x2 = 5,6 , df = 2, p = .060

Tabelle 10.29:
K"nnte ein Opferschutz außerhalb der Polizei auch Kontrollfunktion 'bernehmen?

DA/DIE GG Differenz

stimme ich zu 29,9 20,6 –9,3

lehne ich ab 34,7 46,1 11,4

unentschieden 35,4 33,3 –2,1

x2 = 5,1, df = 2, p = .078

Gegen�ber Neuerungen zum Opferschutz sind die Beamten in GG weniger
aufgeschlossen:

Tabelle 10.30:
Unterschiede in der pers"nlichen Einstellung

Ist es aus Ihrer Sicht erforderlich, . . .

DA/DIE GG Signifikanz

eine Opferschutzdienststelle einzurichten? 44,4 31,4 x2 = 5,3 df = 1
p = .026

einen Opferschutzbeauftragten zu be-
nennen?

64,0 48,5 x2 = 12,3 df = 2
p = .002

eine Liste von Hilfseinrichtungen bereit zu
haben?

97,4 94,1 x2 = 6,4 df = 2
p = .040

EDV-Unterst�tzung durch HEPOLAS? 83,4 68,8 x2 = 11,4 df = 2
p = .003

Ansprechpartner f�r OZ bei Staatsanwalt-
schaft zu benennen?

92,2 77,8 x2 = 18,2 df = 2
p = .001

Ansprechpartner f�r OZ bei Gericht zu
benennen?

91,9 79,8 x2 = 14,3 df = 2
p = .001
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10.2.2 Versuchsgruppen Polizei: Letzte Datenerhebungs-
welle

Die Fragebogenversionen f�r die beiden Landkreise sind nicht v)llig iden-
tisch, da imLandkreisDA/DIE zus"tzlich nachVer"nderungen vonder zwei-
ten zur dritten Datenerhebungswelle gefragt wurde. Insgesamt k)nnen je-
doch 72 Items miteinander verglichen werden.

Diese beiden Erhebungswellen stellen jeweils die Abschlussbefragung in Ex-
perimental- und Kontrollgruppe dar. Im Unterschied zu dem Vergleich der
ersten Welle sollten Differenzen zwischen DA/DIE und GG jetzt st"rker her-
vortreten, wobei erwartet wird, dass die Situation sich in DA/DIE aufgrund
der Maßnahmen deutlicher verbessert hat als im Landkreis GG.

Im BereichR#umlicher Kontext und Ausstattungwurden die in Tabelle 10.31
dargestellten Variablen miteinander verglichen:

Tabelle 10.31:
R�umlicher Kontext und Ausstattung

� Ist eine ungest)rte Aussprache m)glich?
� Ist T"terkontakt ausgeschlossen?
� Ist ein separater Vernehmungsraum vorhanden?
vorhanden, erw�nscht, weder noch:
� freundlicher Warteraum
� Sichtkontakt
� direkte/umgehende Betreuung
� interessantes Lesematerial
� Erfrischungsm)glichkeiten
� Kinderspielzeug
sind nachfolgende Arbeitsmittel auf ihrer Dienststelle vorhanden:
� PC oder Laptop

In der Beantwortung der ersten drei Items gibt es keine signifikanten Unter-
schiede zwischen DA/DIE und GG. 85% der Befragten geben an, dass eine
ungest�rte Aussprache m�glich ist. Rund 74% der Befragten sind der Meinung,
dass der T�terkontakt ausgeschlossen ist und 75% geben an, dass ein separater
Vernehmungsraum vorhanden ist.

Bez�glich der Empfangssituation gibt es signifikante Unterschiede. Die Tabel-
len 10.32 bis 10.35 geben die Ergebnisse wieder:

Tabelle 10.32:
Vorhandensein eines freundlichen Warteraums

freundlicher Warteraum GG DA/DIE

vorhanden
erw�nscht
weder noch

10,9
71,7
17,4

24,1
60,6
15,4

x2 = 7,1 , df = 2, p = .028
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Tabelle 10.33:
Sichtkontakt

Sichtkontakt GG DA/DIE

vorhanden
erw�nscht
weder noch

80,2
13,2
6,6

59,3
28,6
12,1

x2 = 12,6 , df = 2, p = .002

Tabelle 10.34:
Direkte und umgehende Betreuung

direkte/umgehende Be-
treuung

GG DA/DIE

vorhanden
erw�nscht
weder noch

34,8
58,4
6,7

62,0
30,8
7,2

x2 = 21,6 , df = 2, p = .001

Tabelle 10.35:
Vorhandensein von interessantem Lesematerial

interessantes Lesematerial GG DA/DIE

vorhanden
erw�nscht
weder noch

12,6
56,3
31,0

28,9
48,2
22,8

x2 = 9,3 , df = 2, p = .009

Lediglich in den Variablen Erfrischungsm�glichkeiten und Kinderspielzeug gibt
es keine signifikanten Unterschiede. Erfrischungsm)glichkeiten werden von
19% und Kinderspielzeug von durchschnittlich 12% der Befragten angege-
ben. 43% der Beamten/-innen halten Kinderspielzeug nicht f�r notwendig.

Bez�glich der Ausstattung mit PC beziehungsweise Laptop gibt es keinen Unter-
schied. Etwa 83% der Beamten/-innen steht ein PC oder Laptop zur Ver-
f�gung.

Zusammenfassend l"sst sich sagen, dass Opferzeugen im Landkreis DA/DIE
den Vorteil haben, dass der Warteraum etwas freundlicher ist, ihnen mehr
interessantes Lesematerial zur Verf�gung steht und sie direkter und umge-
hender betreut werden. Im Gegensatz dazu ist der Sichtkontakt in GG h"ufi-
ger realisiert. Die Ausstattung der Beamten mit PC oder Laptop scheint in
beiden Landkreisen zufriedenstellend zu sein.
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In der Kategorie Zeitlicher Verlauf waren zwei Fragen zu beantworten. Die
Wartezeit bis zum Eintreffen vor Ort unterscheidet sich zwischen DA/DIE und
GG nicht signifikant. Im Durchschnitt sind es zu 8% 5 Minuten, zu 71% 15
Minuten und zu 21% 30Minuten oder mehrWartezeit. Hingegen unterschei-
det sich dieWartezeit bis zur Vernehmung. Tabelle 10.36 zeigt die Ergebnisse:

Tabelle 10.36:
Wartezeit bis zur Vernehmung

Wartezeit bis zur Verneh-
mung

GG DA/DIE

5 min
15 min
30 min und mehr

34,1
56,8
9,1

63,6
36,4
0,0

x2 = 37,3 , df = 2, p = .001

Nach Einsch"tzung der Befragten in DA/DIE m�ssen die Opferzeugen kei-
nerlei Wartezeiten �ber 30 Minuten in Kauf nehmen. Rund zwei Drittel wer-
den bereits in den ersten f�nf Minuten vernommen, das andere Drittel inner-
halb einer viertel Stunde.

Wie Tabelle 10.37 zeigt, wurden folgende Variablen der Kategorie „Umgang
mit Opfern und Zeugen“miteinander verglichen:
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Tabelle 10.37:
Items der Kategorie „Umgang mit Opfern und Zeugen“

Bei der Begr�ßung und Vernehmung von OZ . . .
� . . . stelle ich mich namentlich vor.

� . . . begr�ße ich mit Handschlag.

� . . . frage ich den OZ, ob eine Vertrauensperson bei der Vernehmung zugegen sein
soll.

� . . . lasse ich mich in meinem Verhalten vom "ußeren Erscheinungsbild des OZ
leiten.

� . . . kann ich mich ausschließlich mit dem OZ besch"ftigen; keine nennenswerten
Unterbrechungen.

� . . . stehe ich unter Zeitdruck.

� . . . habe ich die Zeit zu entscheiden, ob der Fall es erfordert, ein Vorgespr"ch zu
f�hren, bevor ich mit dem schriftlichen Protokoll beginne.

� OZ sind oftmals nicht selbst daf�r verantwortlich, wenn sie schwierig scheinen.

� Ich kann den Grad an Aufgeregtheit und Betroffenheit beim OZ im Allgemeinen
recht gut einsch"tzen.

Aufgeregtes Opfer am Telefon. Wie reagieren Sie?
� Ich versuche, den OZ abzulenken.

� Ich versuche zun"chst, den OZ zu beruhigen.

� Ich versuche, �ber die Aufregung des OZ hinwegzugehen, um sie nicht noch zu
verst"rken.

� Ich achte darauf, dass der OZ m)glichst bald zur Sache kommt.

� Ich denke dar�ber nach,wie ich demOZ im erstenMoment ambesten helfen kann.

Konfrontation mit verst)rtem Opfer, das notwendige Info kaum zusammenh"ngend
berichten kann:
� Ich sorge zun"chst daf�r, dass das Opfer den unmittelbaren Unfallort verl"sst.
� Bei Gef�hlsausbr�chen, die eine effiziente Fallbearbeitung nur st)ren, werde ich
ungeduldig.

� Auf meiner Dienststelle ist es m)glich, in F"llen gr)ßerer psychischer Belastung
des Opfers einen Mitarbeiter abzustellen, der sich st"ndig um den OZ k�mmert.

� Ist das Opfer dar�ber informiert, dass bei der Vernehmung eine Person des Ver-
trauens anwesend sein kann?

Zur Beantwortung der Items der Kategorie: „Begr�ßung von Opfern und
Zeugen“ gibt es eine vierstufigeAntwortskalamit denAntwortm)glichkeiten
,immer8, ,h�ufig8, ,selten8 und ,nieM. Zur Vereinfachung wurde die vierstufige zu
einer zweistufigen Skala zusammengefasst (,immer8 und ,h�ufig8, sowie ,selten8
und ,nie8 jeweils eine Stufe). Bez�glich der Begr�ßungderOpferzeugen gibt es
deutliche Unterschiede zwischen beiden Landkreisen. Es wird im Folgenden
jedes Item einzeln aufgef�hrt. (Tabellen 10.30 bis 10.44).
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Tabelle 10.38:
Namentliche Vorstellung bei der Begr'ßung von Opferzeugen

Ich stelle mich namentlich
vor.

alle Antwortkategorien a zusammengefasste
Antworten b

DA/DIE GGs DA/DIE GG

immer
h"ufig

65,3
28,2

57,8
27,8

93,5 85,6

selten
nie

5,3
1,2

13,3
1,1

6,5 14,4

a. x2 = 6,2 , df = 3, p = .099
b. x2 = 5,2 , df = 1, p = .029

Tabelle 10.39:
Begr'ßung mit Handschlag

Ich begr�ßemitHandschlag. alle
Antwortkategorien a

zusammengefasste
Antworten b

DA/DIE GG DA/DIE GG

immer
h"ufig

27,8
46,1

18,9
42,2

73,9 61,1

selten
nie

23,2
2,9

33,3
5,6

26,1 38,9

a. x2 = 6,1 , df = 3, p = .107
b. x2 = 5,1 , df = 1, p = .030

Tabelle 10.40:
H�ufigkeit der Frage, ob bei der Vernehmung eine Vertrauensperson zugegen sein soll.

Frage, ob Vertrauensperson
zugegen sein soll.

alle
Antwortkategorien a

zusammengefasste
Antworten b

DA/DIE GG DA/DIE GG

immer
h"ufig

7,6
23,3

5,6
13,5

30,9 19,1

selten
nie

57,6
11,4

58,4
22,5

69,1 80,9

a. x2 = 8,838 , df = 3, p = .032
b. x2 = 4,518 , df = 1, p = .037
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Tabelle 10.41:
H�ufigkeit, mit der Sie sich vom �ußeren Erscheinungsbild des Gesch�digten leiten lassen.

Lasse mich vom "ußeren Er-
scheinungsbild leiten.

alle
Antwortkategorien a

zusammengefasste
Antworten b

DA/DIE GG DA/DIE GG

immer
h"ufig

0,8
15,8

1,1
11,1

16,6 12,2

selten
nie

68,0
15,4

68,9
18,9

83,4 87,8

a. x2 = 1,5, df = 3, p = .672
b. x2 = 0,9, df = 1, p = .394

Tabelle 10.42:
H�ufigkeit, mit der Sie sich bei der Vernehmung ausschließlich mit dem Gesch�digten be-
sch�ftigen k"nnen.

Kann mich ausschließlich
mit OZ besch"ftigen.

alle
Antwortkategorien a

zusammengefasste
Antworten b

DA/DIE GG DA/DIE GG

immer
h"ufig

19,0
51,2

8,9
50,0

70,2 58,9

selten
nie

28,1
1,7

38,9
2,2

29,8 41,1

a. x2 = 6,7 , df = 3, p = .081
b. x2 = 3,8 , df = 1, p = .065

Tabelle 10.43:
Zeitdruck bei der Vernehmung

Ich stehe unter Zeitdruck. alle
Antwortkategorien a

zusammengefasste
Antworten b

DA/DIE GG DA/DIE GG

immer
h"ufig

4,1
41,1

9,2
57,5

45,2 66,7

selten
nie

50,2
4,6

29,9
3,4

54,8 33,3

a. x2 = 12,842 , df = 3, p = .005
b. x2 = 11,756 , df = 1, p = .001
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Tabelle 10.44:
H�ufigkeit, mit der Sie Zeit haben zu entscheiden, ob der Fall ein Vorgespr�ch erfordert.

HabeZeit zu entscheiden, ob
Fall Vorgespr"ch erfordert.

alle
Antwortkategorien a

zusammengefasste
Antworten b

DA/DIE GG DA/DIE GG

immer
h"ufig

34,9
47,1

24,4
43,0

81,9 67,4

selten
nie

16,0
2,1

27,9
4,7

18,1 32,6

a. x2 = 8,5 , df = 3, p = .036
b. x2 = 7,7 , df = 1, p = .009

Bez�glich der Situation bei der Begr�ßung von Opferzeugen zeigt sich ein
deutlicherUnterschied zwischendenLandkreisenDA/DIEundGG. Befragte
inDA/DIE achten h"ufiger darauf, sichmitNamen vorzustellenunddabei dem
Opferzeugen die Hand zu reichen. Außerdem steht ihnen mehr Zeit zur Ver-
f�gung, sie k)nnen sich in den meisten F"llen ganz auf das Opfer konzentrieren.
Die Beamten/-innen beider Landkreise fragen zu selten nach, ob bei der Ver-
nehmung eine Vertrauensperson zugegen sein soll; dies geschieht dennoch h"ufi-
ger in DA/DIE. Erfreulich ist, dass in DA/DIE und GG sich nur ein geringer
Anteil der Beamten/-innen am �ußeren Erscheinungsbild des Opfers orientiert.

Einigkeit herrscht bez�glich der Nberzeugung der Beamten/-innen in GG
und DA/DIE, dass sie den Grad an Aufgeregtheit beim Opfer im allgemeinen
gut einsch�tzen k�nnen. Dieser Meinung sind �ber 95%. Ebenso besteht Nber-
einstimmung dar�ber, wie man mit einem verst)rten Opfer umgeht, das sich
aufgeregt am Telefon meldet. 15% der Beamten/-innen versuchen, das Opfer
abzulenken, fast 100% versuchen es zu beruhigen. Etwa 53% gehen <ber die Auf-
regung des Opfers hinweg, um es nicht noch zu beunruhigen und 95% denken da-
r<ber nach, wie sie dem Opfer im ersten Moment am Besten helfen k�nnen. Nur
bez�glich des Items „Ich achte darauf, dass der Opferzeuge m�glichst schnell zur
Sache kommt“ gibt es einen tendenziellen Unterschied, die Daten sind Tabelle
10.45 zu entnehmen:

Tabelle 10.45:
Opferzeugen sollen m"glichst schnell zur Sache kommen

Ich achte darauf, dass derOZm)glichst bald
zur Sache kommt.

DA/DIE GG

ja
nein

76,0
24,0

85,1
14,9

x2 = 3,1 , df = 1, p = .095
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Keine Unterschiede gibt es in der Reaktion auf ein verst�rtes Opfer nach einem
Unfall, das kaum in der Lage ist, notwendige Informationen zusammenh�ngend zu
berichten. Etwa 83% der Beamten/-innen sorgen zun"chst daf�r, dass dasOp-
fer den unmittelbaren Unfallort verl�sst und nur circa 5% werden bei Gef<hls-
ausbr<chen der Opfer ungeduldig.

Ebenfalls keine Unterschiede gibt es bez�glich der letzten beiden Items der
Kategorie „Umgang mit Opfern und Zeugen“. In nur 18% der F"lle ist es
meistensm�glich, einen Mitarbeiter abzustellen , der sich st�ndig um den OZ k<m-
mert. In 82% der F"lle ist das selten oder nie m)glich. Die Opfer sind in 48,2%
der F"lle fast immer beziehungsweise meistens dar<ber informiert, dass bei der
Vernehmung eine Person ihres Vertrauens anwesend sein kann.

Die n"chste Kategorie des Fragebogens bezieht sich auf die „Best#tigung des
Opferstatus“. Dabei weist eins von drei Items einen signifikanten Unter-
schied auf:

Wenn sich ein aufgeregtes Opfer per Telefon bei der Polizeidienststelle mel-
det, "ußern sich nur 30,6% der Beamten/-innen in DA/DIE und 17,9% der
Beamten/-innen im Kreis GG im Sinne von „Ihnen ist Unrecht angetan worden“
oder „Sie sind wirklich gesch�digt worden“ (x2= 5,1, df=1, p=.032). Im Umgang
mit einemverst)rtenOpfer sind etwa 30%der Beamten/-innen derMeinung,
es sei hilfreich, auf noch schwerere F�lle hinzuweisen, um dasOpfer zu beruhigen. In
der gleichen Situation sprechen 93% den Zustand des Opferzeugen an, vermitteln
ihm, dass sein Schock verst�ndlich ist, und sie es nachf<hlen k�nnen, wie er derzeit
f<hlt.

Im folgenden geht es um die Einstellung der Beamten gegen�ber Opfern
und Zeugen“ (Tabelle 10.46).

Tabelle 10.46:
Einstellung der Beamten gegen'ber Opfern und Zeugen

� Wie sch"tzen Sie generell die Glaubw�rdigkeit von OZ ein?
� Bei der Vernehmung ber�cksichtige ich auch die M)glichkeit, dass das Opfer
selbst Mitverantwortung an den Geschehnissen tr"gt.

� . . . w�rde ich gern mehr �ber aktuelle Lage des OZ erfahren.
� Manche OZ finde ich unsympathisch und ich w�rde die Bearbeitung des Falles
am liebsten abgeben.

� Es kommt vor, dass der Umgang mit OZ besonders schwierig ist.
� F�r mich steht bei der Vernehmung die Sache im Vordergrund, nicht die Person.
� Ich w�nsche mir mehr Kenntnisse �ber eine Psychologie des Opfers.
� Schwierige OZ wird es immer geben, da kann man kaum etwas machen.
� OZ sind oftmals nicht selbst daf�r verantwortlich, wenn sie schwierig scheinen.

In dieser Kategorie gibt es nur einen signifikanten Unterschied und eine Ten-
denz. Die beiden Items sind in den Tabellen 10.47 und 10.48 dargestellt:
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Tabelle 10.47:
Einsch�tzung der Glaubw'rdigkeit von Opfern und Zeugen

Glaubw�rdigkeit von OZ DA/DIE GG

hoch
niedrig
fallabh"ngig

23,1
0,8
76,1

12,4
1,1
86,5

x2 = 4,6 , df = 2, p = .096

Tabelle 10.48:
Wunsch, mehr 'ber die aktuelle Lage der Opferzeugen zu erfahren

W�rde gernmehr �ber die aktuelle Lage des
OZ erfahren.

DA/DIE GG

immer
h"ufig
selten
nie

17,0
48,5
33,6
0,8

23,9
46,6
25,0
4,5

x2 = 8,0, df = 3, p = .045

Die vier Items der Kategorie „/berforderung oder eigene Probleme der Be-
amten“ weisen keine signifikanten Unterschiede auf. 19% der Beamten/-in-
nen in DA/DIE und GG f<hlen sich manchmal im Umgang mit OZ <berfordert.
52% bejahen die Aussagen „Das Opfer tut mir zwar leid und eine solche Situation
ist mir unangenehm, weil ich nicht weiß, wie ich angemessen damit umgehen soll. Ich
bem<he mich deshalb um Sachlichkeit bei den Ermittlungen.“ 42% gehen aufgrund
eigener Betroffenheit anders mit dem OZ um, als sie es gew)hnlich tun w�r-
den und 43% der befragten Beamten/-innen sind der Meinung, dass Dauer-
belastung und Stress allgemein dazu beitragen, dass sie manchmal nicht auf
die Situation reagieren k)nnen.

Von den vier Items der Kategorie „Kooperation mit externen helfenden Stel-
len“ unterscheiden sich zwei Items signifikant. Zum einen ist es die Frage, ob
die Beamten/-innen gerne auf externe helfende Stellen zur<ckgreifen w�rden.
Nur 71,3% in GG gegen�ber 89,7% in DA/DIE bejahen dies (x2= 16,9, df=1,
p<.001). Das zweite Item lautet: „Ich kann auf aktuelle Angebote <ber Hilfsange-
bote zur<ckgreifen“. 71,8%der Befragten inDA/DIEBeamten/-innen stimmen
dem zu, gegen�ber 40,7% der Befragten in GG. Etwa 72% haben gute Erfah-
rungen damit gemacht und tats"chlich haben 50% bereits externe Hilfeeinrich-
tungen vermittelt.

Die Items der Kategorie „Informationsverhalten“werden in Tabelle 10.49 auf-
gelistet.
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Tabelle 10.49:
Items der Kategorie „Informationsverhalten“

� Werden Hinweise auf Zeugenentsch"digung/Opferhilfe in Aussicht gestellt?
� Falls nicht vorhanden: W�rden Sie Ihr Informationsverhalten "ndern, wenn
entsprechendes Infomaterial vorliegen w�rde?

� Hinweise auf Verfahrensablauf gebe ich . . .
� Hinweise auf Verfahrensfortgang gebe ich . . .
� Es gibt auf meiner Dienststelle gen�gend schriftliches Infomaterial, so dass das
Opfer sich umfassend �ber Verfahrensablauf etc. informieren kann.

� Es ist Infomaterial vorhanden, doch es wird in der Regel nicht benutzt.
� Im Falle von fremdsprachigen Opfern ist es schwierig, ausreichend zu infor-
mieren.

Eine Tendenz l"sst sich beim ersten Item beobachten (Tabelle 10.50).

Tabelle 10.50:
Information der Opferzeugen 'ber Opferhilfe oder Zeugenentsch�digung

Werden Hinweise auf Zeugenentsch"di-
gung/Opferhilfe in Aussicht gestellt?

DA/DIE GG

gebe generell Hinweise
nur wenn von OZ gew�nscht
nur in schwerwiegenden F"llen

61,5
13,3
25,1

47,2
20,8
31,9

x2 = 4,7 , df = 2, p = .095

Befragte in DA/DIE geben h"ufiger Hinweise �ber Opferhilfe beziehungs-
weise Zeugenentsch"digung. Das Informationsverhalten hinsichtlich Verfah-
rensablauf und –fortgang unterscheidet sich jedoch kaum. Zu 82% werden
immerHinweise auf denVerfahrensablauf gegebenund zu 67%generellHinweise
auf den Verfahrensfortgang, wobei hier die Befragten in DA/DIE tendenziell
etwas h"ufiger informieren.

Den Beamten/-innen inGG stehtweniger Informationsmaterial zur Verf�gung.
12,6% in GG stehen 28,5% in DA/DIE gegen�ber (x2= 8,6, df=1, p<.003). Im
Falle fremdsprachiger Opfer ist es gleichermaßen schwierig zu informieren; dieser
Meinung sind 89%der Beamten/-innen in DA/DIE undGG. ImMittel geben
75% der Beamten/-innen in DA/DIE und GG an, dass sie ihr Informations-
verhalten �ndern w<rden, wenn entsprechendes Infomaterial zur Verf<gung st<nde.

Die n"chsten Items betreffen die Kategorie „Aus- und Fortbildung“. Sie sind
in Tabelle 10.51 dargestellt:

97



Tabelle 10.51:
Items der Kategorie „Aus- und Fortbildung“

� DasThema „UmgangmitOpfernundZeugen“ ist inmeiner bisherigenLaufbahn
wie h"ufig behandelt worden?

Haben Sie derzeit die M)glichkeit, sich Wissen �ber Opferschutz anzueignen?
� im Dienstunterricht
� in Seminaren
� es liegt Fachliteratur vor
Falls es mir momentan nicht m)glich ist, mich diesbez�glich zu informieren.
Woran liegt das?
� Zeitmangel
� mangelnde Freistellung von anderen Dienstaufgaben
� Fortbildungsseminare werden selten und in zu geringem Umfang angeboten
� Ich bin eigentlich nicht an einer Weiterbildung diesbez�glich informiert.

Bez�glich der Aus- und Fortbildung gibt es wesentliche Unterschiede zwi-
schenDA/DIE undGG. Befragte inDA/DIE habenmehrM)glichkeiten, sich
fortzubilden, sei es im Dienstunterricht, in Seminaren oder durch Fachlitera-
tur. Die Tabellen 10.52 bis 10.54 geben die genauen Ergebnisse wieder:

Tabelle 10.52:
M"glichkeit, sich im Dienstunterricht weiterzubilden

M)glichkeit der Weiterbildung im Dienstunterricht DA/DIE GG

trifft zu
trifft nicht zu

38,3
61,7

13,4
86,6

x2 = 17,0 , df = 1, p<.001

Tabelle 10.53:
M"glichkeit, sich durch Seminare weiterzubilden

M)glichkeit der Weiterbildung in Seminaren DA/DIE GG

trifft zu
trifft nicht zu

41,0
59,0

24,1
75,9

x2 = 7,4 , df = 1, p<.007

Tabelle 10.54:
M"glichkeit, sich durch Fachliteratur weiterzubilden

M)glichkeit der Weiterbildung durch Fachliteratur DA/DIE GG

trifft zu
trifft nicht zu

53,3
46,7

28,4
71,6

(x2 = 14,8 , df = 1, p<.001
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Befragt, warum eine Weiterbildung momentan nicht m)glich ist, geben die
Beamten/-innen in GG und DA/DIE weitgehend die gleichen Gr�nde an.
Nur in einem Item unterscheiden sie sich. Die Beamten/-innen in GGwerden
seltener von anderen Dienstaufgaben befreit. 76,1% geben dies als Grund an,
warum sie derzeit nicht an einer Weiterbildung teilnehmen k)nnen, dem ste-
hen 56,8% in DA/DIE gegen�ber (x2= 8,1, df=1, p=.006). Insgesamt geben
64%Zeitmangel als Ursache an, 80% sind derMeinung, dass Fortbildungssemi-
nare zu selten und in zu geringemUmfang angebotenwerdenund 23% sind nicht an
einer Weiterbildung diesbez<glich interessiert.

Die letzte Kategorie des Fragebogens bezieht sich auf die pers)nliche Mei-
nung zum Opferschutz. Wie bereits bei der Einstellung gegen�ber Opfern
und Zeugen gibt es auch hier kaum Unterschiede. Nur eins von sieben Items
weist eine Signifikanz auf, wie Tabelle 10.55 zu entnehmen ist:

Tabelle 10.55:
Einstellung, dass „Opferschutz nicht zu den eigentlichen Aufgaben der Polizei geh"rt und
Institutionen außerhalb der Polizei 'bertragen werden sollte“

Opferschutz geh)rt nicht zu den Aufgaben
der Polizei

DA/DIE GG

stimme ich zu
lehne ich ab
unentschieden

25,7
41,4
33,0

23,9
26,1
50,0

x2 = 14,8 , df = 1, p<.001

41,1% der Beamten/-innen in DA/DIE sind der Meinung, dass Opferschutz
doch zu den Aufgaben der Polizei geh)rt, gegen�ber 26,1% in GG. Die wei-
teren Items zur pers)nlichen Einstellung zum Opferschutz werden zusam-
menfassend in Tabelle 10.56 dargestellt:

Tabelle 10.56:
Pers"nliche Meinung zum Opferschutz

Pers)nliche Mei-
nung zum Op-
ferschutz

aOpferschutz hat in
jedem Fall Vorrang
gegen�ber der T"-
terermittlung.

bOpferschutz be-
ginnt bei der Polizei.

cPolizeibedienstete
sollten st"rker im
Hinblick auf Maß-
nahmen zum Opfer-
schutz geschult

werden.

DA/DIE GG DA/DIE GG DA/DIE GG

stimme ich zu
lehne ich ab
unentschieden

23,0
23,0
53,9

27,0
14,6
58,4

89,6
3,1
7,3

90,0
5,6
4,4

72,0
3,1
24,9

66,3
3,4
30,3

ax2 = 2,9 , df = 2, p = .232
bx2 = 1,9 , df = 2, p = .379
cx2 = 1,0 , df = 2, p = .584
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Pers)nliche Mei-
nung zum Op-
ferschutz

aAuch Bedienstete
der Polizei haben als
Opfer Probleme.

b. . . und sollten die
M)glichkeit haben,
schnell und unb�ro-
kratisch Hilfe zu-
bekommen.

cOpferschutz außer-
halb der Polizei

h"tte Kontrollfunk-
tion.

DA/DIE GG DA/DIE GG DA/DIE GG

stimme ich zu
lehne ich ab
unentschieden

87,2
1,1
11,7

83,1
2,2
14,6

90,5
1,9
7,6

83,3
2,2
14,4

38,1
22,3
39,6

33,3
25,0
41,7

ax2 = 1,1 , df = 2, p = .558
bx2 = 3,7 , df = 2, p = .123
cx2 = 0,6 , df = 2, p = .721

10.2.3 Zusammenfassung

Im Abschnitt 10.2 wurden die Antwortprofile der Frageb)gen f�r Polizei-
beamte/-innen auf Konkordanz (f�r die erste Datenerhebung) und auf Dis-
konkordanz hin (letzte Datenerhebung) �berpr�ft. Es wurde erwartet, dass
relativ geringf�gige Unterschiede in der Ausgangssituation relativ bedeut-
samen Unterschieden in der Abschlusserhebung gegen�berstehen. F�r beide
Situationen k)nnen die Ergebnisse wie folgt kurz zusammengefasst werden:

In der Abbildung 10.4 sind die jeweiligen Unterschiede zwischen den beiden
Versuchsgruppen�berdieKategorienund f�r beideZeitintervalle dargestellt.
Die Werte beruhen auf einer Mittelung der signifikantenUnterschiedspr�fun-
gen.

S"mtlicheDifferenzen sind positiv, d. h. die Bewertungen fallen zugunsten der
Experimentalgruppe aus. In der ersten Datenerhebungswelle konnten erwar-
tungsgem"ß nur wenige Items ein statistisch bedeutsames Niveau erreichen.
Mit Ausnahme der Kategorie „Informationsverhalten“ liegen die mittleren
Differenzen unterhalb der 10-Prozent-Marke. Insgesamt l"sst sich von einer
relativen Konkordanz der Antwortprofile beider Gruppen zum ersten Erhe-
bungszeitpunkt sprechen, wobei diese einMaximum f�r die Kategorien „Op-
ferschutz“ und „zeitliche Strukturierung der Vernehmungssituation“ an-
nimmt. Die statistische Nberpr�fung des Unterschiedes in den relativenH"u-
figkeiten beider Gruppen inWelle 1 ergibt keine Signifikanz (Mann-Whitney-
U-test, U = 3,00, n = 8, Z = –1,44, p = .14).

In deutlichem Kontrast hierzu stehen die Vergleiche der Abschlussbefragung
in beidenVersuchsgruppen.Hier kanndurchwegvon einer ausgepr"gtenDis-
konkordanz gesprochen werden. Der Effekt im Bereich der „Fortbildung“
d�rfte als Folge der allein im Landkreis Darmstadt/Dieburg erfolgten Be-
schulung der Beamtenschaft gewertet werden. Aber auch im Sektor „Einstel-
lungen gegen�ber Opferzeugen“ und im Bereich „Opferschutz“ weisen die
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Befunde auf einen beachtlichen Effekt hin, der mit der Wirkung der im da-
zwischen liegenden Zeitintervall realisierten Interventionsmaßnahmen
gleichzusetzen ist. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen in Welle
4/2 verfehlt das 5-%-Signifikanzniveau nur knapp (Mann-Whitney-U-Test,
U = 11,00, n = 14, Z = –1,72, p = .08).

10.2.4 Opferzeugen – erste Datenerhebungswelle:
Vergleich von Experimental- und Kontrollgruppe

Im Vergleich von Experimental- und Kontrollgruppe zum ersten Erhebungs-
zeitpunkt wird weitgehend Konkordanz in den Antwortprofilen der Opfer-
zeugen erwartet. Die folgenden statistischen Vergleiche beruhen somit auf
einer zweiseitigen Fragestellung.

10.2.4.1 Stichprobencharakteristika

Tabelle 10.57 zeigt zun"chst die Altersverteilung der Opferzeugen beider Wel-
len:

Abbildung 10.4:
Differenzwerte f'r unterschiedliche Kategorien polizeilichenHandelns zum ersten und letzten
Erhebungszeitraum
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Tabelle 10.57:
Altersverteilung

Alter DA/DIE GG

0–20
21–40
41–60
ab 61

8,8
36,3
39,8
15,2

13,5
32,4
35,1
18,9

x2 = 1,2 , df = 3, p = .737

Die Altersverteilung der beiden Wellen unterscheidet sich nicht signifikant.
Mehr als 60% der Opferzeugenwaren zwischen 21 und 60 Jahre alt. In Darm-
stadt war der Anteil dieser Altersgruppe etwas h)her als in der Vergleichs-
stichprobe.

Hinsichtlich der Geschlechterverteilung wurden keine signifikanten Unter-
schiede festgestellt, jedoch ist der Frauenanteil in Darmstadt etwas h)her
als in GG; er betr"gt in Darmstadt 58,7%, in GG 48,6% (x2 = 1.2, df = 1, n. s.).

Auch bez�glich der Ausbildung unterscheiden sich die beiden Gruppen nicht
signifikant. In DA/DIE haben 62% der Opferzeugen Hauptschul- oder Real-
schulabschluss, in GG sind es 75% der Opferzeugen. Tabelle 10.58 enth"lt die
Daten:

Tabelle 10.58:
Ausbildung

Ausbildung DA/DIE GG

Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Studium

29,5
32,5
9,6
28,4

25,0
50,0
11,1
13,9

x2 = 5,1 , df = 3, p = .158

Bei einem Vergleich der Staatsangeh�rigkeit der Befragten beider Opferwellen
zeigt sich, dass DA/DIE einen vergleichsweise geringeren Ausl"nderanteil
hat als GG. Dieser Unterschied ist bei 2-seitigem Test signifikant. Tabelle 10.59
gibt einen Nberblick:

Tabelle 10.59:
Staatsangeh"rigkeit

Staatsangeh)rigkeit DA/DIE GG

Deutsch
Ausland

95,9
4,1

86,5
13,5

x2 = 24,9 , df = 11,p = .009
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Als n"chstes folgt ein Vergleich derDeliktarten der beiden Erstbefragungen in
Experimental- und Kontrollgruppe. Tabelle 10.60 zeigt die H"ufigkeiten der
verschiedenen Delikte:

Tabelle 10.60:
Delikte

Delikt DA/DIE
H"ufigkeit

% GG
H"ufigkeit

%

Einbruch 46 26,4 9 24,3

Raub 43 24,7 7 18,9

K)rperverletzung 26 14,9 7 18,9

Sachbesch"digung 18 110,3 5 13,5

Betrug 2 1,1 2 5,4

Sittendelikt
Vergewaltigung
sonst. sex. Bel"stigung
Kindesmissbrauch

Mord

6
22
–
–
–

3,4
12,6
–
–
–

1
5
–
1
–

2,7
13,5
–
2,7
–

Rauschgiftdelikte 6 3,4 – –

Sonstiges 5 2,8 – –

fehlend – – – –

gesamt 174 100 37 100

x2 = 9,8 , df = 8, p = .278

In beiden Wellen ist Einbruch das h"ufigste Delikt. Danach folgt Raub und
K)rperverletzung. Die beiden Wellen unterscheiden sich nicht signifikant
hinsichtlich der Deliktverteilung.

10.2.4.2 Ergebnisse

In der Kategorie „Umst#nde der Anzeigenerstattung und der Vernehmung“
gibt es keine wesentlichen Unterschiede. Lediglich bei dem Item: „Wer f<hrte
die Vernehmung durch“ zeichnet sich ein Trend ab (x2 = 5,2, df = 1, p = .072), und
zwar dahingehend, dass in Darmstadt mehr Beamten/-innen die Verneh-
mung durchf�hren (12,9%) als in GG (5,6%). Keines der anderen Items weist
einen Trend oder signifikante Unterschiede auf.

In der n"chsten Kategorie „Betroffenheit und Gef�hle nach der Tat, unab-
h#ngig vom Einfluss der Polizeibeamten“ zeigten sich ebenfalls keine sig-
nifikanten Unterschiede.

Bei den Items der Kategorie „Einstellung zur Polizei“ ergab sich nur ein
Trend bez�glich der Aussage: „Ich finde, dass es zu den Pflichten als Staatsb<rger
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geh�rt, bei der Aufkl�rung von Verbrechen mitzuwirken.“ (x2 = 3,4, df = 1,
p = .097). Die Befragten in GG sahen weniger ihre B�rgerpflicht darin, die
Anzeige zu erstatten (83,3%), als die Befragten in DA/DIE (95,7%).

In der Kategorie „Zeitlicher Verlauf“ ergab sich ein signifikanter Unterschied
bei folgendem Item: „Als ich die Anzeige erstattete, wurde ich auch gleich n�her zur
Sache vernommen.“ Tabelle 10.61 gibt einen Nberblick:

Tabelle 10.61:
Zeitlicher Verlauf bis zur Vernehmung

gleich vernommen: DA/DIE GG

ja 87,5 72,2

x2 = 5,3 , df = 1, p = .037

In DA/DIE geben etwa 15% mehr der Befragten an, dass sie gleich vernom-
men wurden.

Die n"chste Kategorie „Erlebter Umgang von Seiten der Beamten/-innen“ ist
von besonderem Interesse. In GG ließen 22,7% der Beamten/-innen den Op-
ferzeugen bei der Vernehmung ausreichend Zeit oder lenkten das Opfer beziehungs-
weise den Zeugen ab, in Darmstadt waren es nur 14,8%. Dieses Ergebnis ist auf
dem 1%-Niveau signifikant. (x2 = 8,7, df = 1, p<.01; zweiseitiger Test). Bez�g-
lich des Items „Wie haben sie den/die vernehmende/n Beamten/in erlebt? Aufmun-
ternd vs. einsch<chternd“, geben 80% der Opferzeugen in DA/DIE an, dass sie
die Beamten/-innen als aufmunternd erlebt haben. In GG verhielten sich die
Beamten nach Angaben der Opferzeugen ausschließlich aufmunternd
(100%). Auch dieses Ergebnis ist signifikant (x2 = 5,2, df = 1, p<.05; zweisei-
tiger Test). Ein Trend best"tigt ebenfalls, dass sich die Beamten in GG h)flich
verhalten (x2 = 3,6, df = 1, p = .074). Im Gegensatz zu Darmstadt mit 39,1%
gaben die Opferzeugen in GG zu 60% an, vom Beamten zum Ausgang begleitet
worden zu sein.

In der Kategorie „Opferstatus durch Beamten best#tigt“ gibt es kaumUnter-
schiede zwischenGGundDA/DIE. Generell f�hlten sich �ber 80%derOpfer
beider Wellen ernst genommen. Die Beamten "ußern Worte der Teilnahme,
jedoch nur etwa 30%der Beamten/-innen der beidenWellen dr�cken ihrMit-
gef�hl aus oder spenden den Opfern Trost. Falls Mitgef�hl von Seiten des
Beamten explizit gemacht wurde, so fanden dies �ber 90% der Opfer als an-
genehm. Lediglich der Trend bei folgendem Item. „Es war mir eher peinlich, als
der/die Beamte/in sein Mitgef<hl ausdr<ckte und versuchte, mich zu tr�sten.“ gibt
einen Hinweis, dass die Opferzeugen in GG eher peinlich ber�hrt waren
(60%), wenn ihnen Trost gespendet wurde oder der Beamte sein Mitgef�hl
ausdr�ckte. In Darmstadt gaben dies lediglich 11,8% der Opfer an (x2 = 5,1,
df = 1, p = .055).

104



In Bezug auf die Kategorie „r#umlicher Kontext“ gab es keine signifikanten
Ergebnisse. Die Opferzeugen gaben lediglich ein befriedigendes bis ausrei-
chendes Gesamturteil �ber die R"umlichkeiten ab.

Auch die Kategorie „Informationsverhalten“ lieferte keine signifikanten Er-
gebnisse. Beide Standorte bieten die gleichen Informationen, Darmstadt so-
wie GG informieren die Opfer gut �ber den Verfahrensfortgang, geben jedoch
nicht zus"tzlich schriftliches Material weiter.

Hinsichtlich der letzten Kategorie „Erneuter Kontakt in der gleichen Ange-
legenheit/Zufriedenheit mit Verfahrensausgang“ gab es ebenfalls, wie er-
wartet, keine signifikanten Unterschiede.

Insgesamt gibt es nurwenigeUnterschiede zwischenExperimental- undKon-
trollgruppe. Die einzigen relevanten Differenzen fanden sich in der Kategorie
„Erlebter Umgang von Seiten der Beamten/-innen“. Hier zeigen die Beam-
ten/-innen inGGh"ufiger opfergerechtesVerhalten,wenn esdarumgeht, den
Opfern und Zeugen bei der Vernehmung ausreichend Zeit zu lassen, sie auf-
zumuntern anstatt einzusch�chtern und die Opferzeugen am Ende der Ver-
nehmung zum Ausgang zu begleiten. In Anbetracht der geringf�gigen Un-
terschiede k)nnen Experimental- und Kontrollgruppe als hinreichend ver-
gleichbar angesehen werden.

10.2.5 Opferzeugen – letzte Datenerhebungswelle:
Vergleich von Experimental- und Kontrollgruppe

10.2.5.1 Stichprobencharakteristika

Bez�glich Alter, Bildung, Geschlecht und Staatsangeh�rigkeit ergeben sich sig-
nifikante Unterschiede in der Alters- und Nationalit"tenverteilung. Einen
Trend gab es beim Bildungsniveau. KeineUnterschiede ergaben sich in Bezug
auf das Geschlecht. Die folgende Tabelle 10.62 zeigt die prozentualen H"ufig-
keiten der Altersverteilung:

Tabelle 10.62:
Altersverteilung

Altersgruppe DA/DIE GG

0–20
21–40
41–60
ab 61

8,1
33,6
31,8
26,5

19,1
45,6
22,1
13,2

x2 = 13,4 , df = 3, p = .004

In GG ist der Altersdurchschnitt geringer als in DA/DIE.
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Die Verteilung der Geschlechter in den beiden Stichproben ist ann"hernd
gleich. In DA/DIE nahmen etwasmehrM"nner an der Befragung teil, jedoch
gab es keine signifikanten Unterschiede (56,5% gegen�ber 50% in GG). Auch
bei Unterschieden im Bildungsniveau der beiden Opferwellen ergab sich bei
zweiseitigem Test lediglich ein Trend mit Hinweis auf ein h)heres Bildungs-
niveau im Kreis DA/DIE im Vergleich zu GG. Tabelle 10.63 zeigt die Unter-
schiede der beiden Gruppen:

Tabelle 10.63:
Schulbildung

Ausbildung DA/DIE GG

Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Studium

26,6
31,9
8,7
32,9

36,1
34,4
13,1
16,4

x2 = 6.9 , df = 3, p = .075

Hinsichtlich derNationalit�t haben im Kreis DA/DIE nur 2 Opferzeugen von
insgesamt 211 eine andere Staatsangeh)rigkeit als „Deutsch“ angegeben. In
GGwaren es 6Opferzeugen von insgesamt 68. DieUnterschiede sind auf dem
1%-Niveau signifikant (2-seitiger Test). Jeweils 2 Frageb)gen je Landkreis
enthielten keine Angaben �ber die Staatsangeh)rigkeit. Die genauen Anga-
ben sind in Tabelle 10.64 enthalten:

Tabelle 10.64:
Nationalit�t

Staatsangeh)rigkeit DA/DIE GG

Deutsch
Ausland

99,1
0,9

91,2
8,8

x2 = 19.5 , df = 1, p = .007

Im Vergleich derDelikth�ufigkeiten gab es bei 2-seitigem Test ebenfalls signifi-
kante Unterschiede zwischen den Landkreisen. Das mit 45,8% in Darmstadt
und 31,9% in GG am h"ufigsten angezeigte Verbrechen ist Einbruch, gefolgt
von Raub, K)rperverletzung und Sachbesch"digung. Weniger h"ufig kommt
es zu angezeigten Betrugsdelikten und sexuellen Verbrechen. Einbruch
kommt in DA/DIE zu 13,9% h"ufiger vor als in GG, der Unterschied ist auf
dem 1%-Niveau signifikant. Die folgende Tabelle 10.65 gibt einen Nberblick
�ber H"ufigkeiten der einzelnen Delikte:
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Tabelle 10.65:
Delikte

Delikt DA
H"ufigkeit

% GG
H"ufigkeit

%

Einbruch 97 45,8 22 31,9

Raub 23 10,8 13 18,8

K)rperverletzung 34 16,0 12 17,4

Sachbesch"digung 30 14,2 7 10,1

Betrug 7 3,3 5 7,2

Sittendelikt
Vergewaltigung
sonst. sex. Bel"stigung
Kindesmissbrauch

1
8

0,5
3,8

4
4
2

5,8
5,8
2,9

Mord 1 0,5 – –

Rauschgiftdelikte – – – –

Sonstiges 11 5,2 2 3,3

fehlend 1 0,5 1

gesamt 213 100 70 100

x2 = 26,3 , df = 9, p = .002

10.2.5.2 Ergebnisse

In der Kategorie „Umst#nde der Anzeigenerstattung und der Vernehmung“
wurde keines der Items im Vergleich der beiden Opferwellen signifikant. Al-
lerdings lassen sich drei Trends feststellen. Bei dem Item: „Ich habe eine Straftat
zur Anzeige gebracht.“ haben 96,1% der Opferzeugen in DA/DIE gegen�ber
nur 89,1% der Opfer in GG eine Anzeige erstattet (x2 = 4,5, df = 1, p = .055;
zweiseitiger Test). Demnach gab es in GG im Vergleich mehr Personen, die
Zeuge einer Straftat und nicht selbst Gesch"digte waren. Der zweite Trend
bezieht sich auf den Ort der Vernehmung. In GG gab es mehr Vernehmungen
am Tatort des Verbrechens (26,6%), als in DA/DIE (18,3%). Auf Vernehmun-
gen auf der Polizeidienststelle entfielen in GG 53,1% und in DA/DIE 59,1%
der F"lle. Demnach ist die Polizeidienststelle der meistgenannte Ort (x2 = 6,5,
df = 3, p = .088; zweiseitiger Test). Der dritte Trend bezieht sich auf die Frage,
ob das Geschlecht des/der vernehmenden Beamten/in beim Opfer auf Ak-
zeptanz stieß. 90,6% der Befragten in GG waren subjektiv zufrieden mit der
Vernehmung und hatten keine Probleme mit dem Geschlecht des Polizei-
beamten/der Polizeibeamtin. In DA/DIEwaren es 96,8% und somit deutlich
mehr Opferzeugen, die zufrieden waren (x2 = 4,0, df = 1, p = .054; einseitiger
Test).
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Bei der nachfolgenden Kategorie „Betroffenheit und Gef�hle nach der Tat“
wird erfragt, wie die Opfer das Verbrechen subjektiv erlebt haben. Im Unter-
schied zu denOpferzeugen in GGmit nur 81,4% fiel es den Befragten in DA/
DIE mit 97,9% leichter, mit der Strafsache zur Polizei zu gehen (x2 = 16,5, df = 1,
p<.01; einseitiger Test). Der zweite tendenzielle Unterschied zwischen beiden
Gruppen ergab sich in Bezug auf die Frage, ob die Opferzeugen nicht lange
<berlegt haben, und die Sache schnell hinter sich bringenwollten. 70%derBefragten
in GG bejahen dies, w"hrend in DA/DIE mit 86,7% deutlich mehr Befragte
angaben, nicht lange gez)gert zu haben, zur Polizei zu gehen (x2 = 4,0, df = 1,
p<.05).

Die n"chste Kategorie beschreibt die generelle Einstellung der befragten Op-
ferzeugen zur Polizei. Hinsichtlich der Einstellung zur Polizei gab es keine
signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.

In der folgenden Kategorie wird der zeitliche Ablauf bis zur Vernehmung
angesprochen. Nur bez�glich der Note f<r den Gesamteindruck des zeitlichen
Ablaufs gab es signifikante Unterschiede bei 2-seitigem Test. In GG gaben
49,2% der Befragten die Note „gut“ f�r den gesamten zeitlichen Verlauf der
Vernehmung bei der Polizei. InDA/DIEwaren es 71,1%. Der zeitlicheAblauf
wird in GG also wesentlich schlechter bewertet, als in der Darmst"dter Stich-
probe bei einem x2-Wert von 10,2 (df = 2, p<.01; zweiseitiger Test).

Die folgende Kategorie „Erlebter Umgang von Seiten der Beamten/-innen“
umfasst insgesamt 26 Items. Hier ergaben sich mehrere signifikante Unter-
schiede. Ein Trend bezieht sich auf die Frage, was die Opferzeugen getan haben,
wenn die Polizei sie nicht gefragt hat, ob sie bei der Vernehmung eine Person ihres
Vertrauens dabei haben wollen. Die Frage nach der Vertrauenspersonwird inDA
und GG „gleich selten“ gestellt. Nur 7% der Opferzeugen in DA und 13% in
GG geben an, dass sie danach gefragt wurden (x2 = 1,8, df = 1, p = .140, 1-sei-
tiger Test). Es unterscheidet sich die Art undWeise, wie die Opfer damit um-
gehen, wenn sie nicht gefragt wurden. Tabelle 10.66 zeigt die Ergebnisse:

Tabelle 10.66:
Hinzuziehung einer Person des Vertrauens

DA/DIE GG

jemanden mitgebracht
Polizei ließ es nicht zu
nicht getraut, jemanden mitzubringen

76,7
14,0
9,3

57,1
9,5
33,3

x2 = 5,7 , df = 2, p = .057, 2-seitiger Test

Signifikant mit einem x2-Wert von 5,4 (df = 1, p<.05; einseitiger Test) wurde
der Unterschied bez�glich des Items: „Hat sich der/die vernehmende Beamte/in
ausschließlich mit Ihnen besch�ftigt?“ Ausschließlich mit dem Opferzeugen be-
sch"ftigt haben sich 77,8% der Beamten in GG. Erwartungsgem"ß h)her lag
der Prozentsatz in DA/DIE bei 89,4% der befragten Opferzeugen.
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Auch die Einsch�tzung des Verhaltens als ermutigend/angenehm oder unsensibel/
ruppig/nicht ernsthaft auf die Situation eingehend f"llt f�r die Darmst"dter Beam-
ten/-innen besser aus. 88,9%derOpferzeugen ausDA/DIE und „nur“ 76,7%
der Opferzeugen aus GG erlebten den/die vernehmende/n Beamten/in als
ermutigendund angenehm (x2 = 5,5, df = 1, p<.01). BeimVergleich der beiden
Gruppen gab es auch Unterschiede hinsichtlich der Kommunikation. Von
10,6% der Befragten in GG wurden Kommunikationsschwierigkeiten mit den
Beamten/-innen berichtet, in Darmstadt dagegen nur in 3,6% der F"lle. Auch
dieses Ergebnis war bei einseitigem Test signifikant (x2 = 4,6, df = 1, p<.05).

Wie dieOpferzeugen inDA/DIEdasVerhalten der Beamten/-innen einsch"t-
zen, zeigt Tabelle 10.67

Tabelle 10.67:
Wie wurde das Verhalten des/der vernehmenden Beamten/in erlebt?

a DA/DIE GG b DA/DIE GG

einf�hlsam 71,1 48,6 teilnahmsvoll/annehmend 86,4 69,4

unpers)nlich 28,9 51,4 gleichg�ltig/ablehnend 13,6 30,6

a x2 = 6,2 , df = 1, p = .012
b x2 = 5,5 , df = 1, p = .021

a DA/DIE GG b DA/DIE GG

aufmunternd 93,7 77,1 sachkompetent/erfahren 65,4 48,8

einsch�ch-
ternd

6,3 22,9 inkompetent/unerfahren 34,6 51,2

a x2 = 7,9 , df = 1, p = .009
b x2 = 9,4 , df = 1, p = .007

Die Unterschiede zwischen den Landkreisen sind hier sehr deutlich. Die Be-
amten/-innen in DA/DIE werden einf�hlsamer, teilnahmsvoller, aufmun-
ternder und sachkompetenter eingesch"tzt.

Die zwei Items, bei denenGGbesser alsDAabschneidet, beziehen sich auf das
Ende der Vernehmung. 63,8% der Befragten in GG gaben an, zum Ausgang
begleitet worden zu sein, in DA/DIE sind es nur 40,4%. Der Unterschied ist
signifikant bei einseitigem Test mit einem x2-Wert von 7,5 (df = 1, p<.01). 25%
der Befragten in GG erhielten von Seiten der Polizei ein Angebot, nach Hause
gebracht zu werden, nur 7,8% der Beamten in DA machen dieses Angebot
(x2 = 8,1, df = 1, p<.01).
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Hinsichtlich der drei Noten-Items (Aussprache, Aufnahmesituation und Ver-
haltenseindruck von vernehmenden Beamten/-innen) gab es interessanter-
weise keine signifikanten Unterschiede in den beiden Stichproben.

Die anschließende Kategorie mit 6 Items bezieht sich auf die Einsch#tzung
des Opferstatus durch den Beamten/die Beamtin. Bei zwei Items ergaben
sich signifikante Unterschiede. Auch hier geben die Opferzeugen in Darm-
stadt bessere Einsch"tzungen ab, als die Befragten in GG. In GG "ußern sich
weniger Beamte teilnahmsvoll gegen�ber den Opfern oder dr�ckten direkt
ihr Mitgef�hl aus (DA/DIE 75,7%, GG nur 61,9% der Befragten) (x2 = 4,4,
df = 1, p<.05,1-seitiger Test). Außerdem f�hlen sich die Opfer der 4. Welle
DA/DIE tendenziell mehr ernst genommen und verstanden (90,8%), als die
Opfer der 2. Welle in GG (82,5%; x2 = 3,2, df = 1, p = .061).

Auf die folgende Kategorie „R#umlicher Kontext“ soll insofern nur kurz ein-
gegangen werden, als es keine signifikanten Unterschiede, sondern lediglich
einen Trend gab. In GG gaben 65,9% der Befragten an, den Vernehmungs-
raum als ansprechend und zweckm"ßig eingerichtet empfunden zu haben.
Im Gegensatz dazu gab es in DA/DIE eine Tendenz, die R"umlichkeiten an-
sprechender einzusch"tzen. 79,1% der Befragten gaben an, die R"umlichkei-
ten ansprechendund auch zweckm"ßig empfunden zu haben (x2 = 3,0, df = 1,
p = .062).

In der Kategorie „Informationsverhalten“ ergab sich bei zwei der vier Items
eine signifikante Differenz. Die Opferzeugen erhielten in DA/DIE bessere
Informationen <ber denweiterenVerfahrensablauf (75%) als inGG (53,3%). Dieses
Ergebnis ist mit einem x2-Wert von 9,9 (df = 1, p<.01) auf dem 1%-Niveau
signifikant. Die Notengebung bez�glich des Informationsverhaltens wurde
auf dem 1%-Niveau signifikant (x2 = 17,4, df = 2, p<.01). In DA/DIE burteil-
ten 52,3% das Informationsverhalten von Seiten der Polizei mit „gut“, 7,6%
waren nicht zufrieden. In GG fanden nur 41,8% der Befragten das Informa-
tionsverhalten „gut“ und 29,1% empfanden die Informationen der Beamten/
-innen „schlecht“.

In der letzten Vergleichskategorie „Erneuter Kontakt in der gleichen Ange-
legenheit/Zufriedenheit mit Verfahrensausgang“ zeigten sich im Vergleich
der beiden Stichproben keine signifikanten Unterschiede.

10.2.6 Zusammenfassung

Der Vergleich der beiden Versuchsgruppen in der Ausgangssituation der Stu-
die (1. Datenerhebungswelle) hat nur sehr wenige bedeutsame Unterschiede
in einzelnen Items des Fragebogens erbracht. Insgesamt waren Vergleiche auf
Itemebene in vier F"llen signifikant, davon drei in der Kategorie „Erlebter
Umgang der Polizei mit Opferzeugen“. Man kann hier also von einer Kon-
gruenz in den Antwortprofilen ausgehen; Unterschiede sind zumeist zufalls-
bedingt.
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Hinsichtlich des Vergleichs beider Gruppen zum Zeitpunkt der Abschluss-
befragung ergab sich Diskonkordanz in den Kategorien „Zeitliche Gestaltung
der Vernehmung“, „Erlebter Umgang der Polizei mit Opferzeugen“ , „R"um-
licheAusstattungundVernehmungssituation“ sowie der „Informationslage“.
Hier haben sich deutliche Unterschiede zugunsten der Experimentalgruppe
ergeben. Allerdings ist zahlenm"ßig die Kategorie „Umgang“ stark �ber-
repr"sentiert (10 signifikante Itemdifferenzen). Lediglich in den beiden Items
, die den Abschluss der Vernehmung charakterisieren schnitten die Beam-
ten/-innen in GG besser ab als ihre Kollegen/-innen in DA/DIE: Opferzeu-
gen werden h"ufiger zum Ausgang und nach Hause begleitet. Es kann ver-
mutet werden, dass dieser Effekt auf unterschiedliche Infrastrukturen in den
beiden Landkreisen zur�ckgeht (z. B. alternative Transportm)glichkeiten, die
im Landkreis DA/DIE g�nstiger sind).

Die Unterschiede zwischen beiden Vergleichen sind in der Abbildung 10.5 re-
pr"sentiert. Die statistische Pr�fung ergab im Falle des Gruppenunterschieds
in Welle 4/2 einen Mann-Whitney-U-Wert von U = 12,00, der wiederum das
5-%-Signifikanzniveau nur knapp verfehlt (n = 12, Z = –1,96, p = .06).

Abbildung 10.5:
Statistisch bedeutsame Differenzen zwischen Experimental- und Kontrollgruppe in der ersten
und letzten Datenerhebungswelle

10.3 Konvergenz zwischen Statusgruppen

Die Kernfrage lautet hier, ob auch inhaltlich eine Ann"herung in den Wahr-
nehmungen und Beurteilungen von Polizeibeamten/-innen und Opferzeu-
gen erfolgt. Dabei kommt es vor allem auf einen Vergleich der beiden Expe-
rimentalgruppen (Polizei, Opferzeugen) �ber die Erhebungswellen hinweg
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an. Hierf�r kommen aufgrund der zeitlichen Synchronizit"t die Erhebungs-
wellen eins und drei bei den Polizeibeamten/-innen und die Erhebungswel-
len eins und vier bei den Opferzeugen in Frage. Ein entsprechender Vergleich
bei denKontrollgruppen sollte keine Konvergenz zum letzten Erhebungszeit-
punkt ergeben. Im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Aussagen, die von
den beiden Statusgruppen gemacht wurden, sind relativ strenge Auswahl-
kriterien anzuwenden. G�hrig und Winterhoff (1999) selegierten insgesamt
14 Items, die inhaltliche Nbereinstimmung in den beiden Frageb)gen
(PUMOZ-PO und PUMOZ-OZ) aufwiesen. F�r die hier dargestellte Analyse
wurden zwei Items ausgeschieden, bei denen die inhaltliche Zuordnung im
nachhinein problematisch erschien. Die Liste der verbliebenen 12 Items ist in
Tabelle 10.68 wiedergegeben.

Tabelle 10.68:
Items f'r Konvergenzpr'fung

Kategorie Beschreibung des Items

Umgang mit OZ 1 stelle mich namentlich vor
2 achte darauf, verstanden zu werden
3 gehe nicht auf Aufregung ein, versuche zu beruhigen

Raum/Situation 4 Zeitdruck
5 Wartezeit bis 5 Minuten
6 Wartezeit bis 30 Minuten
7 ungest)rte Aussprache m)glich
8 T"terkontakt ausgeschlossen
9 freundlicher Warteraum

Informationen 10 Hinweise auf Verfahrensablauf
11 Informationen vom Beamten/-in
12 gen�gend schriftl. Informationsmaterial vorhanden

Konvergenz vonAntworttendenzen in den Frageb)genunterschiedlicher Sta-
tusgruppen l"sst sich als Ausmaß der Verringerung von Differenzwerten dar-
stellen, die sich aufgrund der sukzessiven Betrachtung von Unterschieden
zwischen den Statusgruppen �ber die beiden Erhebungswellen ergeben. Es
wurden somit jeweils nur die Prozentwerte f�r Zustimmung zu einer be-
stimmten Frage ber�cksichtigt. Die Werte f�r die Opferzeugen (relativer An-
teil an der Gesamtstichprobe, die dem Item zustimmen) wurden von den ent-
sprechendenWerten f�r die Beamten/-innen subtrahiert. Die Differenzwerte
(absolute Betr"ge) f�r die einzelnen Items sind in der Abbildung 10.6 dar-
gestellt.
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Abbildung 10.6:
Differenzen – Statusgruppen (Experimentalgruppen): erste und letzte Datenerhebungswelle

Aus der Abbildung 10.6 ist zu ersehen, dass sich �berwiegend negative Diffe-
renzen ergeben. Es haben also durchweg mehr Beamte/-innen das entspre-
chende Item bejaht, als Opferzeugen. W"hrend beispielsweise bei der Erst-
befragung 57% der Beamten/-innen angeben, dass sie bei der Vernehmung
unter Zeitdruck stehen, geben „nur“ 22% der Opferzeugen an, die Verneh-
mung sei in dieser Weise belastet gewesen. In der abschließenden Befragung
ergeben sich geringere Werte: 46 und 22% (Differenz 24%). Eine Differenz in
umgekehrter Richtung ergibt sich im Falle der Aussage „Ich gehe nicht auf die
Aufregung des Opfers ein, versuche es abzulenken; es wird sich von selbst beruhigen“
(Nr. 3). Die „zugeordnete“ Aussage auf Seiten der Opferzeugen „Der Beamte/
die Beamtin wirkte routinehaft und unpers�nlich“wird in beiden Befragungswel-
len h"ufiger von den Gesch"digten bejaht. Hier ist die Differenz bei der ab-
schließenden Befragung auch noch recht hoch (15%). Ein Maß f�r die Kon-
vergenz kann berechnet werden, indemman die Differenzen zwischen den in
der Abbildung 10.4 aufgef�hrten Unterschiedsbetr"gen der ersten und der
letzten Datenerhebung (Reihe 1 und 2) f�r jedes Item ermittelt. Je h)her diese
Werte, um so h)her die Konvergenz, die als Maximum 100% (Differenz wird
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zur letztenDatenerhebunggleichNull) annehmenkann.DasKonvergenzmaß
berechnet sich nach der folgenden Formel:

Konvergenz-Prozent = 100 {1 – Dn/Dv},

wobei der Buchstabe D die Differenz zwischen den jeweiligen Werten (in %)
der beiden Statusgruppen (OZ-PO) bezeichnet und die Indices n und v sich
auf die entsprechenden Erhebungen „nachher“ und „vorher“ i. S. des Ver-
suchsplans beziehen. Die so ermittelten Werte f�r Konvergenz sind in der
Abbildung 10.7 dargestellt.

Abbildung 10.7:
Konvergenzmaße (in %) f'r 12 Items n. Tabelle 10.68
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Mit einer Ausnahme sind alle Konvergenzmaße positiv, im Falle des Items 2
(Ich achte darauf, verstanden zu werden) sogar 100%. Bez�glich des Items 9
(freundlicher Warteraum) ergibt sich ein negativer Wert, der hier eine 43-pro-
zentige Divergenz signalisiert: bei der Abschlussbefragung sind die Unter-
schiede zwischen Opferzeugen und Polizei in der Einsch"tzung dieses Sach-
verhaltes gr)ßer als in der Erstbefragung.

Fasst man die Konvergenzwerte nach Kategorien zusammen, so ergibt sich
f�r den „Umgang mit Opferzeugen“ ein mittlerer Wert von 64% f�r „R#um-
liche Ausstattung und Vernehmungssituation“ ein Wert von 37% (Item 9
mindert hier stark die durchschnittlich Konvergenz) und f�r die Kategorie
„Information“ ein Wert von 44%.

Die n"chste Frage betrifft den Unterschied in der Konvergenz zwischen Ex-
perimental- und Kontrollgruppen. Dieser sollte beachtlich sein. Die Mittel-
werte der Differenzen f�r alle Gruppen des Forschungsdesigns sind in Tabelle
10.69 aufgef�hrt.
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Tabelle 10.69:
Mittlere Differenzen (absolute Werte) f'r die Versuchsgruppen

Mittelwert Standardabweichung Varianz

EG Welle 1 18,3 9,8 97,1

EG Welle 4/3 9,5 5,7 32,4

KG Welle 1 23,5 20,4 416,2

KG Welle 2 19,0 16,0 259,1

Der gleiche Sachverhalt ist in Abbildung 10.8 dargestellt.

Abbildung 10.8:
Mittlere Differenzen f'r Experimental- und Kontrollgruppen
(EG, KG) zu beiden Erhebungszeitpunkten (1, 2)

Konvergenz sollte sich auch auf die Streuungsmaße in den einzelne Gruppen
auswirken, indem damit eine Verringerung der Varianzen einhergeht. Gleich-
zeitig kann gepr�ft werden, ob unterschiedliche (heterogene) Varianzen im
Vergleich vonExperimental- undKontrollgruppenden Schluss erlauben, dass
die Stichproben aus unterschiedlichen Grundgesamtheiten stammen; dies
w"re ein weiterer Beleg f�r die Wirksamkeit der Interventionsmaßnahmen.
Der Sachverhalt l"sst sich leicht �ber die F-Verteilung pr�fen (Tabelle 10.70).

T abelle 10.70:
Varianzvergleiche mittels F-Test*

Gruppe EG Welle 1 EG Welle 4/2 KG Welle 1

EG Welle 1
EG Welle 4/2
KG Welle 1
KG Welle 2

F=2,3, p<.05
F=4,3, p<.02
F=2,7, p<.10

F = 12,8, p<.001
F = 7,9, p<.001 F = 1,60, p<.20

* Freiheitsgrade in allen F"llen df1/2=11.
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Eswird deutlich, dass die beiden Experimentalgruppen-Kombinationen (Op-
ferzeugen und Beamten/-innen in DA/DIE) nicht der gleichen Grund-
gesamtheit angeh)ren. Heterogene Varianzen ergeben sich auch aufgrund
des Vergleichs von Experimentalgruppen zum Zeitpunkt 2 beziehungsweise
4 mit beiden Kontrollgruppen, wobei hier insbesondere der Vergleich mit
Kontrollgruppe 2 bedeutsam ist.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass insgesamt geringere Unterschiede
zwischen Polizei und Opferzeugen bei der abschließenden Befragung beste-
hen (hier besonders Diff_EG2). Zweifellos konvergieren die Antwortprofile –
in demhier realisiertenAusschnitt an Items – amEnde desGesamterhebungs-
zeitraums dort, wo Interventionsmaßnahmen vorausgegangen sind. Aller-
dings ist dieser Befund insofern zu relativieren, als keine absoluten Nulldif-
ferenzen erreicht werden konnten. F�r die Kontrollgruppen von Beam-
ten/-innen und Opferzeugen dagegen ergibt sich nur eine geringe Konver-
genz.

Eine statistische Absicherung dieses Befundes kann �ber Mittelwertsverglei-
che vorgenommenwerden. Inder folgendenNbersicht sinddie Ergebnisse f�r
mehrere t-Tests dargestellt (Tabelle 10.71).

Tabelle 10.71:
Signifikanzpr'fung der Mittelwertsvergleiche 'ber Versuchsgruppen

Vergleich t – Wert p

EG 1 – EG 4/3 2,80a .01

EG 1 – KG 1 –0,80b .43

EG 1 – KG 2 –0,13b .89

EG 4/3 – KG 1 –2,39b .03

EG 4/3 – KG 2 –2,06b .05

KG 1-KG 2 0,60a .55

ahomogene Varianzen bheterogene Varianzen
Freiheitsgrade in allen F"llen df=22

Wie erwartet, sind allein die drei Kontraste unter Beteiligung der Experimen-
talgruppe 4/3 signifikant (mindestens 5%-Niveau). Keine bedeutsamen Un-
terschiede ergeben sich zwischen den mittleren Differenzen f�r die Experi-
mentalgruppe zum ersten Untersuchungszeitpunkt im Vergleich zu den bei-
den Kontrollgruppen-Differenzmittelwerten. Auch zwischen den Kontroll-
gruppen erster und letzter Befragung ergibt sich kein Unterschied.

116



10.3.1 Zusammenfassung

In diesemAbschnitt konnte gezeigt werden, dass die Profile von Polizeibeam-
ten/-innen und Opferzeugen f�r die Experimentalgruppen gegen Ende des
gesamten Untersuchungsintervalls hin konvergieren. Dies kann als weiterer
Beleg f�r die Wirksamkeit der Interventionsmaßnahmen gewertet werden.
Auch in bezug auf die Kontrollgruppen ist eine leichte „Verbesserung“ im
Sinne einer Ann"herung von Polizei- undOpferwahrnehmungen aufweisbar,
indemdiemittlereDifferenz in derKontrollgruppe 2 deutlich niedriger als die
bei der Kontrollgruppe eins liegt. Der Unterschied muss jedoch als statistisch
zufallsbedingt angesehen werden.

Der bezeichnete Effekt konnte nur f�r eine relativ kleine Teilmenge der Items
aufgewiesenwerden.Wegen des geringenUmfangeswurde auf eine differen-
ziertere Betrachtung – Aufteilung nach Kategorien – verzichtet.38

10.4 Zum Einfluss differentieller Variablen

Bei dem im Rahmen dieser Studie gew"hlten Vorgehen entsteht die Frage,
inwieweit Unterschiede imKontrollgruppendesign zus"tzlich durch dieWir-
kung von differentiellen Variablen „konfundiert“ sind. Eine Pr�fung entspre-
chender Effekte ist insbesondere im Falle der Opferzeugen erforderlich, da
hier keine wiederholtenMessungenm)glich waren (vgl. S. 45). Im Folgenden
werden deshalb nur die beiden f�r die Gesamtfragestellung der Evaluations-
studie „kritischen“ beiden Experimentalgruppen des „Vorher-Nachher-De-
signs“ betrachtet.

Aufgrunddes relativ geringen Stichprobenumfangs der beidenKontrollgrup-
pen (Landkreis Groß-Gerau) und vor allem auch aufgrund von geringen Un-
terschieden beim Vergleich der beiden Erhebungswellen (vgl. Kapitel 10.2.)39,
wird auf die Betrachtung von differentiellen Einfl�ssen in diesen F"llen ver-
zichtet werden.

Im Folgenden soll �berpr�ft werden, ob Alters-, Geschlechts- und Ausbildungs-
unterschiede einen Einfluss auf die Ergebnisse der Befragung haben. Die dif-
ferentielle Variable Nationalit�t wurde f�r eine weitere Analyse nicht heran-
gezogen, da der Ausl"nderanteil insgesamt zu gering war.

38 Eine solche kann aufgrund einer n"heren Analyse der Interwievs mit Opferzeugen und
Polizeibeamten/-innen vorgenommen werden (hierzu G�hrig &Winterhoff, 1999; Neu-
mann 2000).

39 Die Unterschiede bez�glich Altersverteilung, Geschlechtszugeh)rigkeit, Ausbildung
und Deliktarten sind im Vergleich der beiden Kontrollgruppen (Groß-Gerau, erste und
zweite Welle), sowie im Vergleich von Experimental- und Kontrollgruppe zum ersten
Erhebungszeitraum nicht signifikant. Zum letzten Erhebungszeitpunkt ergaben sich Un-
terschiede hinsichtlich Alter (in GG mehr j�ngere Opferzeugen) und Deliktverteilung
(Raub, Betrug und Sittendelikte sind h"ufiger in GG, Einbruch und Sachbesch"digung
h"ufiger in DA/DIE). Auf diese Effekte wird weiter unten eingegangen.
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10.4.1 Alterseffekte

Zun"chst wurden die befragten Opferzeugen in Abh"ngigkeit ihres Alters in
vier Gruppen eingeteilt, die sichwie folgt zusammensetzen: 0–20 Jahre, 21–40
Jahre, 41–60 Jahre und �ber 61 Jahre. Es werdenAltersunterschiede bez�glich
derDeliktartenundder beiden differentiellenVariablenGeschlechtundBildung
der befragten Opferzeugen beleuchtet. In erster und vierter Welle gibt es sig-
nifikante Alterseffekte bez�glich der Delikte. Tabelle 10.72 gibt die Ergebnisse
f�r die erste und Tabelle 10.73 die Ergebnisse f�r die vierte Welle wieder:

Tabelle 10.72:
Altersunterschiede bez'glich der Deliktarten in der ersten Welle

0–20 21–40 41–60 ab 61

Einbruch
Raub
K)rperverletzung
Sachbesch"digung
Betrug
Vergewaltigung
sonst. sex. Bel"stigung
Sonstiges

6,7
26,7
40,0
–
–
6,7
20,0
–

29,0
19,4
14,5
6,5
1,6
4,8
22,6
1,6

28,4
28,4
10,4
14,9
1,5
1,5
7,5
7,5

32,0
32,0
16,0
16,0
–
4,0
–
–

x2 = 32,5 , df = 21, p = .052

Tabelle 10.73:
Altersunterschiede bez'glich der Deliktarten in der vierten Welle

0–20 21–40 41–60 ab 61

Einbruch
Raub
K)rperverletzung
Sachbesch"digung
Betrug
Vergewaltigung
sonst. sex. Bel"stigung
Mord
Sonstiges

17,6
11,8
52,9
5,9
–
–
20,0
–
5,9

36,6
16,9
16,9
11,3
4,2
–
7,0
–
7,0

52,2
4,5
9,0
17,9
6,0
1,5
1,5
1,5
6,0

60,0
10,9
10,9
16,4
–
–
1,8
–
–

x2 = 47,5 , df = 24, p = .003

Es gibt einigeDelikte, die in bestimmtenAltersgruppenh"ufiger auftreten:Die
Opfer eines Einbruchs/Diebstahls sind tendenziell eher "ltereMenschen, von
K)rperverletzung hingegen sind eher Jugendliche betroffen, die anderen Ef-
fekte sind nicht so deutlich und in erster und vierter Welle auch nicht einheit-
lich.

In Bezug auf das Geschlecht gibt es keine signifikanten Altersunterschiede;
anders bei derAusbildung: Der Anteil der Befragtenmit Hauptschulabschluss
ist in den Altersklassen „41 bis 60“ und „�ber 61“ proportional am gr)ßten.
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Dieses Ergebnis beruht m�glicherweise auf einem Generationenunterschied
und ist damit zu erkl�ren, dass es in diesen Generationen die Regel war, nur
neun Jahre zur Schule zu gehen.

In der Kategorie „Umst�nde der Anzeigenerstattung und der Vernehmung“
f�llt auf, dass sowohl in erster als auch in vierter Welle proportional die meis-
ten Beamtinnen (!) die Vernehmung der 0–20-J�hrigen �bernehmen.

Bez�glich der „Betroffenheit und Gef�hle nach der Tat“ l�sst sich grund-
s�tzlich feststellen, dass die j�ngsten und �ltesten Befragten sich jeweils am
meisten betroffen f�hlen. In der ersten Befragungswelle ergeben sich signifi-
kante Alterseffekte in bezug auf folgendes Item: „Waren Sie bei der Vernehmung
anf�nglich aufgeregt?“ Der Effekt wiederholt sich in der vierten Welle jedoch
nicht. Er l�sst sich auch nicht eindeutig interpretieren. Es scheint, dass die
Aufregung der beiden j�ngeren Gruppen �hnlich ist, sowie die Aufregung
der beiden Gruppen ab 41 und ab 61 Jahre sich kaum unterscheidet. Tabelle
10.74 gibt die genauen Zahlen wieder.

Tabelle 10.74:
Altersunterschiede bez�glich des Items: „Waren Sie bei der Vernehmung anf�nglich auf-
geregt?“ (1.Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61

ja sehr 29 27 49 54

ein wenig 50 47 20 23

kaum 14 18 15 8

�berhaupt nicht 7 8 15 15

x2 = 17.6, df = 9, p = .040

In den Kategorien „Einstellungen gegen�ber der Polizei“ und „Zeitlicher
Verlauf“ gab es keine Altersunterschiede. Einige wenige Unterschiede finden
sich bei den Items, die sich auf den „Umgang der Beamten mit den Opfern
und Zeugen“ beziehen. In der vierten Welle gibt es einen signifikanten Effekt
hinsichtlich des Items: „Um meine Aufregung zu beseitigen, hat mir geholfen: Die
Art und Weise, wie der vernehmende Beamte/die Beamtin mit mir umgegangen ist.“
Tabelle 10.75 zeigt, wie viele Opferzeugen dies bejahen.

Tabelle 10.75:
Altersunterschiede bez�glich der Bejahung des Items: „Um meine Aufregung zu beseitigen,
hat mir geholfen: Die Art und Weise, wie der vernehmende Beamte/die Beamtin mit mir
umgegangen ist“ (4. Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61

Ja, Beamte/in hat mir geholfen. 100 75 85,4 93,1

x2 = 7,8 , df = 3, p = .049
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Den j�ngsten und "ltesten der befragten Opfer hat der Umgang des/der ver-
nehmenden Beamten/in am meisten geholfen, gefolgt von den 41–60-J"h-
rigen.

Die Befragten unter 20 Jahrewerden h"ufiger gefragt, ob sie bei der Vernehmung
eine Person ihres Vertrauens dabei haben m�chten, in der erstenWelle bejahen dies
14,3% (1,9%; 2%; 10%), in der vierten bejahen es 17,6% (3,4%; 10,4%; 2,9%).
Dieser Unterschied ist jedoch nicht signifikant.

In der viertenWelle ergab sich einAlterseffekt bez�glich des Items: „Wie haben
Sie den/die vernehmende/n Beamten erlebt? Mitteilsam und offen vs. wortkarg und
zur<ckhaltend.“Die j�ngsten und "ltesten Befragten sch"tzen den/die verneh-
mende/n Beamten/in am besten ein, wie Tabelle 10.76 zu entnehmen ist.

Tabelle 10.76:
Altersunterschiede bez'glich der Beurteilung des/der vernehmende/n Beamten/in als
„mitteilsam“ und „offen“ (4. Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61

mitteilsam/offen 92,3 76,8 69,4 100

x2 = 12,9, df = 3, p = .005

In der erstenWelle zeigten sich hier keine Alterseffekte, die Ergebnisse waren
im Gegenteil sogar recht homogen. Wiederum nur in der letzten Befragungs-
welle gibt es signifikante Unterschiede f�r das n"chste Item: „Wie haben Sie
den/die vernehmende/n Beamten/in erlebt? Einf<hlsam vs. unpers�nlich.“ Tabelle
10.77 gibt den Anteil derjenigen Befragten wieder, die den/die Beamten/in
als einf�hlsam erlebt haben.

Tabelle 10.77:
Altersunterschiede bez'glich der Beurteilung des/der vernehmenden Beamten/in als „ein-
f'hlsam“ (4. Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61

einf�hlsam 88,9 67,9 50 93,5

x2 = 16,2, df = 3, p = .001

Auch bei diesem Item setzt sich der Trend fort, dass die j�ngsten und die
"ltesten der befragten Opferzeugen das Verhalten des/der vernehmenden
Beamten/in ambesten beurteilen. Undwie beim Item zuvorwirddie schlech-
teste Bewertung von den 41–60-J"hrigen abgegeben.

Das folgende Item: „Wie haben Sie den/die vernehmende/n Beamten/in erlebt? Op-
ferzentriert vs. fallzentriert.“ zeigt in beiden Wellen signifikante Alterseffekte.
Tabelle 10.78 gibt f�r beide Wellen den Anteil der Befragten wieder, die den/
die vernehmende/n Beamten/in als eher opferzentriert eingesch"tzt haben.
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Tabelle 10.78:
Altersunterschiede bez'glich der Beurteilung des/der vernehmenden/ Beamten/in als
„opferzentriert“ in erster und vierter Welle

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61
a 1. Welle 40,0 14,6 27,0 66,7
b 4. Welle 55,6 13,5 30,3 59,1

a x2 = 11,2, df = 3, p = .010
b x2 = 16,3, df = 3, p = .001

Zum einen l"sst sich leicht erkennen, dass sich die Beamten/-innen in der
vierten Welle gegen�ber den J�ngsten h"ufiger opferzentriert verhalten, als
in der ersten. Zum anderen zeigt sich wieder der Trend, dass alte und junge
Opfer st"rker opferorientiert behandelt werden, wobei dies besonders f�r die
Wlteren in der ersten Welle gilt. In der vierten Welle haben sich diese Unter-
schiede angeglichen.

In der viertenWelle gibt es einenweiteren signifikanten Unterschied in dieser
Itemklasse, der den bisherigen Trend fortsetzt. Das Item lautet wie folgt: „Wie
haben Sie den/die vernehmende/n Beamten/in erlebt? Interessiert und pers�nlich en-
gagiert vs. routinehaft und distanziert.“ Der Tabelle 10.79 sind die Ergebnisse zu
entnehmen.

Tabelle 10.79:
Altersunterschiede bez'glich der Beurteilung des/der vernehmenden Beamten/in als „inte-
ressiert/engagiert“ (4. Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61

interessiert/ pers. engagiert 76,9 46,4 50,0 89,7

x2 = 18,0, df = 3, p = .001

In beiden Wellen signifikant ist das Item: „Ich wurde vom Beamten/von der Be-
amtin zum Ausgang begleitet.“ Aus Tabelle 10.80 ist f�r beide Wellen der Anteil
der Befragten zu entnehmen, die dies bejahen.

Tabelle 10.80:
Altersunterschiede bez'glich der Bejahung des Items: „Ich wurde vom Beamten/von der
Beamtin zum Ausgang begleitet“ (1. und 4. Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61
a 1. Welle 66,7 44,2 19,4 46,7
b 4. Welle 58,8 45,8 21,6 42,9

a x2 = 10,6 , df = 3, p = .014
b x2 = 8,4, df = 3, p = .037
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Amweitaus h"ufigsten werden also die j�ngsten der Opferzeugen zum Aus-
gang begleitet. Seltener kommt dies bei den 41–60-J"hrigen vor. Diese „Rang-
reihe“ ist auch in der vierten Welle nicht ver"ndert, wenn sich auch die Un-
terschiede etwas angeglichen haben.

In der vierten Welle gibt es einen weiteren Alterseffekt in dem Item: „Mir
wurde angeboten, mich nach Hause zu begleiten.“ In der Gruppe der bis 20-J"h-
rigenwird dieses Item nicht bejaht. Bei den 21–40-J"hrigen bejahen dies 4,5%,
bei den 41–60-J"hrigen 6,9% und bei den �ber 61-J"hrigen 25%
(x2 = 7,8,df = 3, p = .050). Besonders die Wlteren werden also gefragt, ob
man sie nach Hause bringen soll.

Auchder n"chste signifikanteUnterschied findet sich nur in der viertenWelle.
Die Notengebung f�r die Aussprache beziehungsweise Vernehmung f"llt bei
den J�ngsten und Wltesten wiederum am Besten aus. Tabelle 10.81 zeigt die
Ergebnisse.

Tabelle 10.81:
Altersunterschiede bez'glich der Notenvergabe f!r die Aussprache/Vernehmung
(4. Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61

gut
mittel

88,2
5,9

64,6
30,8

61,3
33,9

88,6
9,1

schlecht 5,9 4,6 4,8 2,3

x2 = 14,3 , df = 6, p = .026

In der Kategorie „Umgang der Beamten/-innen mit Opfern und Zeugen“ gab
es einige signifikante Alterseffekte, die generell darauf hinweisen, dass auf die
Bed�rfnisse von j�ngeren und "lteren Opferzeugen st"rker eingegangen wird.

In der Kategorie „Best#tigung der Opferrolle durch den Beamten/die Beam-
tin“ gab es bei einem von sechs Items einen Alterstrend, der in beidenWellen
zu beobachten war: „Aufgrund der Art und Weise, wie der/die vernehmende Be-
amte/in mich behandelte, hatte ich manchmal das Gef<hl, f<r die Tat mitverantwort-
lich oder sogar mitschuldig zu sein.“ Tabelle 10.82 gibt den Anteil derjenigen Be-
fragten aus erster und vierter Welle wieder, die dieses Item bejahen.

Tabelle 10.82:
Altersunterschiede bez'glich der Bejahung des Items: „Bekamen Sie einGef�hl derMitschuld
vermittelt?“

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61
a 1. Welle – 22,0 15,0 4,0
b 4. Welle 25 10,3 7,0 4,3

a x2 = 7,2 , df = 3, p = .063
bx2 = 8,5 , df = 3, p = .087
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Je h)her das Alter der Opferzeugen, desto seltener bekommen sie das Gef�hl
einer Mitschuld suggeriert. Dieser Trend setzt in beiden Wellen jedoch unter-
schiedlich fr�h ein.W"hrend in der erstenWelle die 0–20-J"hrigen davon aus-
genommen sind, sind sie in der vierten haupts"chlich von dem Problem be-
troffen, das bedeutet, mit 25% bekommt diese Altersgruppe am meisten ein
Gef�hl der Mitschuld �bermittelt. Der Sachverhalt, dass bei j�ngeren Opfern
undZeugen eher eineMitschuld vermutetwird, gehtm)glicherweisemit den
f�r Jugendliche spezifischen Deliktarten der K)rperverletzung einher. Dieses
Delikt ist in der vierten Welle h"ufiger als in der ersten. Einer K)rperverlet-
zung geht in einigen F"llen eine Provokation von Seiten des Opfers voraus.

Die n"chste Kategorie bezieht sich auf den r#umlichen Kontext, hier finden
sich diverse Trends und signifikante Unterschiede. Das erste Item: „Ummeine
Aufregung zu beseitigen, hat mir die r�umliche Umgebung geholfen.“ ist in beiden
Wellen hochsignifikant. Man kann hier eindeutig f�r beideWellen feststellen,
dass die r"umliche Umgebung weit st"rker bei der Gruppe der �ber 61-J"h-
rigen beruhigend wirkt, als bei allen anderen Gruppen. Tabelle 10.83 zeigt die
Ergebnisse.

Tabelle 10.83:
Altersunterschiede bez'glich der Bejahung des Items: „Um meine Aufregung zu beseitigen,
hat mir die r#umliche Umgebung geholfen.“ (1. und 4. Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61
a 1. Welle 12,5 6,7 23,1 66,7
b 4. Welle – 11,1 9,1 75,0

a x2 = 12,8, df = 3, p = .005
b x2 = 13,2, df = 3, p = .004

Auch beim n"chsten Item setzt sich dieser Trend fort, dass die Befragten aus
der "lteren Altersgruppe die R"umlichkeiten besser beurteilen, als die j�nge-
ren. Die Befragten sollten ankreuzen, ob der Warteraum auf sie a) freundlich und
angenehmwirkte oder b) ungem<tlich und unfreundlich oder c) eher neutral. Wie die
Opferzeugen aus der ersten Welle den Warteraum beurteilten, zeigt Tabelle
10.84.

Tabelle 10.84:
Altersunterschiede bez'glich der Notenvergabe f'r die Aussprache/Vernehmung (1.Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61

freundlich, angenehm – 6,5 15,2 40,0

ungem�tlich, unfreundlich 30,8 30,4 27,3 20,0

eher neutral 69,2 63,0 57,6 40,0

x2 = 11,0 , df = 6, p = .088
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Das Item „Die Vernehmung fand in einer ungest�rten vertraulichen Atmosph�re
statt“ ist nicht eindeutig interpretierbar. Man kann es sowohl auf das Verhal-
ten des/der Beamten/in als auch auf die R"umlichkeiten zur�ckf�hren. In
der ersten Welle gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen den vier
Altersgruppen bez�glich dieses Items. Die bis 20-J"hrigen sowie �ber 61-J"h-
rigen stimmendiesem Itemweit h"ufiger zu als die BefragtenmittlerenAlters.
In der vierten Welle haben sich diese Altersunterschiede einander ange-
glichen und die Zustimmung insgesamt erh)ht. Tabelle 10.85 gibt die Ergeb-
nisse aus der ersten Welle wieder.

Tabelle 10.85:
Altersunterschiede bez'glich der Einsch�tzung, dass die Vernehmung in einer vertraulichen
Atmosph�re stattfand (1. Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61

Vernehmung in vertraulicher Atmosph"re 93,3 61,4 66,0 94,1

x2 = 11,0 , df = 3, p = .011

Der n"chste signifikante Alterseffekt taucht im Unterschied jetzt nur noch in
der viertenWelle auf.Das Item lautete: „DerVernehmungsraumwar ansprechend
und zweckm�ßig eingerichtet.“ In den drei Altersgruppen zwischen 0 und 60
Jahren bejahen jeweils immer etwas �ber 70% dieses Item. Der Unterschied
liegt in dem Antwortverhalten der �ber 61-J"hrigen, die zu 100% der Mei-
nungwaren, dass der Vernehmungsraum ansprechend und zweckm"ßig ein-
gerichtet war (x2 = 8,9,df = 3, p<.05). Die Gesamtnote f<r die R�umlichkeiten ist
wiederum in beiden Wellen signifikant. Wie nicht anders zu erwarten, geben
die �ber 61-J"hrigen die besten Noten f�r die R"umlichkeiten, somit ist dieser
Gesamteindruck stimmig mit den einzelnen Ergebnissen der anderen Items,
die sich ebenfalls auf den r"umlichen Kontext bezogen. Tabelle 10.86 gibt den-
jenigen Anteil der Befragten wieder, welche die Noten „sehr gut“ oder „gut“
f�r die R"umlichkeiten vergeben haben (beide Antworten sind zu einer zu-
sammengefasst).

Tabelle 10.86:
Altersunterschiede bez'glich der Notengebung „sehr gut“ und „gut“ f'r die R�umlichkeiten
(1. und 4. Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61
a 1. Welle 8,3 17,6 23,8 58,3
b 4. Welle 29,4 23,1 34,1 58,3

a x2 = 13,3 , df = 6, p = .038
bx2 = 12,4 , df = 6, p = .053

Als Gesamtergebnis ist festzuhalten, dass die Befragten ab 61 Jahren die
R"umlichkeiten wesentlich besser einsch"tzen, als j�ngere Opferzeugen. Da
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die R"ume objektiv dieselben sind, kann man davon ausgehen, dass "ltere
Menschen nicht so hohe Anspr�che oder „nicht so verw)hnt sind“ was ihr
r"umliches Umfeld anbelangt.

In der viertenWelle zeigen zwei von vier Items der Kategorie „Informations-
verhalten“ einen signifikanten Alterseffekt, in der ersten Welle findet sich
kein solcher Effekt. Die Ergebnisse des Items: „Die Polizei hat mich gut infor-
miert <ber denweiterenAblauf des Verfahrens: durch schriftliches Infomaterial“ k)n-
nen Tabelle 10.87 entnommen werden.

Tabelle 10.87:
Altersunterschiede bez'glich der Einsch�tzung, dass man durch schriftliches Infomaterial gut
'ber den weiteren Verfahrensablauf informiert wurde (4. Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61

Gut informiert durch schriftliches
Infomaterial.

– 14,6 20,8 52,9

x2 = 15,2 , df = 3, p = .002

In dieser Befragung f�hlten sich die "lteren Opferzeugen durch schriftliches
Infomaterial besser informiert, in der ersten Welle war dieser Effekt jedoch
genau umgekehrt: je j�nger, je besser informiert f�hlten sich die befragten
Opferzeugen. Ein Alterseffekt findet sich in der Notengebung f�r die Infor-
mationslage allgemein. Die �ber 61-J"hrigen gebenmit Abstand die beste Ein-
sch"tzung ab. Tabelle 10.88 gibt den prozentualenAnteil der Befragtenwieder,
welche die Informationslage mit „sehr gut“ oder „gut“ bewertet haben.

Tabelle 10.88:
Altersunterschiede bez'glich der Notengebung „sehr gut“ und „gut“ f'r die Informationslage
(1. Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61

Note „gut“ f�r Informationslage. 35,3 47,8 47,4 80,6

x2 = 13,2 , df = 6, p = .040

Die letzte Kategorie bezieht sich auf einen „erneuten Kontakt in der gleichen
Angelegenheit und der Zufriedenheit mit dem Verfahrensausgang“. Wie-
derum nur in der viertenWelle gibt es einen signifikanten Alterseffekt f�r die
Benotung der nachfolgenden Betreuung durch die Polizei. Die prozentuale
H"ufigkeit der Benotung mit „sehr gut“ oder „gut“ zeigt Tabelle 10.89.
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Tabelle 10.89:
Altersunterschiede bez'glich der Benotung der nachfolgenden Betreuung mit „sehr gut“ und
„gut“ (4. Welle)

Alter 0–20 21–40 41–60 ab 61

Note „gut“ f�r die nachfolgende
Betreuung.

21,4 33,3 40 79,2

x2 = 18,5, df = 6, p = .005

Wie weiter oben schon h"ufig beschrieben, sch"tzen auch bez�glich dieses
Items die Befragten �ber 61 Jahre die Polizei besser ein. Knapp 80% benoten
die nachfolgende Betreuung mit „sehr gut“ und „gut“.

Wie die einzelnen Ergebnisse gezeigt haben, hat das Alter keinen unerhebli-
chen Einfluss auf die Beurteilung der Polizei durch die Opferzeugen.

10.4.2 Der Einfluss der Geschlechtszugeh0rigkeit

M"nner und Frauen werden unterschiedlich h"ufig von den verschiedenen
Deliktarten betroffen. Dieser Unterschied ist in der ersten sowie in der vierten
Welle signifikant. Allerdings sind die Ergebnisse zum Teil widerspr�chlich,
sie werden in Tabelle 10.90 dargestellt:

Tabelle 10.90:
Geschlechtsunterschiede bez'glich der Deliktarten (1. und 4. Welle)

a 1. Welle b 4. Welle

Frauen M"nner Frauen M"nner

Einbruch
Raub
K)rperverletzung
Sachbesch"digung
Betrug
Vergewaltigung
sonst. sex. Bel"stigung
Mord
Sonstiges

17,7
28,1
9,4
11,5
1,0
6,3
20,8
–
5,2

39,1
23,2
23,2
10,1
1,4
–
1,4

1,4

45,1
15,4
13,2
7,7
4,4
1,1
8,8
1,1
3,3

47,0
6,8
17,9
19,7
2,6
–
–
–
6,0

a x2 = 30,1, df = 7, p<.001
bx2 = 23,5, df = 8, p = .003

Bez�glich Raub und K)rperverletzung zeigen beide Wellen in die gleiche
Richtung. Frauen sind h"ufiger als M"nner von einem Raub betroffen, f�r
K)rperverletzung gilt das Umgekehrte. Zu erwarten ist das Ergebnis, dass
haupts"chlich Frauen von sexueller Bel"stigung und Vergewaltigung betrof-
fen sind.
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Bez�glich des Alters der Opferzeugen gibt es keine Unterschiede zwischen
den Geschlechtern.

In der erstenWelle gibt es signifikanteBildungsunterschiede zwischenM"nnern
und Frauen. M"nner haben einen h)heren Anteil bei Hauptschule und Studi-
um. Tabelle 10.91 zeigt die Ergebnisse.

Tabelle 10.91:
Geschlechtsunterschiede bez'glich Schulbildung

Frauen M"nner

Hauptschule 24,2 35,3

Realschule 40,0 22,1

Abitur 12,6 5,9

Studium 23,2 36,8

x2 = 17,6 , df = 9, p =.040

Die Ergebnisse der vierten Welle unterscheiden sich insofern, als die Haupt-
schule h"ufiger von Frauen besucht wird.

Die ersten Ergebnisse, auf die an dieser Stelle eingegangen werden soll, be-
ziehen sich auf die Kategorie: „Betroffenheit und Gef�hle nach der Tat“.
Hier gibt es bei keiner der beiden Wellen einen signifikanten Effekt des Ge-
schlechts auf die subjektive Betroffenheit nach der Tat. Hingegen weist das Item:
„Waren Sie bei der Vernehmung anf�nglich aufgeregt?“ in beiden Wellen signifi-
kante Geschlechtsunterschiede auf. Tabelle 10.92 gibt die Ergebnisse aus bei-
den Wellen wieder:

Tabelle 10.92:
Geschlechtsunterschiede bez'glich des Items: „Waren Sie bei der Vernehmung anf#nglich
aufgeregt?“

a 1. Welle
Frauen

M"nner b 4. Welle
Frauen

M"nner

ja sehr
ein wenig
kaum
�berhaupt nicht

54,6
26,8
17,5
1,0

19,7
43,9
12,1
24,2

40,9
35,2
11,4
12,5

15,3
36,0
19,8
28,8

a x2 = 36,2 , df = 3, p<.001
b x2 = 20,3 , df = 3, p<.001

Die Aufregung direkt nach der Tat unterscheidet sich bei M"nnern und
Frauen nicht, jedoch die Aufregung vor der Vernehmung. Hier waren Frauen
wesentlich st"rker aufgeregt als M"nner.
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In der Kategorie „Einstellung der Zeugen zur Polizei“ gibt es in der ersten
Welle einen Trend.Das Item: „Ich habe nur ungernmit der Polizei zu tun“ bejahen
mehr M"nner (50%) als Frauen (22,7%) (x2 = 3,0, df = 1, p = .098). Die Ergeb-
nisse der vierten Welle weisen in die gleiche Richtung.

Die Items der Kategorie „Zeitlicher Ablauf“ weisen nur einen Trend in der
vierten Welle auf, und zwar bez�glich der Notenvergabe f<r den zeitlichen Ab-
lauf. Die M"nner geben hier die besseren Noten, wie Tabelle 10.93 zeigt:

Tabelle 10.93:
Geschlechtsunterschiede bez'glich der Benotung des zeitlichen Ablaufs durch die befragten
Opferzeugen (4. Welle)

Frauen M"nner

gut 61,8 77,5

mittel 32,9 19,6

schlecht 5,3 2,9

x2 = 5,1 , df = 2, p = .077

Von besonderem Interesse ist die folgende Kategorie des erlebten Umgangs
von Seiten der Beamten/-innen. Das erste signifikante Ergebnis findet sich
f�r das Item: „Hat der entgegennehmende Beamte/die Beamtin sich Ihnen mit Na-
men vorgestellt?“ In der ersten Welle ist der Geschlechtsunterschied hochsig-
nifikant. Nur 64,6% der M"nner, jedoch 83,5% der Frauen bejahen dies
(x2 = 7,3, df = 1, p<.01). In der vierten Welle besteht dieser Unterschied noch,
er ist jedoch nicht mehr so extrem wie zuvor (90% vs. 80%).

Das Item: „Wie haben Sie den/die vernehmende/n Beamten/in erlebt? Opferzentriert
oder fallzentriert?“ zeigt einenweiteren Unterschied, wiederum nur in der ers-
tenWelle. Mehr als doppelt so viele Frauen wie M"nner erleben den/die ver-
nehmende Beamten/in als opferzentriert (x2 = 4,8, df = 1, p<.05). In der vier-
tenWelle ist der prozentualeAnteil der Frauen nicht gestiegen, jedoch hat sich
die Situation f�r die M"nner deutlich verbessert, die jetzt fast genauso h"ufig
wie Frauen opferzentriert behandelt werden. Abbildung 10.9 gibt einen Nber-
blick:
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Abbildung 10.9:
Prozentualer Anteil der m�nnlichen und weiblichen Befragten, die den/ die vernehmende/n
Beamten/in als „opferzentriert“ einsch�tzen.

Die n"chste Kategorie „Best#tigung des Opferstatus durch den Beamten/die
Beamtin“ weist einige Geschlechterdifferenzen auf. In der vierten Welle gibt
es einen hochsignifikanten Unterschied bez�glich des Items: „Hat der verneh-
mende Beamte Ihnen gegen<ber Worte der Teilnahme und des Verst�ndnisses ge�u-
ßert?“ 84,4% der Frauen bejahen dies, hingegen nur 68,3% der M"nner
(x2 = 6,0, df = 1, p<.05). In der ersten Welle bejahten beide Geschlechter diese
Frage zu etwa 65%. In der viertenWelle hat sich die Situation also nur f�r die
Frauen verbessert.

In beiden Wellen gibt es signifikante Unterschiede zwischen M"nnern und
Frauen bez�glich derH"ufigkeit, mit der der/die vernehmende Beamte/in sein/ihr
Mitgef<hl ausdr<ckt und versucht zu tr�sten. Tabelle 10.94 gibt einen Nberblick
�ber die Ergebnisse:

Tabelle 10.94:
Geschlechterunterschiede bez'glich der Bejahung des Items: „Der/die vernehmende Be-
amte/in dr�ckte mir sein/ihr Mitgef�hl aus, und versuchte, mich zu tr)sten.“

Frauen M"nner
a 1. Welle 50,7 32,3
b 4. Welle 47,8 29,5

a x2 = 4,7 , df = 1, p = .037
b x2 = 5,7 , df = 1, p = .022

DenFrauenwirdh"ufiger Trost undMitgef�hl ausgedr�ckt, als denM"nnern.
Man k)nnte argumentieren, dass M"nnern das eher peinlich ist und sie so
etwas nicht ben)tigen. Dagegen spricht das n"chste Item, indemgefragt wird,
ob es als angenehm empfundenwurde, Trost undMitgef<hl zu bekommen. DieM"n-
ner bejahen diese Frage h"ufiger als Frauen, der Unterschied ist allerdings
nicht signifikant.

129



In der Kategorie „R#umlicher Kontext“ gibt es keine wichtigen Unterschiede
zwischen dem Urteil von M"nnern und Frauen, ebenso nicht bez�glich der
Einsch"tzung des Informationsverhaltens der Polizei.

In der Kategorie „Erneuter Kontakt in der gleichen Angelegenheit“ findet
sich ein Trend in der vierten Welle bez�glich des Items: „Ich konnte mit dem-
selben Beamten/derselben Beamtin sprechen wie im Erstgespr�ch.“ 60% der Frauen
bejahen dies, hingegen nur 40% der M"nner (x2 = 3,3, df = 1, p = .087).

WennmandieErgebnisse insgesamtbetrachtet,gibtesnurwenigeUnterschiede
zwischendenAntwortenvonFrauenundM"nnern.AlswichtigstesErgebnis ist
zu nennen, dass Frauen sich in der erstenWelle opferzentrierter behandelt f�h-
len. Die „Benachteiligung“ von M"nnern ist in der vierten Welle jedoch nicht
mehr zu finden. Insgesamt beurteilen M"nner und Frauen den Umgang von
Seiten der Polizei recht homogen. In der Kategorie „Best#tigung des Opfersta-
tus“ gibt es bei solchen ItemsGeschlechterunterschiede, beiwelchen esumVer-
mittlung von Trost geht. Frauen werden emphatischer behandelt. Die Items:
„Hatten Sie den Eindruck, als Opfer ernst genommen und verstanden zu werden?“
und „Aufgrund der Art undWeise, wie der Beamte/die Beamtinmich behandelte, hatte
ichmanchmal dasGef<hl, f<r die Tatmitverantwortlich odermitschuldig zu sein“wer-
den von Frauen undM"nner beinahe identisch beantwortet.

10.4.3 Deliktspezifische Effekte

Zun"chst erfolgt ein Vergleich der beiden Datenerhebungswellen bez�glich
der H"ufigkeit der Delikte (Tabelle 10.95).

Tabelle 10.95:
Deliktverteilung

Deliktarten 1. Welle
H"ufigkeit %

4. Welle
H"ufigkeit %

Einbruch 46 27,2 97 45,8

Raub 43 25,4 23 10,8

K)rperverletzung 26 15,4 34 16,0

Sachbesch"digung 18 10,7 30 14,2

Betrug 2 1,2 7 3,3

Sittendelikt
– Vergewaltigung
– sonstige sexuelle Bel"stigung

6
22

3,6
13,0

1
8

0,5
3,8

Mord – – 1 0,5

Sonstiges 6 3,6 11 5,2

fehlend – 1

gesamt 169 100 213 100

x2 = 39,3, df = 8, p<.001
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Besonders große Unterschiede gibt es bei den Delikten Einbruch, Raub und
sonstige sexuelle Bel"stigung. Einbruch ist in der vierten Welle wesentlich
h"ufiger, dagegen sind Raub und sexuelle Bel"stigung in der ersten Welle
zahlreicher.

In der Analyse des Zusammenhangs von pers)nlichen Daten der Opfer und
den angezeigten Delikten ergaben sich einige signifikante Unterschiede. Be-
z�glich des Alters sind zwar die Unterschiede in beiden Wellen signifikant
(1.Welle: x2 = 26.0, df = 15, p<.05; 4.Welle: x2 = 36.8, df = 15, p<.01), es lassen
sich jedoch nur wenig einheitliche Tendenzen feststellen. Das Delikt der K)r-
perverletzung betrifft in beidenWellen am h"ufigsten Personen imAlter zwi-
schen 21 und 40 Jahren. In der ersten Welle sind es 35%, in der vierten Welle
sind es 36%. Bez�glich der anderenDelikte sind die Ergebnisse beiderWellen
sehr unterschiedlich, deshalb soll auf diesen Sachverhalt nicht weiter einge-
gangen werden.

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Delikten und Geschlecht sind die
Ergebnisse eindeutiger. Tabelle 10.96 zeigt, wie h"ufig Frauen Opfer der ver-
schiedenen Delikte werden:

Tabelle 10.96:
Wie h�ufig sind Frauen von den verschiedenen Deliktarten betroffen?

Frauen Einbruch Raub K)rper-
verlet-
zung

Sachbe-
sch"di-
gung

Vergewal-
tigung

sonst. se-
xuelle Be-
l"stigung

1. Welle a 38,6 62,8 36 61,1 100 95,2

4. Welle b 42,7 63,6 36,4 76,7 100 100

a x2 = 28,3 , df=5, p <.001
b x2 = 20,9 , df = 5, p< .001

Wie derTabelle 10.96 zu entnehmen ist, weisen die Ergebnisse f�r die erste und
4. Datenerhebungswelle in die gleiche Richtung. Bei Sachbesch"digung ist
jedoch der Unterschied zwischen beiden Wellen recht hoch, in der vierten
Welle sind Frauen zu 15,6% h"ufiger Opfer von Sachbesch"digungen. Ein-
br�che werden h"ufiger von M"nnern angezeigt und sie sind h"ufiger von
K)rperverletzungsdelikten betroffen. Die Opfer von Raub sind zu 2/3 Frauen,
ebenso wird Sachbesch"digung h"ufiger von Frauen angezeigt. Vergewalti-
gung und sonstige sexuelle Bel"stigung beschr"nken sich fast ausschließlich
auf das weibliche Geschlecht.
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10.4.3.1 Erste Datenerhebungswelle

F�r die erste Befragung sollen an dieser Stelle drei Ergebnisse dargestellt wer-
den, bei welchen die Delikte einen signifikanten Einfluss haben.

Insgesamt wurden nur sehr wenige Opferzeugen gefragt, ob sie bei der Ver-
nehmung eine Person ihres Vertrauens dabei haben m�chten, bez�glich der Delikte
kommt das etwas h"ufiger nur bei K)rperverletzung und Vergewaltigung
vor. Diese Ergebnisse sind jedoch auch mit Vorsicht zu interpretieren, da die
H"ufigkeit dieser Delikte gering ist. Tabelle 10.97 zeigt die Ergebnisse und die
Anzahl der Personen.

Tabelle 10.97:
Wie h�ufig werdenOpferzeugen der erstenWelle in Abh�ngigkeit von der Deliktart gefragt,
ob sie bei der Vernehmung eine Person ihres Vertrauens dabei haben m"chten.

Einbruch Raub K)rperver-
letzung

Sachbe-
sch"di-
gung

Vergewalti-
gung

sonst. se-
xuelle Be-
l"stigung

%
n

–
–

2,7
1

17,4
4

–
–

20,0
4

–
–

x2 = 14,3 , df = 5, p =.013

UnterschiedlichesVerhaltender Beamten/-innengegen�berOpfern verschie-
dener Delikte wird in dem Item: „Hat sich der/die entgegennehmende Beamte/in
ausschließlich mit Ihnen besch�ftigt?“ deutlich. Der Tabelle 10.98 sind die Ergeb-
nisse zu entnehmen:

Tabelle 10.98:
Hat sich der/die Beamte/in ausschließlich mit den Opfern und Zeugen besch�ftigt? – in
Abh�ngigkeit von der Deliktart.

Einbruch Raub K)rperver-
letzung

Sachbe-
sch"di-
gung

Vergewalti-
gung

sonst. se-
xuelle Be-
l"stigung

%
n

61
25

82,5
33

80,8
21

81,3
13

83,3
5

100
20

x2 = 13,5 , df = 5, p = .019

Die Ergebnisse "hneln sich weitgehend bei allen Delikten. Aus dem Rahmen
fallen Einbruch und sonstige sexuelle Bel"stigung. Mit Opfern eines Ein-
bruchs besch"ftigen sich die Beamten/-innen nicht so eingehend, wie mit
Opfern sexueller Straftaten.

Der n"chste wichtige Unterschied zeigt sich darin, dass sich die Beam-
ten/-innen inAbh"ngigkeit vondenDelikten unterschiedlich einf�hlsamver-
halten. Man k)nnte annehmen, dass sich die Beamten/-innen bei Opfern von

132



Gewaltverbrechen einf�hlsamer verhalten. Die Ergebnisse stimmen aller-
dings nicht mit dieser Hypothese �berein wie Tabelle 10.99 zeigt:

Tabelle 10.99:
H�ufigkeit, mit der die Opferzeugen der unterschiedlichen Delikte den/die Beamten/in als
einf'hlsam erlebt haben.

Einbruch Raub K)rperver-
letzung

Sachbe-
sch"di-
gung

Vergewalti-
gung

sonst. se-
xuelle Be-
l"stigung

%
n

34,4
11

62,1
18

60,0
9

80,0
8

60,0
3

78,6
11

x2 = 11,8 , df = 5, p = .036

Es wir deutlich, dass im Falle von Raub und Vergewaltigung Opferzeugen
sich in geringerem Maße als „einf�hlsam“ behandelt wahrnehmen, als im
Falle von Sachbesch"digung. Haben Gesch"digte bei unterschiedlichen Straf-
taten auch unterschiedliche Erwartungen? Offensichtlich ist es nicht die
(strafrechtliche!) Schwere der Tat, die zu unterschiedlichen Erwartungen be-
z�glich eines „einf�hlsamenUmgangs“ f�hrt, da auch im Falle von Einbruch-
delikten (ebenso wie die Sachbesch"digung nicht zu den Gewaltdelikten ge-
h)rig) der Anteil der „zufriedenen“ Gesch"digten mit 34% eher gering ist.

10.4.3.2 Vierte Datenerhebungswelle

In der viertenWelle finden sich etwas mehr Unterschiede von Bedeutung, sie
beziehen sich jedoch auf v)llig andere Items, als in der ersten Befragung. Hier
sind auch Items betroffen, die sich auf die Best#tigung des Opferstatus be-
ziehen. Das erste lautet: „Hatten Sie den Eindruck, als Opfer ernst genommen und
verstanden zu werden?“ Die Ergebnisse zeigt Tabelle 10.100:

Tabelle 10.100:
H�ufigkeit, mit der Opferzeugen der unterschiedlichen Delikte folgendes Item verneinen:
„Hatten Sie den Eindruck, als Opfer ernst genommen und verstanden zu werden?“

Einbruch Raub K)rperver-
letzung

Sachbe-
sch"di-
gung

Vergewalti-
gung

sonst. se-
xuelle Be-
l"stigung

%
n

6,5
6

–
–

19,4
6

3,6
1

–
–

25,0
2

x2 = 10,5 , df = 4, p = .032

Im Bereich „sexuelle Bel"stigung“ gab es die meisten Opferzeugen, die sich
durch den/die Beamten/in nicht ernst genommen und verstanden f�hlten,
gefolgt von Opfern einer K)rperverletzung. Dabei ist jedoch – wie auch bei
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allen Ergebnissen in diesem Abschnitt zuvor – zu beachten, dass der Stich-
probenumfang hier verh"ltnism"ßig klein ist.

Ein Trend ergibt sich bei folgendem Item: „Der vernehmende Beamte/die Beamtin
dr<ckte mir sein/ihrMitgef<hl aus und versuchte, mich zu tr�sten.“ Die Opfer einer
sexuellen Bel"stigung bejahen prozentual am h"ufigsten diese Frage. Das ist
inkongruent zu dem Ergebnis aus dem vorherigen Item, wo die wenigsten
Personen dieser Deliktgruppe angaben, als Opfer ernst genommen und ver-
standen zu werden. Eine Nbersicht vermittelt Tabelle 10.101:

Tabelle 10.101:
H�ufigkeit, mit der Opferzeugen der unterschiedlichen Delikte folgendes Item bejahen: „Der
vernehmende Beamte dr�ckte mir sein Mitgef�hl aus und versuchte mich zu tr)sten.“

Einbruch Raub K)rperver-
letzung

Sachbe-
sch"di-
gung

Vergewalti-
gung

sonst. se-
xuelle Be-
l"stigung

%
n

41,1
30

52,6
10

25
7

29,9
7

–
–

71,4
5

x2 = 7,9 , df = 4, p = .092

Auch hier scheint es nicht so zu sein, dass Trost undMitgef�hl – aus der Sicht
der Gesch"digten – in Abh"ngigkeit von der „Schwere“ des Delikts h"ufiger
ge"ußert werden. Opfer einer K)rperverletzung bilden hier das „Schluss-
licht“, wenn es um Trost und Mitgef�hl geht.

Deutliche deliktspezifische Unterschiede ergeben sich bez�glich des Items:
„Aufgrund der Art und Weise, wie der Beamte/die Beamtin mich behandelte, hatte
ichmanchmal das Gef<hl, f<r die Tatmitverantwortlich zu sein.“Tabelle 10.102 zeigt
die Ergebnisse:

Tabelle 10.102:
H�ufigkeit, mit der die Opferzeugen der unterschiedlichen Delikte folgendes Item bejahen:
„Aufgrund der Art und Weise, wie der Beamte/die Beamtin mich behandelte, hatte ich
manchmal das Gef�hl, f�r die Tat mitverantwortlich zu sein.“

Einbruch Raub K)rperver-
letzung

Sachbe-
sch"di-
gung

Vergewal-
tigung

sonst. se-
xuelle Be-
l"stigung

%
n

4,7
4

4,3
1

27,6
7

–
–

–
–

12,5
1

x2 = 18,8 , df = 4, p = .001

Die Personen, die Opfer einer K)rperverletzung und sexueller Bel"stigung
wurden, haben am h"ufigsten das Gef�hl, eine Mitschuld vermittelt zu be-
kommen. Dies passt zu dem Ergebnis, dass Personen dieser beiden Delikt-
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gruppen sich am seltensten als Opfer ernst genommen und verstanden f�hl-
ten.

Die beiden letzten Unterschiede, die hier dargestellt werden sollen, beziehen
sich auf die Notenvergabe f<r die Aussprache und f�r die Aufnahmesituation bei
der Polizei. Es wird die zusammengefasste H"ufigkeit der Noten „sehr gut“
und „gut“ dargestellt. Tabelle 10.103 zeigt die Ergebnisse f�r beide Items.

Tabelle 10.103:
H�ufigkeit, mit der die Opferzeugen der unterschiedlichen Delikte die Noten „sehr gut“ und
„gut“ f'r die Vernehmungssituation und die Aufnahmesituation bei der Polizei vergeben.

Einbruch Raub K)rper-
verlet-
zung

Sachbe-
sch"di-
gung

Vergewal-
tigung

sonst. se-
xuelle Be-
l"stigung

aVerneh-
mungs-
situation

80,2 90,5 65,5 83,3 0,0 85,7

bAufnah-
mesitua-
tion

70,8 88,9 66,7 76 0,0 62,5

a x2 = 61,0 , df = 10, p <.001
b x2 = 53,7 , df = 10, p <.001

Bei der Gegen�berstellung der beiden Items f"llt auf, dass die Vernehmung
insgesamt besser benotet wird als die Aufnahmesituation. Ins Auge f"llt wei-
terhin, dass bei dem Delikt K)rperverletzung die schlechtesten Noten ver-
geben wurden. Die Ergebnisse bez�glich des Delikts Vergewaltigung k)nnen
nicht interpretiert werden, da hier nur eine Person in der Stichprobe enthalten
ist. Die besten Noten vergaben die Opfer von Raubdelikten.

10.4.4 Differentielle Effekte im Vergleich von Experimental-
und Kontrollgruppe zum letzten Erhebungszeitpunkt

Im vorangegangenen Abschnitt wurde ausf�hrlicher ein m)glicher konfun-
dierender Effekt der differentiellen Variablen auf die Betrachtung der Inter-
ventionseffekte bei der Experimentalgruppe gepr�ft. Der einzige weitere Ver-
gleich, bei dem sich signifikante Unterschiede bez�glich Alter und Deliktar-
ten ergab, betrifft die imKapitel 10.2 dargestellte Pr�fung aufDiskonkordanz,
bei der die beiden Versuchsgruppen Darmstadt/Dieburg und Groß-Gerau
zum Zeitpunkt der letzten Datenerhebung involviert sind. Es werden wie-
derum nur solche Items betrachtet, bei denen sich signifikante Unterschiede
zwischen den Gruppen ergeben haben. Die Ergebnisse werden kurz zusam-
mengefasst.
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10.4.4.1 Alterseffekte

Wie in Kapitel 10.2 ausgef�hrt, sind unter den im Landkreis Groß-Gerau be-
fragten Opferzeugen relativ mehr j<ngere Probanden zu finden, verglichen
mit Darmstadt/Dieburg. 64,7% der Befragten in Groß-Gerau sind h)chstens
40 Jahre alt (Darmstadt/Dieburg: 41,7%) und 58,3% der Befragten in der Ex-
perimentalgruppe sind "lter als 40 Jahre (Kontrollgruppe Groß-Gerau:
35,3%).

Alterseffekte, die in die gleiche Richtung weisen, das heißt jeweils h)here
Anteile in DA/DIE, haben sich hinsichtlich der folgenden Items ergeben:

� der Beamte/die Beamtin hat sich ausschließlich mit dem Gesch"digten be-
sch"ftigt,

� der Beamte/die Beamtin wurde als „interessiert erlebt“,
� als „aufmunternd“,
� die Informationslage wurde als „sehr gut“ eingesch"tzt (keine Unter-
schiede in den anderen Benotungskategorien).

In allen diesen F"llen kann von einem „verst"rkenden“ Einfluss der Alters-
variablen auf die Gruppenunterschiede ausgegangen werden.

10.4.4.2 Deliktspezifische Effekte

Auchbez�glich derDeliktverteilung ergaben sichUnterschiede zwischenden
beiden hier betrachteten Gruppen. So gab es mehr Einbruch- und weniger
Raub-Delikte in Darmstadt/Dieburg, verglichen mit Groß-Gerau: 45,8%
und 31,9% (Einbruch), 10,8% und 18,8% (Raub). Auch im Falle von Sach-
besch"digung gab es in DA/DIE vergleichsweise etwasmehr Vorf"lle (14,2%
gegen�ber 10,1% in GG).

Deliktspezifische Effekte zugunsten von Einbruch und Sachbesch"digung
w�rden also f�r einen konfundierenden Effekt sprechen, wenn gleichzeitig
die Gruppenunterschiede in die gleiche Richtung gehen. Auch hier kann kurz
zusammengefasst werden

Unterschiede „zugunsten“ der Experimentalgruppe, die durch den Effekt der
Deliktart konfundiert sind, k)nnen in den folgenden F"llen angenommen
werden:

� der Gesch"digte hat die Straftat zur Anzeige gebracht,
� Ort der Vernehmung war die Polizeidienststelle,
� es fiel dem Gesch"digten/der Gesch"digten leicht, zur Polizei zu gehen,
� die Person wollte es „schnell hinter sich bringen“,
� sie hat „jemanden mitgebracht“ (wenn nicht gefragt),
� der Beamte/die Beamtin wurde als „ermutigend“ erlebt,
� als „sachkompetent/erfahren“,
� das Opfer f�hlte sich „ernst genommen“,
� ihm wurde angeboten, nach Hause begleitet zu werden,
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� die Informationslage wurde besser beurteilt,
� das Opfer wurde besser �ber den weiteren Verfahrensablauf informiert,
� es wurde weniger h"ufiger „zum Ausgang begleitet“.

10.4.5 Zusammenfassende Bewertung unter dem Aspekt
einer Konfundierung des Interventionseffekts

Die Ergebnisse zum Einfluss differentieller Variablen sind einerseits auf-
schlussreich, wenn man mehr �ber die Wirksamkeit von solchen Faktoren
wissenm)chte, die Unterschiede zwischenGruppen von Personen (Alter, Ge-
schlecht, Bildung, Staatsangeh)rigkeit) oder zwischen den Kategorien der
Delikte betreffen.

Andererseits sind solche Effekte in methodischer Hinsicht von Bedeutung, da
Unterschiede in den Antwortprofilen der Gruppen des Forschungsdesigns
durch eben diese Effekte konfundiert sein k)nnen. Dieser Sachverhalt wird
im Folgenden n"her beleuchtet. Dabei beschr"nke ich mich auf die beiden
Experimentalgruppen der ersten undder letzten Erhebungswelle, da hier Un-
terschiede in bezug auf die Fragestellung der Evaluation als besonders „kri-
tisch“ einzusch"tzen sind.

10.4.5.1 Alterseffekte

Die statistische Nberpr�fung der Altersverteilung �ber die beiden Experi-
mentalgruppen derWellen eins und vier verfehlte das 5%-Signifikanzniveau
nur knapp (p = .055). Es kann somit davon ausgegangenwerden, dass tenden-
ziell der Anteil der 41–60-J"hrigen im Falle der ersten Datenerhebungswelle
etwas h)her ist (39,8%) als bei der vierten Welle (31,8%) und dass ein umge-
kehrter Trend von der ersten zur letzten Datenerhebung f�r Personen besteht,
die "lter als 60 Jahre sind (15,2% gegen�ber 26,5%). Fasst man die beiden
h)chstenAltersgruppen zusammen, so nivellieren sich die Unterschiede zwi-
schen den Datenerhebungswellen weiter: so liegt der Nberschuss an Per-
sonen, die mindestens 41 Jahre alt sind, in der 4. gegen�ber der 1. Welle nur
noch bei 3,3% (55% gegen�ber 58,3%). Bereits an dieser Stelle wird deutlich,
dass konfundierende Effekte gr)ßeren Ausmaßes nicht zu erwarten sind. Sie
k)nnen wie folgt zusammengefasst werden:

Bez�glich der Noten, die die Beamten/-innen f�r Vernehmung, Aufnahme-
situation und f�r ihren pers)nlichen Einsatz erhielten, wurde eine Verbes-
serung von der 1. zur 4. Befragung der Opferzeugen festgestellt (signifikant
nur Aufnahmesituation). Lediglich f�r die Vernehmungssituation ergab sich
ein Einfluss des Alters auf die Benotung: j�ngere und "ltere Opferzeugen be-
noteten h"ufigermit „gut“. Ein Effekt vonAlter auf dasAntwortverhalten der
"lteren Opferzeugen, der hier m)glich erscheint, wird allerdings ausbalan-
ciert durch das Verhalten der j�ngeren Opferzeugen, die gleichfalls eine gute
Benotung austeilen.
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In der Kategorie „Betroffenheit und Gef�hle nach der Tat“ ergab sich bez�g-
lich der „Aufgeregtheit“ vor der Vernehmung ein bedeutsamer Altersunter-
schied (Zunahme der Kategorie „ja, sehr“, Abnahme der Kategorie „ein we-
nig“ mit zunehmendem Alter). Ein Trend in entgegengesetzter Richtung er-
gab sich bez�glich beiderKategorien von der 1. zur 4. Befragung. Es ist also zu
folgern, dass der aufgewiesene Unterschied zwischen den Befragungswellen
bei einem (hypothetischen) Wegfall des Alterseinflusses eher noch verst"rkt
werden w�rde.

Auch in der Kategorie „Umgang des Beamten/der Beamtin mit Opferzeu-
gen“ sprechen die Befunde eher gegen eine Konfundierung. So wird das Ver-
halten durchg"ngig am positivsten von den jeweils j�ngeren und "lteren Per-
sonen eingesch"tzt (betrifft die Adjektivemitteilsam/offen, einf<hlsam, opferzen-
triert, interessiert/engagiert). Eine „Verbesserung“ von der ersten zur letzten
Befragung, die gleichfalls durchg"ngig festzustellen ist, kann also allenfalls
nur in sehr geringemMaße durchAltersunterschiede bedingt sein (Anteil der
�ber 60-J"hrigen in der 4.Welle etwas h)her).

Eine Verbesserung der Einsch"tzungen von erster zu letzter Befragung ist
auch hinsichtlich der r"umlichen Bedingungen, der Informationslage und
der Zufriedenheit mit dem Verfahrensausgang zu verzeichnen. Hier besteht
ein entsprechender Trend von den j�ngeren zu den "lteren Befragten. Eine
Konfundierung der Interventionseffekte durch Alter ist somit nicht ganz aus-
zuschließen. Wiederum ist allerdings zu betonen, dass die tats"chlichen Al-
tersunterschiede zwischen den Erhebungswellen zusammengefasst sehr ge-
ring sind (vgl. S. 139).

Auch in Bezug auf den Vergleich der beiden Versuchsgruppen zum letzten
Erhebungszeitpunkt gab es nurwenigeHinweise auf konfundierendeEffekte.
Sie betreffen den erlebten Umgang mit dem Beamten/der Beamtin (drei
Items) und die Informationslage (ein Item).

10.4.5.2 Geschlechtereffekte

Bei derBetrachtungderGeschlechterproportionen ergab sich ein signifikanter
Unterschied zugunsten von Frauen in der ersten Datenerhebungswelle von
58,7%, gegen�ber der letzten Welle von 43,5%.

Mehr Frauen als M"nner "ußerten, in der Vernehmungssituation „anf"nglich
aufgeregt“ gewesen zu sein und w"hlten dabei die Antwortalternative „ja,
sehr“. Dies gilt f�r beide Datenerhebungswellen. Dagegen scheinen M"nner
eher zuzugeben, „ein wenig“ aufgeregt gewesen zu sein. Fasst man beide
Antwortalternativen zusammen, so liegt der Anteil der Frauen in beidenWel-
len etwa um 20% h)her. Eine Interaktion von Geschlecht und Erhebungszeit-
punkt erscheint auf diesem Hintergrund als unwahrscheinlich, da hinsicht-
lich Aufgeregtheit deutlich Niveauunterschiede zwischen den beidenWellen
bestehen. (In Analogie zu einem varianzanalytischen Vorgehen ließe sich von
zwei Haupteffekten sprechen). Das Gleiche gilt bez�glich des erlebten „Um-
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gangs seitens der Beamten/-innen: Mehr Frauen als M"nner beurteilen das
Verhalten der Polizei in beidenWellen als „opferzentriert“ und „verst"ndnis-
voll“, und ein h)herer Anteil von Frauen berichtet, dass der Beamte/die Be-
amtin Mitgef�hl und Trost ausgedr�ckt hat. Ein dem Geschlechtereffekt ent-
gegengesetzter Trend besteht hinsichtlich der Kategorie „Erneuter Kontakt in
der gleichen Angelegenheit“. Hier bejahen mehr Frauen in der ersten Unter-
suchung die Aussage „Ich konnte mit demselben Beamten/derselben Beam-
tin sprechen wie im Erstgespr"ch“ (60 gegen�ber 40%).

10.4.5.3 Einfluss der Deliktart

Unterschiede in den Deliktarten zwischen erster und vierter Erhebung erga-
ben sich hinsichtlich Einbruch (27%, 46%), Raub (25%, 11%) und „sonstiger
sexueller Bel"stigung“ (13%, 4%). Eine Konfundierung von Interventions-
effektenmit Effekten, die auf dieArt desDeliktes zur�ckgehen, ist somit dann
zu erwarten, wenn sich in der abschließenden Befragung h)here proportio-
nale Anteile in einer Antwortkategorie mit Einbruchsdelikt und geringere
Anteile mit Raub und „sonstiger sexueller Bel"stigung“ verkn�pfen lassen.
Dies ist in keiner der Antwortkategorien der Fall. Lediglich bez�glich einer
vomOpferzeugen infolge desVerhaltens des Beamten/der Beamtin gef�hlten
„Mitschuld“ am Tatgeschehen konnte die Hypothese einer Konfundierung
aufrecht erhalten werden: in der 1. Befragung bejahen dies 14,5%, in der 2.
Befragung sind es 9%; gleichzeitig zeigt sich ein Effekt der Deliktart, wonach
12,5% der Befragten im Falle von „sonstiger sexueller Bel"stigung“ diese
Frage bejahen und auch der Anteil der Deliktart „Einbruch“ hier mit 4,7%
gegen�ber „Raub“ mit 4,3% geringf�gig h)her ist.

Etwas deutlicher sind deliktspezifische Effekte beim abschließenden Ver-
gleich der Experimental- und Kontrollgruppe hervorgetreten. Unterschiede
„zugunsten“ Darmstadt/Dieburg gehen dabei vor allem auf das Konto der
Deliktkategorie „Einbruch“. Den Opferzeugen f"llt es dabei – verglichen mit
Raub – leichter, zur Polizei zu gehen und der/die einzelne Beamte/-in wird
hier in einigen Kategorien etwas positiver beurteilt.

Die Analyse von differentiellen Einfl�ssen auf Interventionseffekte im Ver-
gleich der ersten und letzten Erhebungswellen der Experimentalgruppen so-
wie im Vergleich der beiden Gruppen des Versuchsdesigns zeigt insgesamt –
gemessen an der Gesamtzahl der Items – nur geringf�gige Effekte.

Es gibt zwar einige Unterschiede in den Ergebnissen, die auf den Einfluss der
Deliktart zur�ckgehen, diese sind jedoch weitgehend unsystematisch. Die
einzige Ausnahme bilden die Delikte K)rperverletzung und sexuelle Bel"sti-
gung. In puncto Glaubw�rdigkeit undMitschuld haben Betroffene dieser De-
likte einen schwereren Stand, als Opfer anderer Delikte. Gleichzeitig geben
die Opfer der sexuellen Bel"stigung jedoch sehr h"ufig an, dass sie getr)stet
wurden und ihnen Mitgef�hl entgegengebracht wurde. Die Deliktart „K)r-
perverletzung“ ist jedoch in den beiden hier betrachteten Datenerhebungs-

139



wellen ann"hernd gleich stark vertreten (15,4%, 16,0%), so dass hier eine
Konfundierung mit Interventionseffekten ausgeschlossen werden kann. Da-
gegen ist eine solche zu erwarten, wenn Unterschiede in den Erhebungswel-
lenmit entsprechenden Unterschieden imAusmaß sexueller Bel"stigung ein-
hergehen. Dies ist nur tendenziell in einem Fall gegeben, wenn Frauen den
Eindruck "ußern, es w�rde ihnen eine Mitschuld an der Straftat unterstellt.

Interessant ist auch der Befund, dass in der vierten Befragungswelle, nach
weitgehender Sensibilisierung der Beamten/-innen f�r die Opferproblema-
tik, mehr Unterschiede zwischen den Delikten bestehen als in der erstenWel-
le. Hier scheint eine Lernprozess imVerhalten der Beamten/-innen eingesetzt
zu haben, der nicht zum Nachteil der Opferzeugen auszulegen ist, da ins-
gesamt eine Verbesserung im Umgang mit Opferzeugen eingetreten ist.
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11 Zur Herstellung von Professionalit�t und B�rgern�he
im polizeilichen Handeln

Die vorliegende Studie verfolgt im Ansatz den Nachweis einer Ver�nderung
vonHandlungsmustern impolizeilichenUmgangmitGesch�digtenundZeu-
gen aufgrund von gezielten Eingriffen in die materiellen und dinglichen
Rahmenbedingungen, sowie in die Struktur der Kommunikation zwischen
beiden Parteien. Dabei ist erneut zu betonen, dass professionelles Handeln
nicht als einmal erreichtes „Ergebnis“ von sozialen Austauschprozessen fi-
xiert werden kann, als w*rde es im Erfolgsfalle einem festen Bestand an Ver-
haltensm-glichkeiten einer Person hinzugef*gt; vielmehr stehen Personen
und soziale wie dingliche Umwelt in einer st�ndigen dynamischen Wechsel-
wirkung und es ist dieses Prozessgeschehen selbst, das es zu betrachtet gilt. In
diesem Sinne spreche ich von dem organisatorischen Konstrukt „Professionali-
t�t“ – und von B*rgern�he als ein Subkonstrukt, das externale wie internale
Faktoren desHandlungsraumes der Personenmiteinander verklammert (vgl.
Abbildung 3.1, S. 19). Professionelles Handeln im polizeilichenAlltag und spe-
ziell im gemeinsamen Handlungsraum von Gesch�digten und Beamten/-in-
nen ist dann gegeben, wenn die im konkreten Fall gegebenen Merkmale des
Interaktionshandelns geeignet sind, eine hinreichend g*nstige Prognose auf
die zumeist l�ngerfristigen Handlungsfolgen abzugeben. Wohlverstandene
Kommunikation ist immer zugleich selbst- und fremdreferentiell, indem die
Zwischenergebnisse des Handelns sowohl an eigenen Bed*rfnissen und Zie-
len der handelnden Person, wie auch an denen des Interaktionspartners und
den weiteren Rahmenbedingungen des Kontextes orientiert sind. In diesem
Sinne ist ein professioneller Umgang von Polizeiangeh-rigen mit Opferzeu-
gen immer zugleich auch ein professioneller Umgang des Beamten/der Be-
amtin mit sich selbst. Soziale Rolle und „Selbst“ – das Handeln entsprechend
den Erwartungen und Bed*rfnissen Anderer und die Beantwortung der
Frage „Was bedeutet das f*rmich“ – stehen sich hier nicht unvereinbar gegen-
*ber; beide m-gen einander erg�nzen (im idealen Fall) oder nicht (im Kon-
fliktfall); wichtig ist, wie und mit welchem Ergebnis ein Konsens zwischen
den Erwartungen des Interaktionspartners und den eigenen, positiv bewer-
teten Aspekten des Selbst erreicht werden kann und schließlich auch erreicht
wird. In diesem Sinne kann von einer „Herstellung“ von Professionalit�t im
Handeln gesprochenwerden, wie in der <berschrift zu diesem Kapitel inten-
diert.

Ein weiterer Aspekt der Kommunikation zwischen Polizei und Opferzeugen,
der mehr die Ausgangssituation betrifft, ist in dem Umstand zu sehen, dass
entsprechend allgemeiner und als „verbindlich“ erachteter Wertorientierung
(Ebene 1 in Abbildung 3.1) das Opfer einer Straftat berechtigte Anspr*che hat
bez*glich dessen, was f*r ihn oder f*r sie an Handlungsfolgen dabei heraus-
kommt. Man k-nnte sagen: das Legitimationsgef�lle zwischen den konsen-
suellen und instrumentellen Handlungszielen (in dieser Reihenfolge, vgl.
S. 10) – Empathie und Verstehen einerseits, Straftatvereitelung und Aufkl�-
rung andererseits – kovariiert hier mit einer intersubjektiven Anspruchs- und
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Bed*rfnishierarchie, die dem grunds�tzlich „helfenden“ und unterst*tzen-
den Charakter polizeilichen Handelns im Umgangmit Opferzeugen Priorit�t
einzur�umen hat.

Damit ist die Richtung von Maßnahmen zur Herstellung von mehr Professio-
nalit�t, von einem Mehr an B*rgern�he und so weiter bestimmt: sie orientie-
ren sich an der Bed*rfnislage und an den Erwartungen des Gesch�digten und
nehmen auf begrifflicher Ebene von dort ihrenAusgang und sie zielen prim�r
auf eine Ver�nderung oder Anpassung polizeilichen Handelns ab.

In der vorliegenden Studie wurde dieser Weg beschritten. Maßnahmen in
verschiedenen Bereichen der polizeilichen Arbeit, die prim�r einer viktimo-
logischen Perspektive entsprachen, wurden realisiert. Ihre Wirksamkeit war
zu beweisen oder – vielleicht ist das realistischer – es war die gegenteilige
Behauptung in einigen Inhaltsbereichen zu widerlegen.

Nach einer gr*ndlichen Abw�gung aller Evidenz f*r und gegen die These, es
k-nne der polizeilicheUmgangmit Opferzeugen verbessert werden, kann ich
sagen, dass diesesZiel hier erreichtworden ist. Es liegt sozusagen inderNatur
solcher Allgemeins�tze, dass sich bei n�herer Betrachtung der Ergebnisse der
Evaluationsstudie ein differenzierteres Bild ergibt. So war zu erwarten, dass
durch eine Vielzahl von Randbedingungen wie zum Beispiel Unterschiede in
denpersonalenCharakteristika der untersuchtenPersonen (Alter,Geschlecht,
Bildung, Nationalit�t) oder in formalen Aspekten der Handlungsanl�sse (De-
liktart) einerseits, sowie Unterschieden aufgrund methodischer M�ngel und
aufgrund von Schw�chen in der Umsetzung der Interventionsmaßnahmen
andererseits der Erfolg des Unternehmens gef�hrdet sein w*rde. Angesichts
des umfangreichen Ergebnisteils erscheint es angebracht, auf die wichtigsten
Befundeder Studie nochmals und zusammenfassend einzugehen. Dabei steht
die differentielle BetrachtungdesEinflusses verschiedener Interventionsmaß-
nahmen – wie sie unter den Begriffen materiell/strukturell und personal/funk-
tional zusammengefasst wurden, im Vordergrund der Betrachtung.

Eine grobe <bersicht *ber die Befunde zum Einfluss der Interventionsmaß-
nahmen im Falle von Polizeibeamten/-innen, einschließlich einer Konver-
genz der Urteile zwischen Polizei und Opferzeugen vermittelt die folgende
Tabelle 11.1:
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Tabelle 11.1:
�bersicht 
ber Befunde zum Interventionseffekt bei der Polizei und zur Konvergenz der Ur-
teile zwischen Polizei und Opferzeugen*

A
nn

ah
m
en

Ressourcen

materiell/strukturell personal/funktional

N
iv
ea
u Fortbildung

Raum/Situation
Information
zeitl. Verlauf

***
**
*
)

Umgang mit OZ
Einstellung
Opferschutz

*
)
+

D
iv
er
ge
nz Fortbildung

zeitl.Verlauf
Raum/Situation
Information

***
**
*
*

Opferschutz
Umgang
Einstellung

**
*
*

K
on
ve
rg
en
z Raum/Situation

Information
Fortbildung
zeitl.Verlauf

**
*
n. g.
n. g.

Umgang
Einstellung
Opferschutz

**
n. g.
n. g.

* es bedeuten: * positive Ver�nderung; + negative Ver�nderung;) keine Ver�nderung
(Anzahl gleich St�rke), n. g. „nicht gepr*ft“.

Die Tabelle gibt auch Auskunft *ber die relative St�rke von Ver�nderungen
innerhalb und zwischen den Ressourcenarten. So finden sich *berwiegend
h�ufiger positive Ver�nderungen als Folge von materiellen und strukturellen
Maßnahmen, hier insbesondere was die Fortbildungsm-glichkeiten und die
r�umliche Ausstattung beziehungsweise die Vernehmungssituation anbe-
trifft. Offensichtlich konntenMaßnahmen indiesemBereich vonder „Arbeits-
gruppe“ leichter realisiert werden mit dem Ergebnis, dass diese von den Be-
amten/-innen auch eher wahrgenommenwurden undweiteres Handeln von
ihnen mitbestimmt wurde.

Demgegen*ber treten die Ver�nderungen im Bereich der personal/funktio-
nalen Ressourcen im Umfang etwas zur*ck. Hinsichtlich der zentralen Kate-
gorie „Umgang mit Opferzeugen“ sprechen die Ergebnisse f*r eine deutliche
Qualit�tsverbesserung, wobei insbesondere die Ann�herung (Konvergenz)
der Antwortprofile von Beamten/-innen und Opferzeugen – trotz der relativ
schmalen Itembasis – als Pluspunkt zu werten ist. In bezug auf Einstellungen
zum Opferschutz schneiden die Befragten in Landkreis Darmstadt/Dieburg
besser ab als ihre Kollegen und Kolleginnen im benachbarten Landkreis (Di-
vergenz), insgesamt hat sich die Lage hier aber eher verschlechtert, wie der
Vergleich der ersten mit der letzten Datenerhebung aufweist (Niveauunter-
schied); es wurde bereits vermutet, dass bez*glich des Stellenwertes von Op-
ferschutz innerhalb der Polizei Unsicherheitenweiter bestehen (z. B. hinsicht-
lich der Frage, inwieweitOpferschutzVorrang gegen*berder T�terermittlung
hat). M-glicherweise konfundiert hier die Einstellung zum Opferschutz mit
dem Informationsverhalten von Beamten/-innen: so k-nnte bereits die Wei-
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tergabe von Informationsmaterial, das auch Hinweise auf helfende Einrich-
tungen außerhalb der Polizei beinhaltet, als ein Beitrag zum Opferschutz ge-
wertet werden, der Beitrag der Polizei sich damit zugleich ersch-pft haben.
Zweifellos ist nicht ganz klar, wasOpferschutz imHandeln der Polizei bedeu-
tet und wo die Grenzen zu einer außerpolizeilichen Professionalisierung zu
ziehen sind.

Auchder Effekt der Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen auf die Einstel-
lungen gegen*ber Opferzeugen erscheint nach Lage der Dinge eher m�ßig.
Gegen*ber der Kontrollgruppe haben sich zwar Verbesserungen ergeben, im
l�ngsschnittlichen Vergleich ist das Beurteilungsniveau jedoch gleich geblie-
ben. Wie der Vergleich aller drei Erhebungswellen gezeigt hat, erbrachte die
zweite Befragung hier die besten Ergebnisse (vgl. Abbildung 10.1). Es kann
vermutet werden, dass dies ein unmittelbarer Effekt bestimmter Interven-
tionsmaßnahmen ist, die unmittelbar vor dieser Befragung stattgefunden ha-
ben (sog. „Winterseminar“) und dass der dadurch bedingte „Aufschwung-
effekt“ sp�ter nicht durchgehalten werden konnte. Auch in der Kategorie
„Opferschutz“ ist ein �hnlicher Verlauf gegeben. Die Befunde entsprechen
einer allgemeinen Erkenntnis aus der Sozialpsychologie, wonach erstens Ein-
stellungen sehr resistent gegen*berVer�nderungen sindund zweitensEffekte
nur selten l�ngerfristig Bestand haben.

Schließlichmuss an dieser Stelle noch darauf hingewiesen werden, dass nicht
alle Polizeibediensteten in der Stichprobe von den Schulungsmaßnahmen er-
reicht wurden und dass Multiplikatoreffekte infolge Weitergabe erworbenen
Wissens nicht systematisch kontrolliert werden konnten. Dies ist sicherlich
eine organisatorische und methodische Schw�che der Studie, deren Realisie-
rung den *blichen Restriktionen (eingeschr�nkte personelle, tempor�re und
materielle Kapazit�ten) unterworfen war.

Die bisher betrachteten Ver�nderungen legen einen unmittelbaren Effekt der
getroffenen Maßnahmen auf verschiedene Aspekte polizeilichen Umgangs
mit Opferzeugen nahe. Reicht dieser aus, um entsprechende Ver�nderungen
im Erleben und in der Wahrnehmung polizeilicher Handlungen einschließ-
lich des Umfeldes dieser Aktionen bei den Opferzeugen selbst hervorzurufen?
Es ist dies die eigentliche Kardinalfrage, die zum Maßstab f*r polizeiliches
Handeln selbst wird. In der folgenden Tabelle 11.2 sind die entsprechenden
Ver�nderungen, von denen Opferzeugen betroffen sind, dargestellt. Der An-
nahmenbereich „Konvergenz“ kann hier, da bereits oben dargestellt, wegge-
lassen werden.
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Tabelle 11.2:
�bersicht 
ber Interventionseffekte bei Opferzeugen

A
nn

ah
m
en

Ressourcen

materiell/strukturell personal/funktional

N
iv
ea
u Raum/Situation

Information
zeitl.Verlauf

**
*
)

Erlebter Umgang
Einstellung
Zufriedenheit

***
*
**

D
iv
er
ge
nz Information

zeitl. Verlauf
Raum/Situation

**
*
)

Erlebter Umgang
Einstellung zur P.
Zufriedenheit

***
)
)

* es bedeuten: * positive Ver�nderung; ) keine Ver�nderung (Anzahl gleich St�rke)

Es wird deutlich, dass hinsichtlich des „Erlebten Umgangs mit der Polizei“
die Befunde *ber beide Typen von Annahmen hinweg konsistent sind. Auch
hier darf wieder betont werden, dass diese Kategorie in besonderer Weise
„kritisch“ ist f*r ein b*rgernahes Handeln, da sie die Verh�ltnisse in der kon-
kreten Interaktionssituation abbildet (vgl. die Ausf*hrungen zu „B*rgern�-
he“ in Kapitel 2.2, S. 10 ff.). Die hier herbeigef*hrteWirkung, die indirekt *ber
das Handeln der Organisationsmitglieder bei der Polizei vermittelt ist, best�-
tigt den weiter oben postulierten Induktionseffekt auf Einsch�tzungen und Be-
wertungen von Opferzeugen.

Auch im Bereich von „Einstellungen zur Polizei“ und der „Zufriedenheit mit
dem Ausgang des Verfahrens“ l�sst sich eine Verbesserung der Lage von der
ersten zur letztenBefragung ausmachen. Einschr�nkend ist anzumerken, dass
die beschriebenen Ver�nderungen nicht stringent genug auf Unterschiede
zwischen Experimental- und Kontrollgruppe bezogen werden k-nnen, so
dass ein Interventionseffekt hier fraglich ist.Wie bereits bemerkt, sind Einstel-
lungen und Sichtweisen (hier der Opferzeugen) in besonderem Maße gegen-
*ber Versuchen einer Einflussnahme resistent.

Auf Seiten der materiellen und strukturellen Ressourcen einer b*rgernahen
Verwaltung wurden die r�umliche Ausstattung, Merkmale der Verneh-
mungssituation, die tempor�re Gestaltung des Erstkontakts und die Bereit-
stellung und Nutzung von Informationsmaterialien untersucht. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass sich hier insbesondere die Informationslage deutlich ver-
bessert hat. Die entsprechenden Bem*hungen auf Seiten der Beamtenschaft
haben Anerkennung gefunden. Das Gleiche gilt f*r die Ver�nderungen im
Bereich der r�umlichen Ausstattung und der zeitlichen Abfolge von Hand-
lungseinheiten im Erstkontakt, allerdings wiederum mit der Einschr�nkung,
dass ein Interventionseffekt aufgrund geringer Divergenz zwischen den bei-
den Versuchsgruppen zum abschließenden Befragungszeitpunkt mit Vor-
behalten zu betrachten ist.
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Vergleicht man beide Tabellen in bezug auf die relative Gewichtung der bei-
den Ressourcenarten, so zeigt sich, dass im Vergleich der Statusgruppen die
Ver�nderungsraten von der Erst- zur Letztbefragung insbesondere imBereich
der personalen und funktionalen Ressourcen unterschiedlich ausfallen, w�h-
rend hinsichtlich der materiellen und strukturellen Bedingungen eine h-here
<bereinstimmung in der Bewertung von Ver�nderungen gegeben ist. (Bei
„Fortbildung“ handelt es sich um eine polizeispezifische Maßnahme, die
bei den Opferzeugen herausf�llt). Zweifellos haben materielle und struktu-
relle Ressourcen polizeilichen Handelns wie zum Beispiel bauliche Ver�nde-
rungen, eine opfergerechtere Ausstattung von Vernehmungs- und Warter�u-
men, verk*rzte Wartezeiten und effektives Informationsmaterial den Vorteil
gegen*ber eher subjektiven Faktoren des Umgangs und der Einstellung, dass
sie leichter Eingang in das Bewusstsein der Beteiligten finden und dement-
sprechend besser memoriert werden. Es handelt sich sozusagen um objekti-
vierbare, operationale Indikatoren f*r „B*rgern�he“, die einen direkteren Be-
zug zu den Handlungsm-glichkeiten beider Gruppen aufweisen. Betrachtet
man andererseits die Ergebnisse zu Niveauunterschieden und zur Divergenz
der Werte *ber den zeitlichen Verlauf hinweg, so zeigen sich f*r den Bereich
der personalen und funktionalen Ressourcen die st�rkeren Ver�nderungen
bei den Opferzeugen. Dies betrifft vor allem den (erlebten bzw. wahrgenom-
menen) Umgang mit Polizei beziehungsweise mit Opferzeugen. Hier schei-
nenOpferzeugen den deutlicherenWandel zu einer positiveren Einsch�tzung
polizeilichen Handelns vollzogen zu haben, als dies umgekehrt bei den Be-
amten/-innen der Fall ist. (Allerdings darf nicht *bersehen werden, dass die
Ver�nderungen bei letzteren gleichfalls signifikant sind). Ziehtmanweiterhin
in Betracht, dass gerade bez*glich des „Umgangs“ eine relativ hohe Konver-
genz in den Urteilen beider Statusgruppen besteht (vgl. Tabelle 11.1), so ist die
folgende Schlussfolgerung erlaubt: eine Wirkung der Interventionsmaßnah-
men im Sinne eines Induktionseffekts d*rfte zuerst in einemAbbau von zuvor
negativen Sichtweisen und Einsch�tzungen des Umgangs von Polizeibeam-
ten/-innen mit Opferzeugen bei den Opferzeugen selbst zu sehen sein, wo-
hingegen entsprechende Ver�nderungen bei der Polizei eher moderat sind
(vgl. hierzu auchAbschnitt 10.1.1 und 10.1.4). Dieser Befund *berrascht nicht,
da die Maßnahmen zu einer Verbesserung des Umgangs mit Opferzeugen
schließlich durch eine defizit�re Ausgangslage veranlasst sind und vor allem
an der Befindlichkeit und dem Erleben von Opferzeugen ansetzen. Der wei-
tere Befund, dass Einsch�tzungen vonOpferzeugen und Polizeibeamten/-in-
nen sich bei der letzten Befragung angeglichen haben, spricht somit daf*r,
dass insgesamt ein objektiveres Bild von polizeilicher Arbeit vermittelt wer-
den konnte.40 Es bleibt dannweiter zu kl�ren, inwieweit Opferzeugenmit der
Arbeit der Polizei im konkreten Fall wirklich zufrieden sind, welche differen-
tiellen Faktoren den Grad der Zufriedenheit bestimmen und worin sich zu-
friedene Opferzeugen von unzufriedenen unterscheiden. Zur Beantwortung

40 Unter Objektivit�t wird hier im testtheoretischen Sinne die <bereinstimmung der Urteile
mehrerer Beurteiler verstanden.
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dieser Fragen bedarf esweiterer statistischerAnalysen, die nichtmehrGegen-
stand dieses Berichts sind. Ein Hinweis ergibt sich aus der Tatsache, dass Op-
ferzeugen der Experimentalgruppe nach erfolgten Interventionen den Aus-
gang des Verfahrens positiver einsch�tzen, als die Kontrollgruppe; auch die
f*r einzelne Aspekte polizeilichen Handelns vergebenen „Noten“ wurden
entsprechend angehoben. Korreliert man die Notenskalen f*r die verschiede-
nen Inhaltsbereiche untereinander, so ergibt sich ein interessanter Befund: die
Korrelation von „Zufriedenheit mit dem Ausgang des Verfahrens“ mit der
Note f*r „weitere Betreuung durch den Beamten/die Beamtin“ f�llt h-her
aus, als die Korrelation mit der Note f*r „r�umliche Ausstattung“ und „In-
formationsverhalten“; desgleichen scheinen engere Zusammenh�nge von
„Zufriedenheit“ mit einer positiven Einsch�tzung des Verhaltens des Beam-
ten/der Beamtin zu bestehen, verglichen mit jenen Zusammenh�ngen, die
zwischen Zufriedenheit und den strukturellen und materiellen Bedingungen
bestehen. M-glicherweise beurteilen Opferzeugen die beiden Ressourcen-
arten unterschiedlich: eine Verbesserung von materiellen und strukturellen
Bedingungen k-nnte eher geeignet sein, Unzufriedenheit mit dem Verfahren
und mittelbar mit polizeilichem Handeln zu reduzieren; hingegen l�ge der
Effekt einer Nutzung von personalen und funktionalen Ressourcen eher in
einer Anhebung von Zufriedenheit. Wir h�tten es also hier mit einem zweidi-
mensionalenModell der Zufriedenheitmit polizeilichemUmgang zu tun.41 F*r
k*nftige Projekte zur Verbesserung desUmgangs von Polizeibeamten/-innen
mit Opferzeugen ergibt sich daraus die Konsequenz, Verbesserungen vor al-
lem im personalen und funktionalen Bereich anzustreben. Entsprechende
Maßnahmen, die sicherlich kostenintensiver sind als strukturelleVer�nderun-
gen, konnten im Rahmen des hier beschriebenen Vorgehens nur ansatzweise
realisiert werden, beispielsweise in Form von Fortbildungsveranstaltungen.
So d*rfte die Implementierung eines opfergerechten Umgangs in das Hand-
lungsrepertoire des Beamten/der Beamtin – und damit letztlich die Herstel-
lung von Professionalit�t – eine umfassendere Konzeption von expertengelei-
teter Ausbildung und Fortbildung der Polizei und deren Fortschreibung (z. B.
in Form von Supervision) erfordern, als dies bisher realisiert werden konnte.

41 Die Parallele zu demvonHerzberg (Herzberg,Mausner, & Snyderman, 1967) vorgeschla-
genen zweidimensionalen Modell der Arbeitszufriedenheit liegt nahe. Herzberg sieht
sogenannte „Hygienefaktoren“ wie die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung als
f*rdieReduktionvonUnzufriedenheit bestimmend, sogenannte „Motivatoren“dagegen
f*r die Herstellung von Arbeitszufriedenheit.
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12 Zusammenfassung

Zentrales Anliegen der Studie ist die Bewertung (Evaluation) von Maßnah-
men, die im Zeitraum Herbst 1998 bis Fr*hjahr 2000 im Landkreis Darm-
stadt/Dieburg durchgef*hrt wurden und die zum Ziel hatten, eine Verbes-
serung des Umgangs von Polizeibeamten/-innen mit Gesch�digten (Opfern
und Zeugen) herbeizuf*hren.

Der erste Teil der Arbeit ist der Betrachtung von zwei grundlegenden theo-
retischen Konzepten gewidmet: Professionalit�t und B+rgern�he. Professiona-
lit�t bezeichnet ein organisatorisches Konstrukt, dasAspekte desHandelns in
der spezifischen Situation mit kontextuellen und individuellen Faktoren auf
mehreren Ebenen der Organisation verschr�nkt. B*rgern�he kann als eine
Facette von Professionalit�t aufgefasst werden. Diese umfasst das Gesamt
an sozialen Kognitionen (Einstellungen, Sichtweisen, Bewertungen), welche
die verhaltensm�ßige und emotionale „Distanz“ zur Polizei aus der Sicht des
B*rgers/der B*rgerin charakterisieren. Dem entspricht auf der Seite der Ver-
waltung eine „Verwaltungsn�he“ des B*rgers. Professionalit�t und B*rger-
n�he manifestieren sich auf der Handlungsebene im konkreten Umgang von
Polizei und B*rger, hier dem Gesch�digten einer Straftat. Der Umgang wird
durch eine Reihe von Faktoren bestimmt, die sich zu zwei Gruppen zusam-
menfassen lassen: den materiellen und strukturellen Voraussetzungen und
Begleitfaktoren (Kontextfaktoren) – und den eher subjektiven, personalen
und funktionalen Komponenten des Kommunikationshandelns. Die Studie
dient der Erfassung dieser Faktoren und ihrer Bewertung imHinblick auf eine
qualitative Anhebung des Niveaus polizeilicher Einflussnahme.

Die Untersuchungen fanden im Landkreis Darmstadt/Dieburg und im an-
grenzenden Landkreis Groß-Gerau statt. Der Forschungsansatz der Evalua-
tionsstudie folgte dem Experimental-Kontrollgruppen-Design mit „vorher“-
und „nachher“-Testung: die imLandkreis Darmstadt/Dieburg befragten Per-
sonen bildeten die „Experimentalgruppe“, diejenigen des anderenKreises die
„Kontrollgruppe“. Die Datenerhebungen erstreckten sich *ber einen Zeit-
raum von 20 Monaten (von August 1998 bis Februar 2000). Es wurden meh-
rere Datenerhebungswellen realisiert; die Kennwerte lauten wie folgt: Polizei
inDarmstadt/Dieburg: 1.Welle 317 Beamte/-innen, 2.Welle 202, 3.Welle 303,
– in Groß-Gerau: 1. Welle 110, 2. Welle (zeitgleich mit 3. Welle Darmstadt/
Dieburg) 93. Gesch�digte in Darmstadt/Dieburg: 1. Welle 174, 2. Welle 57, 3.
Welle 60, 4. Welle 213, – in Groß-Gerau: 1. Welle 37, 2. Welle (zeitgleich mit 4.
Welle Darmstadt/Dieburg) 70.

Die im Vorher-Nachher-Design zwischengeschalteten Interventionsmaßnah-
men zur Verbesserung der strukturellen und personalen Bedingungen f*r
denUmgangmit Gesch�digten umfassten imWesentlichen bauliche und aus-
stattungsm�ßige Ver�nderungen in den Polizeidienststellen, Informations-
angebote sowie Fortbildungsveranstaltungen; sie sind ausf*hrlich im Bericht
zum Projekt (Lieser & Rein, 2002) dargestellt. Es wurde postuliert, dass die
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Maßnahmen zu einer Verbesserung der Einsch�tzung der Situation bei den
Polizeibeamten/-innen f*hren w*rden und dass – quasi als ein Induktions-
effekt – entsprechende Verbesserungen bei den Opferzeugen nachzuweisen
sein werden. Die Evaluation bezieht sich somit auf zwei getrennte Unter-
suchungen (Polizei und Gesch�digte), die inhaltlich zusammenh�ngen.

Zur Erfassung der Konstrukte Professionalit�t und B*rgern�he wurden Fra-
geb-gen mit teilweise halbstrukturierten Items (offene Fragen) entwickelt.
Die Form f*r Gesch�digte blieb in allen Datenerhebungen an dieser Status-
gruppedieselbe; die Form f*r Polizeibeamte/-innenwurde entsprechendden
zwischenzeitlich realisierten Ver�nderungen angepasst; hier kamen nach-
einander drei Fassungen des Fragebogens zum Einsatz.

Die umfangreichen Ergebnisse k-nnen wie folgt zusammengefasst werden:

Polizei: deutliche Verbesserungen zeigten sich im Bereich der materiellen und
strukturellen Ressourcen wie der Fortbildung, der r�umlichen Situation bei
Vernehmungen, dem Informationswesen und der zeitlichen Struktur desUm-
gangs mit den Gesch�digten. Auch im personalen und funktionalen Bereich
konnten Verbesserungen erzielt werden, vor allem in bezug auf den Umgang
mit Opfern und Zeugen.

Gesch�digte: der erwartete Induktionseffekt zeigte sich am deutlichsten in der
Bewertung des selbsterlebten Umgangs mit der Polizei, sowie in der Wahr-
nehmung einer verbesserten r�umlichen Situation.Weiterhinwurde einWan-
del in der Einstellung zur Polizei zum Positiven hin erkennbar.

Differentielle Faktoren: Als differentielle Variablen (nur in der Gruppe der Ge-
sch�digten)wurdenAlter, Geschlechtszugeh-rigkeit unddie jeweiligeDelikt-
kategorie ber*cksichtigt. Altersunterschiede ergaben sich in einigen Variablen
im Bereich der Kommunikation mit der Polizei; insgesamt beurteilten die �l-
testen Teilnehmer (Altergruppe ab 60 Jahre) den Umgang mit Polizeibeam-
ten/-innen etwas positiver, als die j*ngsten Teilnehmer (bis 20 Jahre). Auch
die Informationslage und die nachfolgende Betreuung wurde von �lteren Be-
fragten positiver beurteilt. Unterschiede zwischen den Geschlechtergruppen
blieben insgesamt betrachtet eher unbedeutend; lediglich in einigen Varia-
blen, die die „Anteilnahme“ des/der vernehmenden Beamten/-in betrafen,
ergab sich ein Unterschied zugunsten von Frauen. Hinsichtlich des Einflusses
der Deliktart ergab sich durchg�ngig der Trend, dass Opfer von Gewaltdelik-
ten (insbesondere K-rperverletzung, sexuelle Bel�stigung, Vergewaltigung)
mehr Anteilnahme und pers-nliche Betreuung (Mitgef*hl, Trost) durch den
Beamten beziehungsweise die Beamtin erhielten, als Opfer anderer Straftaten.
Eine <berpr*fung der methodischen Relevanz des Einflusses von differentiel-
len Variablen auf die Interventionseffekte ergab eine eher geringe positive
Evidenz .

Die Evaluationsstudie hat insgesamt gezeigt, dass die realisierten Maßnah-
men zur Verbesserung der strukturellen und personalen Voraussetzungen f*r
Professionalit�t und B*rgern�he auch zu einer Verbesserung des Verh�ltnis-
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ses zwischen Polizei und Gesch�digten gef*hrt hat. So zeigt sich u. a. auch
eineKonvergenzderUrteile undSichtweisen zwischen beiden Statusgruppen
am Ende der Untersuchungssequenz. Es kann allerdings angenommen wer-
den, dass die herbeigef*hrten Ver�nderungen bei den Opferzeugen vor allem
eine Reduktion von Unzufriedenheit bewirkt haben und dass bez*glich des Er-
reichens von Zufriedenheit die M-glichkeiten einer Realisierung – hier beson-
ders im kommunikativen Bereich – noch nicht voll ausgesch-pft werden
konnten.

151





13 Summary

This study deals with evaluating, firstly, the changes in both contextual and
personal factors of police’s encounters with victims, to be realized in between
the time-span of august 1998 till march 2000, and, secondly, the effects of these
factors on victims’ assessment of police work.

In the first part of this volume, the main theoretical concepts to be incorpo-
rated in police work according to victims are discussed and clarified. As pro-
fessionals police officers must be able to combine both knowledge and social
skills in order to act in accordance with victims’ needs and expectancies fol-
lowing the criminal act. In a situation like oral investigation the victim is still
vulnerable and open for becoming retraumatizised. There is also much con-
cern about provision of help in order to support both victims’s social reinte-
gration as well as psychological and physical health. Whether there will be
success or not, mainly depends on resources to be available in the course of
ongoing investigation. Resources include both structural and personal com-
ponents of the situation. Structural components refer to the physical sur-
roundings inwhich oral investigations are embedded, the temporal structure,
professional training being given to staff members, and so on. Personal com-
ponents refer to the skills and attitudes of police officers which act on the
situation.

The empirical part of the study consists of (a) a description of methodology
used in evaluating the effects of interventions on victims’ responses when
asked for their personal impressions and feelings to be connected to the situa-
tion, and (b) of the outcomes of statistical tests (mainly based on chi-square
statistics) of effects. A pretest-posttest-design was used in order to test for the
effects of interventions concerning the two areas of structural and personal
resources. There were four groups pertaining to the four fields of the design
when linking two status-groups (police officers and victims) and two experi-
mental conditions (experimental group receiving treatment, and control
group, receiving no treatment). Repeated measurement technique could be
partly used in the case of police officers belonging to the experimental group
(three waves of data collection), whereas this would not be possible in case of
victims (fourwaves of data collection). For control groups therewere only two
waves of data collection according to the pretest-posttest design. The total
sample of victims consisted of four cross-sectional subsamples to be investi-
gated across the time span of about 20 months. Four-hundred-twenty-seven
police officers (experimental group: 317) and 611 victims (experimental
group: 504) took part in the investigation.

Datawere collected bymeans of questionnaires, which differed in content and
format according to the status-groups of police officers and victims. Whereas
the questionnaire to be used with victims remained the same throughout the
investigation, there were minor changes in content in case of the form for
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officers, since adaptations had to bemade according to a change in conditions
throughout the intervention phase of the investigation.

Results can be shortly summarized as follows:

1. Police: There were changes in both kinds of resources. Most prominent,
deficits in structural and temporal components as characterized above (in-
cluding professional training und supervision) decreased across themeasure-
ment period. Police officers evaluated both conditions of oral investigation as
well as their own success when communicating to victims as more advanced
in the last wave of data collection, being compared to earlier waves.

2. Victims: Victims to be enrolled in the last wave of data collection evaluated
the quality of communicating to the police more positively. This effect could
also be validatedwhen contrasting the results of the two design-groups: there
was divergence between the two groups at the end of the investigation in
evaluating the situation, which also corresponds to the hypothesized positive
effect of interventions on victims’ perception of the situation.

3. Differential effects: Several differential variables were considered, among
them gender, age, and type of criminal act. All in all, effects of differential
variables were not overwhelming. There was evidence that older victims
(above 60 yrs) evaluated police more positively compared with younger sub-
jects (up to 20 yrs). Furthermore, females receivedmore personal concern and
empathy from police officers, being partly connected with more serious types
of offences such as, e. g., physical assault and rape.

Overally, the study has given evidence for a positive effect of interventions on
victims’ psychological well-being. The interventions have been realized
across a time span of about 20 months and have included changes in the
two realms of structural and personal resources. Interpretation of results also
may give way to a two-factor model of victims’ evaluations of police work,
following the experience of a criminal act: discontent with police work could
be reduced by allowing the victim to utilize extrinsic or structural, respec-
tively, resources, such as a supportive physical surrounding or a limited wait-
ing time; however, conditions like this may not suffice for gaining a higher
level of content with the police. There must be additional benefits in terms of
providing intrinsic resources based on police officers’ skills and abilities con-
nected to the specific situation and addressing the idiosyncratic needs and
expectancies of the victim.
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– , professionellermitOpfern 28, 54
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V
Verarbeitung (einer Opferwerdung)
32

Verarbeitungsprozess 31
– , psychischer 33
Vergewaltigung 27
Verh>ltnis zw. Polizei und Opfer
– , instrumentelles 10
– , konsensuelles 10, 17
Verletzungen
– , physische 32
– , psychische 32
Vernehmung 17, 22, 26, 27, 34, 46
– opferintegrierendes
Vernehmungsverhalten 26

– , opferorientierte 28
– , polizeiliche 26
– polizeiliche Vernehmungst>tig-
keit 25, 26

– von Ausl>ndern 25
Vernehmungsdialoge 27
Vernehmungssituation 10, 18, 20
Vernehmungstechnik 20, 28, 35
Vernehmungsverhalten 27

Versorgungsamt Darmstadt 56
Verwaltung, b9rgernahe V, 6, 9 ff., 20,
22, 145

– Transparenz 22
Verwaltungsn>he 23, 149
Verwaltungsreife (des B9rgers) 7
Viktimisierung 31, 32, 33
– Folgen bei den Opfern 31, 34
– Pr>vention 31
– Psychologische Konsequen-
zen 33

– , sekund>re 6, 22, 33
– Verlust an Kontrolle 33
Viktimisierungsprozess 31, 32, 33
Viktimisierungsraten 37
Viktimisierungsrisiko 31

Z
Zufriedenheit 146, 147, 151
– Reduktion von Unzufrieden-
heit 151

– zufriedene Opfer/Zeugen 146
– zweidimensionales Modell der
Zufriedenheit 147
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